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Das Ermittlungsverfahren

gegen Dr. Michael Kopatz in Marburg,
Dr. Thomas Spies in Marburg

wegen des Verdachts der Untreue
wird eingestellt (§ 170 Abs. 2 Strafprozessordnung).

Griinde:

Der Anzeigenerstatter wirft dem Beschuldigten Dr. Kopatz, einem Stadtrat der Stadt
Marburg, und dem Beschuldigten Dr. Spies, dem Oberbiirgermeister der Stadt
Marburg, Haushaltsuntreue vor. Hintergrund der Strafanzeige sind Entscheidungen der
Marburger Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der ErschlieBung des Marburger
Baugebiets ,Oberer Rotenberg" ab dem Jahr 2019.

Das Gebiet ,Oberer Rotenberg* soll dem geférderten Wohnungsbau dienen und tiber
eine angeschlossene Nahversorgung - unter anderem (iber einen Supermarkt -
verfugen. Die Flachen wurden zunachst durch die Werner Projektentwicklung GmbH -
einem privaten Vorhabentrager - von den damaligen Eigentiimern — den Inhabern der
~Gartnerei Philipps” — erworben. Die Werner Projektentwicklung GmbH verpflichtete
sich dabei, die Flachen zu entwickeln und im Anschluss das Wohnbauland an die

Universitatsstadt Marburg bzw. an die Stadtentwickiungsgesellschaft (SEG) und die
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Gemeinnitzige Wohnungsbaugeselischaft (GeWoBau) — bei denen es sich um
stadtische Tochtergesellschaften handelt — zu verauRern.

Dieses Vorgehen habe aus Sicht des Anzeigenerstatters zu finanziellen Nachteilen fiir
die Stadt Marburg gefiihrt. Insbesondere hatte die Stadt Marburg die Flachen direkt -
also ohne "Zwischenschaltung" eines privaten Investors - im Rahmen eines
Vorkaufsrechts erwerben missen, wodurch der Kaufpreis deutlich geringer gewesen
ware. Zudem habe die Stadt im Rahmen der Bauplanung Kosten fur den Umweltbericht
und den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag tibernommen, obwohl die Entwicklung der
Flachen durch den privaten Investor erfolgen sollte. Dadurch sei der Stadt ein
finanzieller Nachteil entstanden.

Der Beschuldigte Dr. Spies sei in den Jahren 2017 bis 2022 fir den Fachdienst
Stadtplanung zustandig gewesen. Im Anschluss sei die Zustandigkeit auf den
Beschuldigten Dr. Kopatz tibergegangen. Etwaige Fehlentscheidungen hatten aus Sicht
des Anzeigenerstatters aber auch noch nach Aufstellung des Bebauungsplans im Jahr
2019 rickgangig gemacht werden kénnen bzw. miissen.

Ein hinreichender Tatverdacht der Begehung einer Straftat liegt nicht vor. Ein
hinreichender Tatverdacht besteht immer nur dann, wenn bei einer vorlaufigen
Bewertung der Tat eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch (vgl. Meyer-
GoRner, StPO Kommentar, § 170 Rz.1).

Diese Wahrscheinlichkeit ist hier nicht gegeben.

Der Beschuldigte Dr. Spies hat sich tber seinen Verteidiger dahingehend eingelassen,
dass der Verzicht auf das Vorkaufsrecht durch den damaligen Leiter des Fachdienstes
Stadtplanung erfolgt sei. Er selbst habe diesen Verzicht daher gar nicht erklart. Auch
seien dies Entscheidungen der laufenden Verwaltung und die Dezernenten wiirden
dabei gar nicht eingebunden. Zudem habe eine interne Prufung zu dem Ergebnis
geflihrt, dass der Stadt im Zeitpunkt des Kaufvertrages gar kein Vorkaufsrecht
zugestanden habe, da die Voraussetzungen der §§ 24, 25 BauGB Uberhaupt nicht
vorgelegen haben.

Die Einbeziehung eines privaten Investors zur Neuordnung des Gebiets sei dariiber
hinaus auch sinnvoll gewesen. Dieser habe das Gebiet geordnet und spéter die fiir den
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Wohnungsbau benétigten Flurstiicke an die GeWoBau und die SEG weitergegeben.
Der Kaufpreis habe dabei noch deutlich unter dem Bodenrichtwert gelegen. Die von
dem Anzeigenerstatter behaupteten tibermaRigen Gewinne der Werner
Projektentwicklungs GmbH seien véllig ohne Tatsachenbezug.

Im Hinblick auf die Kosten der Bauleitplanung trage der Vorwurf der Untreue ebenfalls
nicht. So sei eine Kooperations- und Kostenvereinbarung zum Baugebiet ,Oberer
Rotenberg” zwischen der Werner Projektentwicklung GmbH, der Stadt Marburg, den
Stadtwerken Marburg und der SEG geschlossen worden, in dem die Kosten zwischen
den verschiedenen Parteien aufgeteilt worden seien. Dies sei erforderlich gewesen, da
es neben den wirtschaftlichen Interessen der Werner Projektentwicklung GmbH auch
ein Interesse der Stadt Marburg an dem Projekt gegeben habe, da auf den Flachen
geférderte Sozialwohnungen samt &ffentlicher Nahverkehrsanbindung entstehen
soliten. Aufgrund der gemeinsamen Interessenlage sei eine Kostenaufteilung vereinbart
worden. Die Werner Projektentwicklungs GmbH habe die Gesamtkosten des
Bebauungsplans fiir das gesamte Quartier ibernommen und die Stadt habe die Kosten
fur den Umweltbericht und den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag getragen.
Insgesamt sei dem gesamten Vorgang keinerlei strafbares Verhalten eines der

stadtischen Akteure zu entnehmen.

Der Beschuldigte Dr. Kopatz hat Gber seinen Verteidiger mitteilen lassen, dass eine
Strafbarkeit erkennbar nicht vorliege und auf die Stellungnahme des Verteidigers des
Mitbeschuldigten Dr. Spies verwiesen.

Die Ausflihrungen des Verteidigers des Beschuldigten Dr. Spies treffen im Ergebnis zu.

Soweit die Nichtaustibung des Vorkaufsrechts durch den Anzeigenerstatter
beanstandet wird, ist schon gar nicht erkennbar, inwieweit die Beschuldigten dabei
eingebunden sein sollen. Insbesondere ist der Verzicht auf das Vorkaufsrecht nach den
eingereichten Unterlagen durch eine andere Person - also gerade nicht durch die
Beschuldigten - erfolgt. Unabhzngig davon setzt der Untreuevorwurf ein vorsatzliches
Verhalten voraus, was ebenfalls nicht erkennbar ist. Da nach den nachvoliziehbaren
Ausflhrungen des Verteidigers, die ebenfalls durch die eingereichten Unterlagen belegt
werden, entsprechende interne Priifungen der Stadt zu dem Ergebnis gefiihrt haben,
dass gar kein Vorkaufsrecht der Stadt bestand, scheidet schon vor diesem Hintergrund
ein vorsatzliches Verhalten aus.




Im Hinblick auf die Kostentibernahme der Stadt fur den Umweltbericht und den
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag scheidet eine Untreue ebenfalls aus. So ist die
Stadt nicht gehindert gewesen, sich an den Kosten des Projekts zu beteiligten, da
dieses — wie der Verteidiger Uberzeugend dargelegt hat - auch im stadtischen Interesse
lag. Dabei stellte die Ubernahme der Kosten fiir den Umweltbericht und den
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag auch nur eine geringe finanzielle Belastung fiir die
Stadt dar, die auf etwa 15.000 Euro beziffert wurde. Zudem ist im Rahmen der
Haushaltsuntreue zu beachten, dass der im Rahmen der éffentlichen Verwaltung
geltende Sparsamkeitsgrundsatz nicht zur Kostensenkung um jeden Preis verpflichtet
(BGH, Beschl. v. 8.1.2020 - 5 StR 366/19 m.w.N.). Eine Untreue kommt bei
Ermessensentscheidungen vielmehr nur bei einem evidenten und schwerwiegenden
PflichtverstoR, also dann in Betracht, wenn die Pflichtverletzung gravierend ist (BGH,
Beschl. v. 8.1.2020 - 5 StR 366/19). Ein solcher VerstoR ist nach Abschluss der
Ermittlungen nicht erkennbar.

Soweit der Anzeigenerstatter dartiber hinaus noch ausfuhrt, dass das
Vertraglichkeitsgutachten beziiglich der Ansiedlung des Supermarktes in dem
Baugebiet aus seiner Sicht faisch sei, ist Uberhaupt nicht erkennbar, wie sich die
Beschuldigten in diesem Zusammenhang strafbar gemacht haben sollen. Das
Gutachten ist im Auftrag der Werner Projekentwicklung GmbH von der Agentur

Lademann & Partner - also einem externen Dritten - erstellt worden.

Das Ermittlungsverfahren war daher einzustellen.
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Am 14.Marz 2021
Nadine Bernshausen
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Prof.Dr.Hans Ackermann,Physiker | Dr.Traude

Ackermann,Arztin | DagmarAltroggen-Hasen-
knopf, Musiklehrerin (70) | Barbara Amend, Buch-
handlerin | Kathrin Anders, MdL (38)

Moritz Bar,Pharmaziestudent | Andrea Balser,

Geschaftsfrau Augenweide i.R., Oberstadt |
Uli Balzer, Geschaftsfuhrer Firma Solaricus (49) |
Josef Bardelmann, Sozialwissenschaftler | Pascal
Barthel,Geschiftsfiihrer | Dr.Heike Bartsch,Arztin |
Gabriele Baumgart, Rechtsanwaltin (51) | Dr.Petra
Baumann, Juristin | Maite Becker, Biologin (23) |
Galo Benavides, Padagoge | Roger Bergmann,
techn.Angestellter | Helga-Katharina Berndt, MTA
und Kinstlerin (77) | Rebecca Beyer, Medizin-stu-
dentin (23) | Uli Biskamp, Pfarrer | Stefan Blix,
Diplompolitologe (41) | Stephan Bohnke, Diplom-
soziologe | Katja Bozarth, Fotografin (41) | Men-
tor Braha (23) | Hans-Jiirgen Brauning, Diplom-
Volkswirt, Rentner (66) | Charlotte Busch,
Geografin B.Sc., Angestellte (29) | Johanna Busch,
Bodenschutzerin (55) | Jona Burgstaller, Psycho-
login M.Sc., Studentin Friedens- und Konfliktfor-
schung (26)

Lucy Capra, Lehrerin (44) | Klaudia Ciani,Jura-
studentin

Dorothee de la Motte | Oygul Demele, Pada-

gogische Fachkraft (34) | Simon Demele,
Anwendungsentwickler (37) | Klaus Denfeld,
Schulleiter | Viktor Dian, Betreuer (64) | Ralf
Diedenhoven, Notfallsanitater/Krankenpfleger
(59) | Christine Dief3ner, Romanistin, Reha
Werkstatt, freie Schriftstellerin (46) | Patrick Din-
gel, Sozialassistent (36) | Wolfgang Disselnkotter
| Bettina Dmoch, Hebamme | Angela Dorn, MdL |
Dr. Christian Dorsch, wiss. Mitarbeiter Geographie
Didaktik (36)

Monika Eckern, Diplom-Psychologin, Super-

visorin | Stephan Elkins, Dipl-Politologe
(59) | Jochen Eisold, Geschaftsfiihrer Beneficus
gGmbH (60) | Anna Emil, Friedens- und Konflikt-
forschung (30) | Antonia Enders, Lehramts-stu-
dentin | Sascha Enders, Maler & Lackierer | Ernst,
Magnus, Musiker

Elisabeth Fiedler, Schulleiterin i.R. | Rainer

Flohrschiitz, Diplompolitologe | ULf Frenkler,
Jurist (49) | Lena Frewer, Studentin Geschichte
(25) | Hannah Friedrich, Vorstandsmitglied ISW/
Weltladen Marburg, Psychologin | Monika Frisch,
Arztin (47) | Dr.Barbara Froehlich, Arztin

Klaus Gerber, Gesamtbetriebsratsvorsitzen-
der UKGM | Dennis Gerke, Student Lehramt

Chemie und Englisch (27) | Johannes Gerl,
Student Lehramt | Christian Geske, Dipl. Biologe
(51) | Brigitte Gorg-Kramf, Schulleiterin i.R. | Jo-
landa Graf3el-Farnbauer, Pfarrerin | Thomas Graf,
Jurist | Griehl, Dorothea, Geschaftsfuihrerin IKIG
| Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gilbert Gornig, 6ff. Recht,
Volkerrecht, Europarecht | Dietmar Gottling, Dip-
lompolitologe | Viktor Grafenstein, Musik-lehrer
| Deborah Gros, Arztin | Daniel Grosse, Autor &
Jurist | Kira Guttek, Medizinstudentin

Gerhard Haberle | Gisela Haberle | Alicia

Hagedorn, Studentin Medizin (24) | Steven
Hahn, Direktmarketing-Dialoger, Verdi (21) |
Michael Harborth, Diplom-Padago-
ge [ Heiko Hartmann, Ange-stellter |
Dr. Peter Hauck-Scholz, Rechtsanwalt |
Christa Hauptmeier, Kirchenalteste der Elisa-
beth-gemeinde (82) | Heiko Haus, Betriebswirt
(52) | Samah Hefny, Studentin | Soren Heine,
Geschaftsfuhrer (51) | Prof. Dr. Winfried Held,
Klassischer Archdologe | Jan Helminiak, Stu-
dent Physik (26) | Claudia Hepting, Biologin
(54) | Armin Herzberger, Enrenamtler, Dipl. So-
zialarbeiter, Sozialpadagoge, B.A. | Max Hess,
Diplom-Ingenieur | Ute Heuser-Ludwig, Re-
dakteurin | Hiltrud Heyden, Rentnerin (81) |
Dr. Konrad Hierasimovicz, Soziologe (42) |
Susanne Hofacker, Apothekerin | Nandi Hoko, Stu-
dentin Sport, Geschichte | Dr. Bernd Hiindersen,
Diplomsoziologe | Marion Hiindersen, psych. Psy-
chotherapeutin

Barbara Jacob, Schriftstellerin | Uli Jackel, Leh-

rerin i.R. | Jackel, Herbert, Lehrer i.R. | Peter
Janicki, psych. Psychotherapeut | Ursula Henriette
Jansen,Grundschullehrerin | Mechthild Jochmann |
Dieter Jockel, Discounter (81) | Gabriele
Joggerst-Naumann, Diplom-Padagogin, Kranken-
schwester

Anna Kahl, Sonderschullehrerin i.R., Mit-

arbeiterin im Weltladen | Dr. Franz
Kahle, Birgermeister a.D. | Tobias Kalina, Ma-
schinenbauingenieur | Bertram Kasper, Dipl.
Supervisor (58) | Dieter Kasper, Lehrer i.R. |
Sarah Kastner, Prozessspezialistin (34) |
Dr. Payam Katebini, Arzt | Arne Kauffmann, kfm.
Angestellter (38) | Alexej Kazancev, ref. jur.
wiss. Mitarbeiter (27) | Dr. rer. nat. Daniel Keil,
Psychologe | Manfred Keller, Studiendirek-
tor a.D. | Michael Kessler, Geschaftsfuhrer Bl
Sozialpsychiatrie i.R. | Dr. Birgit Klein, Kunst-his-
torikerin | Prof. Dr. Hubert Kleinert, Hoch-schul-
lehrer Politikwissenschaften |  Ulrich Kling-
Bohm, Vorstand St. Elisabeth-Verein |
Prof. Dr. Gritt Klinkhammer, Kulturwissen-



Antrag: 200295118-1

Amt fiir Bodenmanagement Marburg

Robert-Koch-Stralle 17
35037 Marburg

Anlage 4

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster

Eigentiimer- und Flurstiicksliste

Erstellt am 21.02.2019

Buchungsart:

Buchung:

Eigentiimer:

Flurstiick:
Lage:

Tatsachliche Nutzung:

Flurstiick:
Lage:

Tatsachliche Nutzung:

Grundstiick

Amtsgericht (Grundbuchamt) Marburg
Grundbuchbezirk Marbach
Grundbuchblatt 525

2 Philipps Oberer Rotenberg 70, 35041 Marburg

Flursttick 1/18, Flur 12, Gemarkung Marbach Flache: 6 039 m?
Oberer Rotenberg 70

6 039 m? Flache gemischter Nutzung

Flurstick 1/32, Flur 12, Gemarkung Marbach Flache: 3 317 m?
Oberer Rotenberg 70

969 m? Flache gemischter Nutzung

372 m? Ackerland

1 976 m? Griinland

Summe: 9 356 m?

Buchungsart: Grundstiick
Buchung: Amtsgericht (Grundbuchamt) Marburg

Grundbuchbezirk Marbach

Grundbuchblatt 2217
Eigentimer: 1 Werner Projektentwicklung GmbH, In der Hofwiese 10 + 12, 36148 Kalbach
Flursttick: Flursttick 1/3, Flur 12, Gemarkung Marbach Flache: 1 001 m?
Lage: Roteberg
Tatsachliche Nutzung: 1 001 m? Gartenland

Summe: 1 001 m?

Flachensumme: 10 357 m?

Vervielfaltigung nur erlaubt, soweit die Vervielféaltigungssticke demselben Nutzungszweck wie die Originalausgaben dienen.

§18 Abs. 2 des Hessischen Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes vom 6. September 2007
(GVBI. | S. 548), zuletzt gedndert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 3. Mai 2018 (GVBI. S. 82)
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HESSE

Amt fiir Bodenmanagement Marburg

Robert-Koch-Strafle 17
35037 Marburg

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster

Eigentiimer- und Flurstiicksliste

Antrag: 2030588271

Erstellt am 30.10.2025

Buchungsart:

Buchung:

Eigentimer/-in:

Grundstiick

Grundbuchamt Marburg
Grundbuchbezirk Marbach
Grundbuchblatt 525

3 Philipps, . Oberer Rotenberg 70, 35041 Marburg

Flurstick: Flurstlick 2/5, Flur 12, Gemarkung Marbach Flache: 460 m?
Lage: Oberer Rotenberg 70
Tatsachliche Nutzung: 460 m? Wohnbauflache
Flurstlick: Flurstlck 2/8, Flur 12, Gemarkung Marbach Flache: 1 025 m?
Lage: Oberer Rotenberg 70
Tatsachliche Nutzung: 1 025 m? Wohnbauflache
Summe: 1485 m?

Buchungsart: Grundstiick
Buchung: Grundbuchamt Marburg

Grundbuchbezirk Marbach

Grundbuchblatt 2217
Eigentimer/-in: 1 Werner Projektentwicklung GmbH, Dalbergstralie 7, 36037 Fulda

Flurstick:
Lage:

Tatsachliche Nutzung:

Flurstuck:
Lage:

Tatsachliche Nutzung:

Flurstiick:
Lage:

Tatsachliche Nutzung:

Flurstiick:
Lage:

Tatsachliche Nutzung:

Flurstick:
Lage:

Tatsachliche Nutzung:

Flurstuck:
Lage:

Tatsachliche Nutzung:

Flursttick:

Flurstick 1/37, Flur 12, Gemarkung Marbach Flache: 7 480 m?
Oberer Rotenberg

7 480 m? Handel und Dienstleistung

Flursttick 1/38, Flur 12, Gemarkung Marbach Flache: 630 m?
Oberer Rotenberg

630 m? Handel und Dienstleistung

Flurstick 1/39, Flur 12, Gemarkung Marbach Flache: 2 063 m?
Oberer Rotenberg

2 063 m? Wohnbauflache

Flurstiick 1/40, Flur 12, Gemarkung Marbach Flache: 5 162 m?
Oberer Rotenberg

5 162 m? Wohnbauflache

Flurstick 1/41, Flur 12, Gemarkung Marbach Flache: 2 338 m?
Oberer Rotenberg

2 338 m2 Wohnbauflache

Flurstiick 2/7, Flur 12, Gemarkung Marbach Flache: 508 m?
Oberer Rotenberg

509 m? Strassenverkehr

Flurstiick 3/8, Flur 23, Gemarkung Marburg Flache: 210 m?
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Auszug aus dem
Liegenschaftskataster

Eigentiimer- und Flurstiicksliste

Erstelit am 30.10.2025

Lage:

Tatsachliche Nutzung:

Oberer Rotenberg
210 m? Strassenverkehr

Summe: 18 392 m?

Buchungsart:

Buchung:

Eigentimer/-in:

Flurstuck:
Lage:

Tatsachliche Nutzung:

Grundstick

Grundbuchamt Marburg
Grundbuchbezirk Marburg
Grundbuchblatt 12761

=N :ﬁ/?i P
2 amt Sekl %{%;

Flurstick 53/2, Flur 23, Gemarkung Marburg
Auf dem Rotenberg
950 m? Ackerland

35041 Marburg-Marbach

Flache: 950 m?

Summe: 950 m?

Buchungsart:

Buchung:

Eigentimer/-in:

Grundstick

Grundbuchamt Marburg
Grundbuchbezirk Marburg
Grundbuchblatt 13564

2

35037 Marburg

Flurstick: Flurstiick 45, Fiur 23, Gemarkung Marburg Flache: 2 106 m?
Lage: Auf dem Rotenberg
Tatsachliche Nutzung: 2 106 m? Ackerland

Summe: 2106 m?
Flachensumme: 22 933 m?

Dieser Auszug wurde maschinell erstellt.
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Anlage 5
M MARBURG

Die Universitatsstadt

Vorlagen-Nr.: vVO/2482/2025
Beschlussvorlage status: Sffentlich

Datum: 04.03.2025
Dezernat: v
Fachdienst: 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz
Sachbearbeitung: Klug, Manuela; Berkenkamp, Florian
Beratungsfolge
Gremium: Zustindigkeit Sitzung ist
Magistrat Er6rterung nichtéffentlich
Bau- und Mobilitatsausschuss Vorberatung offentlich
Stadtverordnetenversammlung Entscheidung offentlich

Bauleitplanung der Universitatsstadt Marburg

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 24/9 ,Wohnquartier Oberer Rotenberg
mit Supermarkt" im Stadtteil Marbach

- Bericht iiber das Ergebnis der Priifung der wahrend der 6ffentlichen
Auslegung und der Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager
offentlicher Belange eingegangen Stellungnahmen

- Satzungsbeschluss

Beschlussvorschlag

1. Die wahrend der 6ffentlichen Auslegung gemaB § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
sowie der Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange § 4
Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zur Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 24/9 ,Wohngebiet Oberer Rotenberg mit Supermarkt" wurden mit folgendem
Ergebnis geprift.
Die in der Anlage Nr. 16 ,11 Abwagungstabelle™ unter den Nummern 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8,9, 23, 25 und 27 aufgefiihrten Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis
genommen und nicht bertcksichtigt. Von den unter den Nummern 10, 11, 12, 13,
14, 18, 19, 20, 21, 22, 24 und 26 aufgefihrten Stellungnahmen ist keine Abwagung
erforderlich. Die unter den Nummern 15, 16 und 17 der Stellungnahmen
aufgefihrten Hinweise werden berlcksichtigt. Die unter den Nummern 28a, 28b, 29a
und 29b aufgefiihrten Anregungen werden teilweise bericksichtigt.

Das fuhrt zu kleineren redaktionellen Anpassungen und Klarstellungen.
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Die Grundzige der Planung werden davon nicht berihrt.

2. Der Bebauungsplan Nr. 24/9 ,Wohngebiet Oberer Rotenberg mit Supermarkt" im
Stadtteil Marbach wird als Satzung gem. § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Sachverhalt
Auf den Grundstiicken der ehemaligen Gartnerei Philips im Stadtteil Marbach ist die

Errichtung eines Lebensmittelmarktes mit 1.400 gm Verkaufsflache sowie eines
Wohnquartiers mit bis zu 90 Wohneinheiten vorgesehen. Hierflir werden nach Art der
baulichen Nutzung allgemeine Wohngebiete, Mischgebiete und ein Sondergebiet
Zweckbestimmung Einzelhandel fur den Supermarkt festgesetzt.

Der Wohnungsbau soll vorwiegend im ,, geférderten Wohnungsbau" und als
~gemeinschaftliches Wohnen" auf Flachen der stadtischen Gesellschaften GeWoBau und

SEG realisiert werden.

Ziel ist es, den Lebensmittelmarkt flir den Marburger Stadtteil Marbach und die im
Einzugsgebiet liegenden Stadtteile zu errichten und gleichzeitig die Zentrenfunktion der
Kernstadt zu wahren. Der geplante Marktstandort liegt zentral in einem aktuell
unterversorgten Bereich und tragt somit zu einer umfassenden Grundversorgung fir die
bisher unterversorgten Stadtteile bei.

Es wird davon ausgegangen, dass der Marktstandort zur Entlastung der
gesamtstadtischen Verkehrssituation beitragen wird, da sich die Wegestrecken zu
Versorgungszwecken fur die Bevdlkerung der westlichen Stadtteile reduzieren wird.
Dariiber hinaus findet speziell der OPNV eine besondere Beriicksichtigung in das
Mobilitatskonzept am neu zu entwickelndem Standort.

Zur Sicherstellung des mittel- bis langfristigen Bedarfs an Wohnbauflachen soll eine
Entwicklung des Quartiers auf ca. 2,2 ha erfolgen und diesen Bedarfen so begegnet

werden.

Verfahrensablauf

Am 22.11.2019 wurde der Aufstellungsbeschluss flir den Bebauungsplan durch die
Stadtverordnetenversammlung gefasst.

Der Bebauungsplan wurde im Regelverfahren mit Umweltprifung i.S.v. § 2 Abs. 4
BauGB aufgestellt. Eine Anderung des Fladchennutzungsplans ist im Zuge der
Bebauungsplanaufstellung im Parallelverfahren gemaB § 8 Abs. 3 BauGB durchgefiihrt

worden.



In dem Zeitraum vom 13.03.2024 bis einschlieBlich dem 19.04.2024 hat die frihzeitige
Beteiligung der Offentlichkeit und der Behérden und Tréger 6ffentlicher Belange gem.
§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 BauGB stattgefunden.

Am 15.11.2024 ist der Offenlagebeschluss zu dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 24/9
~Wohngebiet Oberer Rotenberg mit Supermarkt™ von der Stadtverordnetenversammlung
beschlossen worden. Die 6ffentliche Bekanntmachung Uber die Auslegung erfolgte am
19.11.2024. In einem Zeitraum vom 20.11.2024 bis einschlieBlich zum 20.12.2024 fand
die Unterrichtung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie parallel die Beteiligung
der Behdrden und Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB statt.

Der Stadtebauliche Vertrag liegt weitgehend ausgehandelt vor, jedoch ist dieser zum
Zeitpunkt der Vorlagenerstellung von den Vertragsparteien noch nicht beidseitig
unterschrieben. Es wird sichergestellt, dass der unterzeichnete Stadtebauliche Vertrag
bis zur Sitzung des Bau- und Mobilitatsausschusses am 20.03.2025 vorliegt. Nur mit
dem Vorliegen des unterzeichneten Stadtebaulichen Vertrages kann die 6ffentliche
Beratung dieser Beschlussvorlage im Bau- und Mobilitatsausschuss am 20.03.2025
erfolgen. Sollte es aus unterschiedlichen Griinden zu zeitlichen Verzégerungen kommen,

wird sich die Beschlussfassung zeitlich verschieben missen.

Umgang mit dem Klimanotstand und dem Ziel ,Klimaneutralitiat bis 2030" in
dieser Bauleitplanung

Mit der Ausrufung des Klimanotstandes durch die Stadtverordnetenversammlung im Juni
2019 hat sich die Universitatsstadt Marburg auf den Weg zur Klimaneutralitat begeben.
Den Weg dorthin zeigt der Klimaaktionsplan 2030 auf. Im Beschluss zum Klima-
Aktionsplan hat sie definiert, dass ab dem 15.11.2020 dieser Belang deutliches Gewicht
erhalt. Zusatzlich ist am 30.09.2022 durch die Stadtverordnetenversammlung der
Grundsatzbeschluss ,Klimaneutralitat 2030 bezogen auf klimaneutrales und
sozialvertragliches Bauen sowie klimaneutrale und klimawandelangepasste
Flachennutzung" beschlossen worden. In diesem werden die Handlungsfelder
~Klimaneutrale, lokale Energieerzeugung, klimaneutral und sozialvertraglich Bauen und
Modernisieren" und ,Klimaneutrale Fldchennutzung" des Klima-Aktionsplanes
konkretisiert und um Leitlinien erweitert. Am 18.11.2022 ist das Handlungskonzept zur
Klimaanpassungskonzept von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden.
Die beiden Teile Klimaanalyse und Starkregenbetrachtung liegen nun in der
zusammenfihrenden Fokusraumkarte als Handlungskonzept vor. Dieses ist als

stadtebaulicher Rahmenplan mit beschlossenen worden.



Im Anderungsbereich soll der vorrangige Belang der ,Klimaneutralitdt 2030" bestmdglich

berlcksichtigt werden.

Zur besseren Ubersicht sind die klimaschutzrelevanten Festsetzungen nachfolgend

aufgelistet:



Klimaschutzrelevante Umsetzung im Bebauungsplan ,,Oberer
Inhalte in der Rotenberg mit Supermarkt"
verbindlichen Bebauungsplan 24/9
Bauleitplanung
Standortwahl
Innenentwicklung vor Vorhandene ehemalige gewerbliche Nutzung,
AuBenentwicklung, aktuell brachgefallenes Grinland und
Flachenrecycling Wohnnutzung im AuBenbereich. Bendtigte
Flachen fir die Wohnraumversorgung werden
durch Nachverdichtung und Erweiterung aber
auch durch die Neuausweisung von Baufeldern
nachgewiesen.
Bericksichtigung von Keine Beeinflussung von Kalt- oder
Kaltluftentstehungs- und  Frischluftgebieten, eventuelle Beeinflussung
Retentionsflachen des Lahntal-Abwinds.
Verlorengehender Versickerungsraum wird im
Gebiet nach dem Schwammstadt-Prinzip
teilweise ausgeglichen.
Umweltfreundliche Anbindungen an das und Ausbau des
Mobilitat / Stadt der vorhandenen OPNV und Radwegenetz sowie
kurzen Wege Starkung von Sharing-Angeboten flr Pkw,
Beschrankung der Stellplatzflachen.
Exposition/Topografie Neuplanungen gliedern sich in das
Landschaftsbild ein, Grinstrukturen im
Randbereich bleiben erhalten und werden
durch Fassadenbegriinung erganzt.
Kompaktheit, Stadt der Erweiterungsflache flr den Siedlungsbau wird
kurzen Wege, Stellung in raumlich nahen Zusammenhang bestehender
der Baukdrper Ortsteile ausgewiesen, die Nahversorgung wird
fuBlaufig gestarkt bzw. ermdoglicht.
Mikroklima,
Entsorgung
Dach- und Dach- und Fassadenbegrinung
Fassadenbegriinung planungsrechtlich festgesetzt, oberirdische
Versickerungs- und Entwasserungsmulden
(Verdunstung).
Grin- und Freiflachen Grin- und Freiflachen inklusive des Ausgleichs
sind planungsrechtlich festgesetzt.
Erhalt und Anpflanzung Vorhandene Grinstrukturen werden




von Grunstrukturen planungsrechtlich gesichert, neue Grinflachen
bzw. offenen Béden und Neupflanzungen sind
planungsrechtlich festgesetzt.

Regenwassermanagement Anfallendes Niederschlagswasser von neu
errichteten Dachflachen muss teilweise in das
geplante Mulden- und Rigolen-System
eingeleitet werden, sofern keine Nutzung als
Brauchwasser vorgesehen ist. Zufahrten und
nicht Uberdachte Stellplatze sind mit
versickerungsgulnstigen Beldgen festgesetzt.

Entsorgung Die Entsorgung wird durch die bestehende
Infrastruktur gewahrleistet.

Energieversorgung
Solarenergetische Aufgrund des Bestandes und aus der Nutzung
Optimierung heraus entstehende Anspriche kann die

Gebdudestellung nur in geringem MaBe

beeinflusst werden. Die héher gelegenen

Geschosse, die kompletten Slidfassaden sowie

die Dach- und Fassadenbegrinung sind

allerdings gut besonnt und belichtet.

Energiegewinnung aus Festsetzung zur Mindestanforderung von
erneuerbaren Energien solarer Energieerzeugung auf mindestens 30%
der Dachflachen.

Finanzielle Auswirkungen
Die Kosten fiir die Bauleitplanung - Bebauungsplanaufstellung und Anderung des

Flachennutzungsplans - werden von der Vorhabentragerin iUbernommen.

Da es sich um ein gemeinsames Projekt zwischen Vorhabentragerin, Universitatsstadt
Marburg und stadtische Tochtergesellschaften handelt, werden die Planungsleistungen
fur den Umweltbericht und den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag durch die
Universitatsstadt Marburg, wie in den Aufstellungsbeschliissen der Bauleitplanverfahren
(VO/7012/2019) enthalten, GUbernommen. Die entsprechenden finanzielle Mittel in den
stadtischen Haushaltsjahren wahrend der Projektlaufzeit enthalten. Die Kosten fur die
Umsetzung der Planungen aus dem Bebauungsplan werden in dem Stadtebaulichen

Vertrag zwischen den Vertragspartner*innen geregelt.

Dr. Michael Kopatz
Stadtrat
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M MARBURG

Die Universitatsstadt

Vorlagen-Nr.: VO/2264/2024
Beschlussvorlage status: Sffentlich

Datum: 21.10.2024
Dezernat: v
Fachdienst: 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz
Sachbearbeitung: Klug, Manuela; Berkenkamp, Florian
Beratungsfolge
Gremium: Zustindigkeit Sitzung ist
Magistrat Er6rterung nichtéffentlich
Bau- und Mobilitatsausschuss Erbrterung offentlich
Stadtverordnetenversammlung Entscheidung offentlich

Bauleitplanung der Universitatsstadt Marburg

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 24/9 "Wohnquartier Oberer Rotenberg
mit Supermarkt” im Stadtteil Marbach

Offentliche Auslegung gemiB § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Beschlussvorschlag

Fiir den im Ubersichtsplan gekennzeichneten Bereich wird gemé&B § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB) die Beteiligung der Offentlichkeit fiir die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 24/9 ,Wohnquartier Oberer Rotenberg mit Supermarkt" der

Universitatsstadt Marburg, Stadtteil Marbach, beschlossen.

Sachverhalt
Auf dem Grundstick der ehemaligen Gartnerei Philips ist die Errichtung eines

Lebensmittelmarktes sowie eines Wohnquartiers mit bis zu 90 Wohneinheiten
vorwiegend im , geférderten Wohnungsbau®™ und als ,,gemeinschaftliches Wohnen" auf
Flachen der stadtischen Gesellschaften GeWoBau und SEG vorgesehen.

Ziel ist es, den Lebensmittelmarkt fir den Marburger Stadtteil Marbach und die im
Einzugsgebiet liegenden Stadtteile zu errichten. Der geplante Marktstandort liegt zentral
in einem aktuell unterversorgten Bereich und tragt somit zu einer umfassenden
Grundversorgung fur die bisher unterversorgten Stadtteile bei.

Es wird davon ausgegangen, dass der Marktstandort zur Entlastung der

gesamtstadtischen Verkehrssituation beitragen wird, da sich die Wegestrecken zu


Anlage 6 


Versorgungszwecken flr die Bevélkerung der westlichen Stadtteile verringern wird.
Dariiber hinaus wird der OPNV Teil des Mobilitdtskonzeptes am neu zu entwickelndem
Standort.

Da der Betrieb der Gartnerei Philipps aufgegeben wurde, ist ein GroBteil der Flachen an

den Vorhabentrager des Lebensmittelmarktes bereits verkauft worden.

Zur Sicherstellung des mittel- bis langfristigen Bedarfs an Wohnbauflachen soll eine
Entwicklung des Quartiers auf ca. 2,2 ha erfolgen und diesen Bedarfen so begegnet
werden.

Das Wohnraumversorgungskonzept vom 20.11.2015 konkretisiert die Inhalte der InWIS-
Analyse und deren Bedarfe. Laut dem Wohnraumversorgungskonzept 2015 besteht der
Wohnraumbedarf vorwiegend an kleinen Wohnungen mit einer Wohnflache bis zu 60 m?2,
dem eine sehr hohe Nachfrage gegenilbersteht. Auch erreicht nur ein geringes Angebot
an Wohnungen mit einer Wohnflache Gber 100 m2 den Wohnungsmarkt.

Das Wohngebiet im Bereich der ehemaligen Gartnerei Philipps wird einen Teil hierzu
beitragen. Hierflr werden nach Art der baulichen Nutzung allgemeine Wohngebiete,

Mischgebiete und ein Sondergebiet fir den Supermarkt festgesetzt.

Verfahrensablauf

Am 22.11.2019 wurde der Aufstellungsbeschluss flir den Bebauungsplan (B-Plan) von
der Stadtverordnetenversammlung gefasst. Der Bebauungsplan ist im ,Regel™-Verfahren
aufzustellen.

In dem Zeitraum vom 13.03.2024 bis einschlieBlich dem 19.04.2024 hat die frihzeitige
Beteiligung der Offentlichkeit und parallel die Beteiligung der Behérden und Tréger
offentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 BauGB stattgefunden.

Im Zuge dieser Beteiligung sind von verschiedenen Seiten Fragestellungen sowie
Stellungnahmen zum Vorentwurf eingegangen, die eine Abwagung und Anpassung der
Vorentwurfsplanung nach sich zogen. Die nach Einschatzung der Gemeinde
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen kénnen dem
Anhang entnommen werden.

Samtliche Unterlagen stehen wahrend des Auslegungszeitraums sowohl durch Aushang
im Bauamt (BarftBerstr. 11, 35037 Marburg) als auch im Internet unter

https://www.marburg.de/bauleitplanung fiir die Offentlichkeit zur Verfiigung.

Der Flachennutzungsplan wird im Parallelverfahren gemaB § 8 Abs. 2 BauGB geéandert.



Umgang mit dem Klimanotstand und dem Ziel ,,Klimaneutralitidt bis 2030" in
dieser Bauleitplanung

Mit der Ausrufung des Klimanotstandes durch die Stadtverordnetenversammlung im Juni
2019 hat sich die Universitatsstadt Marburg auf den Weg zur Klimaneutralitat begeben.
Den Weg dorthin zeigt der Klimaaktionsplan 2030 auf. Im Beschluss zum Klima-
Aktionsplan hat sie definiert, dass ab dem 15.11.2020 dieser Belang deutliches Gewicht
erhalt. Zusatzlich ist am 30.09.2022 durch die Stadtverordnetenversammlung der
Grundsatzbeschluss ,Klimaneutralitat 2030 bezogen auf klimaneutrales und
sozialvertragliches Bauen sowie klimaneutrale und klimawandelangepasste
Flachennutzung" beschlossen worden. In diesem werden die Handlungsfelder
~Klimaneutrale, lokale Energieerzeugung, klimaneutral und sozialvertraglich Bauen und
Modernisieren" und , Klimaneutrale Fldchennutzung" des Klima-Aktionsplanes
konkretisiert und um Leitlinien erweitert. Am 18.11.2022 ist das Handlungskonzept zur
Klimaanpassungskonzept von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden.
Die beiden Teile Klimaanalyse und Starkregenbetrachtung liegen nun in der
zusammenfihrenden Fokusraumkarte als Handlungskonzept vor. Dieses ist als

stadtebaulicher Rahmenplan mit beschlossenen worden.

Im Anderungsbereich soll der vorrangige Belang der ,Klimaneutralitdt 2030" bestméglich

bericksichtigt werden.

Zur besseren Ubersicht sind die klimaschutzrelevanten Festsetzungen nachfolgend

aufgelistet:

Klimaschutzrelevante Umsetzung im Bebauungsplan Nr. 24/9
Inhalte in der "Wohnquartier Oberer Rotenberg mit
verbindlichen Supermarkt"

Bauleitplanung

Standortwahl
Innenentwicklung vor Vorhandene ehemalige gewerbliche Nutzung,
AuBenentwicklung, aktuell brachgefallene, vorgenutzte
Flachenrecycling Gartnereiflache und Wohnnutzung im

AuBenbereich. Bendtigte Flachen flr die
Wohnraumversorgung werden durch
Nachnutzung der ehemaligen Gartnereiflache
mit Neuausweisung von Baufeldern
nachgewiesen.




Bericksichtigung von Keine Beeinflussung von Kalt- oder
Kaltluftentstehungs- und  Frischluftgebieten, aufgrund der Vornutzung
Retentionsflachen und topographischen Lage. Verlorengehender
Versickerungsraum wird im Gebiet teilweise
ausgeglichen.

Umweltfreundliche Anbindung an das und Ausbau des
Mobilitdt/Stadt der kurzen  vorhandenen OPNV und Radwegenetz sowie
Wege Starkung von Sharing-Angeboten fiir Pkw,

Blindelung der Stellplatzflachen

Exposition/Topografie Neuplanungen gliedern sich in das
Landschaftsbild ein, Grinstrukturen im
Randbereich bleiben gréBtenteils erhalten und
werden tlw. durch Fassadenbegriinung erganzt.

Kompaktheit, Stadt der Erweiterungsflache flir den Siedlungsbau

kurzen Wege, Stellung werden in raumlich nahen Zusammenhang

der Baukdrper bestehender Ortsteile ausgewiesen, die
Nahversorgung wird fuBlaufig gestarkt bzw.
ermaoglicht.

Mikroklima,

Entsorgung

Dach- und Dach- und Fassadenbegriinung

Fassadenbegriinung planungsrechtlich festgesetzt, oberirdische
Versickerungs- und Entwasserungsmulden
(Verdunstung/“Schwammstadt-Prinzip")

Grin- und Freiflachen Grin- und Freiflachen inkl. des Ausgleichs sind/

(inkl. Ausgleich) werden planungsrechtlich festgesetzt.

Erhalt und Anpflanzung Vorhandene Grinstrukturen werden

von Grinstrukturen planungsrechtlich gesichert, neue Grinflachen

bzw. offene Bdden und Neupflanzungen sind
planungsrechtlich festgesetzt.

Regenwassermanagement Anfallendes Niederschlagswasser von neu
errichteten Dachflachen muss teilweise in das
geplante Mulden- und Rigolen-System
eingeleitet werden, sofern keine Nutzung als
Brauchwasser vorgesehen ist. Zufahrten und




nicht Gberdachte Stellplatze sind mit
versickerungsgulinstigen Beldagen vorzusehen.

Entsorgung

Nicht relevant.

Energieversorgung

Solarenergetische
Optimierung

Aufgrund des Bestandes und aus der Nutzung
heraus entstehende Anspriche kann die
Gebaudestellung nur in geringem MaBe
beeinflusst werden. Die hdher gelegenen
Geschosse, die kompletten Slidfassaden sowie
die Dach- und Fassadenbegriinung werden
besonnt und belichtet sein.

Energiegewinnung aus
erneuerbaren Energien

Festsetzung zur Mindestanforderung von
solarer Energieerzeugung auf mindestens 30%
der Dachflachen.

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen keine weiteren Kosten.

Alles Weitere kann den beiliegenden Planunterlagen entnommen werden.

Dr. Michael Kopatz
Stadtrat
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MARBURI

UNIVERSITATSSTADT

Vorlagen-Nr.: ' VO/7012/2019

Beschlussvorlage |Status: offentlich
Datum: 13.09.2019
Dezernat: I
Fachdienst: 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz
Sachbearbeiter/in: Klug, Manuela

Beratungsfolge:

Gremium Zustandigkeit Sitzung ist
Magistrat Vorberatung Nichtoffentlich
Bau- und Planungsausschuss, Liegenschaften Vorberatung Offentlich
Stadtverordnetenversammlung Entscheidung Offentlich

Bauleitplanung der Universitatsstadt Marburg

Anderung des Flichennutzungsplans Nr. 24/5 Wohnquartier Oberer Rotenberg mit
Nahversorger und

Aufstellungsbeschluss fiir den Bebauungsplan Nr. 24/9 Wohnquartier Oberer
Rotenberg mit Nahversorger im Stadtteil Marbach gemaR § 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Beschlussvorschlag:
Far den im Ubersichtsplan gekennzeichneten Bereich wird

1. die Anderung des Flachennutzungsplans Nr. 24/5 ,Wohnquartier Oberer Rotenberg mit
Nahversorger“ im Stadtteil Marbach sowie

2. die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 24/9 ,Wohnquartier Oberer Rotenberg mit
Nahversorger im Stadtteil Marbach der Universitatsstadt Marburg

gemal § 2 BauGB beschlossen.

Sachverhalt:

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Marbach der Universitatsstadt Marburg, im
bauplanungsrechtlichen Aufenbereich (§ 35 BauGB). Es umfasst mit ca. 2,2 ha das Gebiet
der ehemaligen Gartnerei Philipps mit Wohnhaus, Gewachshausern, Verkaufsflache und
dazugehorigen Parkplatzen sowie die stdlich angrenzende Straltenverkehrsflache der Stralle
»Oberer Rotenberg” (K 72). Im Norden und Westen grenzt ein Naherholungsbereich direkt an
das Plangebiet. Im Osten wird das Plangebiet vom bestehenden Siedlungsraum begrenzt.
Sidlich der StralRe ,Oberer Rotenberg“ erstreckt sich eine mit Baumen bepflanzte Boschung
mit sudlich gelegenen, landwirtschaftlich genutzten Flachen.

Im Plangebiet ist die Errichtung eines Lebensmittelmarktes sowie eines kleinen Wohngebietes
mit 30 bis 40 Wohneinheiten im ,geférderten Wohnungsbau“ und als ,gemeinschaftliches
Wohnen* auf stadteigenen Flachen bzw. auf Flachen von stadtischen Gesellschaften
vorgesehen. Hierzu wurde bereits von der Stadtverordnetenversammlung ein entsprechender
Beschluss in der Sitzung vom 23.11.2018 gefasst.

Ausdruck vom: 28.11.2019

1 von 7 in der Zusammenstellung Seite: 1/4
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Das Wohnraumversorgungskonzept vom 20.11.2015 konkretisiert die Inhalte der InWIS-
Analyse und bertcksichtigt u.a. auch die Wohnraumbedarfe der Geflichteten. Hier wurde ein
Bedarf an 700-800 WE im geférderten Wohnungsbau bis zum Jahr 2020 festgestellit.

Laut dem Wohnraumversorgungskonzept 2015 besteht der Wohnraumbedarf vorwiegend an
kleinen Wohnungen mit einer Wohnflache bis zu 60 m? und bis zu 6,50 Euro/m?, dem eine
sehr hohe Nachfrage gegenubersteht. Auch erreicht nur ein geringes Angebot an Wohnungen
mit einer Wohnflache tiber 100 m? den Wohnungsmarkt.

Bis 2018 wurde die Gesamtzielzahl von 1.600 WE aus der InWIS-Analyse bereits erreicht bzw.
befindet sich in der Realisierungsphase. Weitere WE sind an dezentralen Standorten in der
Marburger Innenstadt in Planung und Realisierung. Aktuell ist davon auszugehen, dass die
450 WE im gefdrderten Wohnungsbau bis zum Jahr 2020 errichtet werden. Die weiteren
bendtigten 350 WE im geférderten Wohnungsbau bis zur Gesamtzielzahl des
Wohnraumversorgungskonzeptes (800 WE) sind in weiteren kinftigen
Wohnungsbauprojekten und Planungen noch zu erzielen. Das Wohngebiet im Bereich der
ehemaligen Gartnerei Philipps wird einen Teil dazu beitragen.

Da der Betrieb der Gartnerei Philipps weitgehend eingestellt ist, wurde ein Grolteil der Flachen
an den Vorhabentrager des Lebensmittelmarktes bereits verkauft.

Mit dem Schreiben vom 21.09.2016 hat der Neu-Eigentimer die Einleitung eines
Bebauungsplanverfahrens fir den Bereich des geplanten Lebensmittelmarktes mit einer
Verkaufsflache von 1.500 m? am Oberen Rotenberg, auf einer Teilflache der ehemaligen
Gartnerei Philipps beantragt. Ziel ist es, einen Lebensmittelmarkt flir den Marburger Stadtteil
Marbach und die im Einzugsgebiet liegenden Stadtteile zu errichten. Gemal einer Analyse
des Standortes durch den potenziellen Versorger handelt es sich dabei um die Stadtteile
Wehrshausen, Goérzhausen, Dagobertshausen, Elnhausen, Neuhéfe und zum Teil auch um
Ockershausen mitinsgesamt 7.000 Einwohnern im Einzugsgebiet. Der geplante Marktstandort
liegt zentral in einem aktuell unterversorgten Bereich und tragt somit zu einer umfassenden
Grundversorgung fir die bisher unterversorgten Stadtteile bei.

Ein entsprechend vorbereiteter Aufstellungsbeschluss wurde laut Protokoll des Bau- und
Planungsausschusses, Liegenschaften vom 19.04.2018 durch den Magistrat zuriickgestellt.
Hintergrund war das Beteiligungsverfahren zu den potenziellen neuen Wohngebieten ,Oberer
Rotenberg® und ,Hasenkopf‘. Eine isolierte Betrachtung der Vorhaben erschien wenig
zielfihrend.

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes soll von der bestehenden Stralle ,Oberer
Rotenberg“ (K72) Uber eine neue o6ffentliche ErschlieBungsstralle erfolgen. Der Verlauf der
neuen o6ffentlichen ErschlieRungsstral’e soll auch eine potenzielle spatere Erschlielung des
im Regionalplan Mittelhessen 2010 ausgewiesenen ,Vorranggebietes Siedlung Planung®
ermoglichen. Aktuell befindet sich die Zufahrt der ehemaligen Gartnerei aullerhalb der
Ortsdurchfahrt (OD). Im Zuge der Umsetzung ist der Beginn der Ortsdurchfahrt entsprechend
zu verandern. Der entsprechende StraRenraum ,Oberer Rotenberg® ist Teil des
Geltungsbereiches.

Das potenzielle Einzugsgebiet (westliche Stadtteile) sowie die modgliche verkehrliche
Anbindung Uber eine o6ffentliche Erschliefungsstrale mit Linksabbiegespur auf der Stralle
~Oberer Rotenberg” (K72) hatte der Vorhabentrager bereits untersucht.

Der geplante Lebensmittelmarkt samt Parkplatz soll Uber die neue offentliche
ErschlieBungsstralle im Plangebiet erschlossen werden. Somit ware lediglich ein
Anschlusspunkt an die StralRe ,Oberer Rotenberg“ (K72) vorgesehen.

Die Verkehrsbelastung, die sich vorwiegend durch den neuen Lebensmittelmarkt ergeben
wird, ist durch ein flir das Bauvorhaben beauftragtes Gutachten analysiert worden. Die
durchgeflihrten Untersuchungen haben ergeben, dass der Anschlussknotenpunkt an die
Stralle ,Oberer Rotenberg“ die zu erwartenden Ziel- und Quellverkehre des Plangebietes
aufnehmen kann. Mit einem erforderlichen Aufstellungsbereich von 10 m Lange aus Richtung
Wehrshausen weisen die Verkehrsstrome der K72 die beste Qualitatsstufe auf. Der Standort
ist auch durch den OPNV zu erreichen. Die Anordnung einer neuen Bushaltestelle direkt am
Markt wird geprift. Ebenfalls soll der bereits geplante Ful3- und Radweg nach Wehrshausen
in die Planung aufgenommen werden.
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Es wird davon ausgegangen, dass der Marktstandort zur Entlastung der gesamtstadtischen
Verkehrssituation beitragen wird, da sich die Wegestrecken zu Versorgungszwecken fur die
Bevdlkerung der westlichen Stadtteile verringern wird.

Wohnungsbau und Buirger*innenbeteiligung:

Nach  Abschluss des  Beteiligungsverfahrens und  der  Priorisierung  der
Wohngebietsentwicklung durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammliung am
23.11.2018 kann nun festgehalten werden, dass eine wohnortnahe Ansiedlung eines
Lebensmittelmarktes in Verbindung mit einem kleinen Wohngebiet im Marburger Westen
wuinschenswert ist.

Der nérdliche und 6stliche Teilbereich des Plangebietes ist fir Wohnnutzung vorgesehen. Hier
sollen neben dem geférderten Wohnungsbau auch gemeinschaftliche Wohnprojekte Uber
Konzeptvergabe entstehen. Die fir den geférderten Wohnungsbau vorgesehenen Flachen
sollen von der Gemeinnltzigen Wohnungsbaugesellschaft (GeWoBau) angekauft und
entwickelt werden. Zur Vorbereitung der Konzeptvergabe fir gemeinschaftliche Wohnprojekte
sollen die entsprechenden Flachen zunachst durch die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG)
erworben werden. Eine entsprechende Birger*innenbeteiligung zur Konzeptvergabe ist
aktuell in Planung. Die Vorbereitung der Konzeptvergabe wird von der SEG in enger
Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz der Universitatsstadt
Marburg erfolgen.

Fur die gemeinschaftlichen Wohnprojekte ist die Durchflihrung eines Uber die Beteiligung im
Bauleitplanverfahren hinausgehenden &ffentlichen Informations- und Beteiligungsprozesses
mit dem Ziel vorgesehen, gemeinschaftliche Wohnprojekte als Konzepte zu entwickeln und
das soziale Zusammenleben im neuen Wohnquartier zu fordern.

Ein transparenter Informationsfluss im Projekt soll zur Starkung der Akzeptanz und zur Bildung
von guten Nachbarschaften zum bestehenden Siedlungsbereich ,Hohenweg® beitragen.

Im Zuge des Aufstellungsbeschlusses ist eine Informationsveranstaltung im Ortsbeirat
Marbach zur Vorstellung des Planungsvorhabens vorgesehen. In einem zweiten Schritt ist die
Beteiligung von Interessierten flir gemeinschaftliche Wohnprojekte sowie zur gemeinsamen
Vorbereitung der Konzeptvergabe geplant. Weitere Beteiligungsmoglichkeiten sind im
Rahmen des Bauleitplanverfahrens gegeben.

Begrindung zum Verfahrenswegq:

Beim Plangebiet handelt es sich aktuell um eine Flache im bauplanungsrechtlichen
Aullenbereich gemaf § 35 BauGB. Wahrend des aktiven Gartnereibetriebes war die Gartnerei
Philipps gemall § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ein privilegiertes Vorhaben im Aulenbereich. Mit
Betriebsaufgabe ist diese Privilegierung weggefallen.

Im Flachennutzungsplan wird dieser Bereich als landwirtschaftliche Flache ausgewiesen. Eine
Anderung des rechtssicheren Flachennutzungsplans ist im Zuge der
Bebauungsplanaufstellung im Parallelverfahren gemaf § 8 Abs. 3 BauGB durchzuflihren.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans und der Flachennutzungsplananderung soll die
Grundlage flr eine rechtlich gesicherte Bebauung geschaffen werden. Ziel ist die Festsetzung
eines Sondergebietes fur den Lebensmittelmarkt, eines Wohngebietes sowie die
planungsrechtliche Sicherung der 6ffentlichen ErschlieRung. Aufgrund der aktuellen Lage im
bauplanungsrechtlichen Auf3enbereich ist flr die Bebauung dieser Flache im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens eine Umweltprifung gemal § 2 Abs. 4 BauGB durchzufuhren,
deren Ergebnisse in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Ergebnisse
der Umweltprifung sind im Zuge der Abwagung zu berlcksichtigen. Das
Bebauungsplanverfahren soll im Regelverfahren mit einer friihzeitigen Beteiligung der
Offentlichkeit gemaRk § 3 BauGB sowie der Trager offentlicher Belange (TOB) gemalk § 4 Abs.
2 BauGB durchgeflihrt werden.

Vor Einleitung des Bauleitplanverfahrens wurden die Planungen zum Lebensmittelmarkt mit
den Ortsbeiraten Marbach und Wehrshausen erértert. Nachdem diese ein positives Votum
abgegeben hatten, wurde das Projekt des Lebensmittelmarktes in einer weiteren
gemeinsamen Ortsbeiratssitzung am 29.03.2017 der Offentlichkeit vorgestelit.
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Themen, die Einzugsgebiete, Nahversorgung, Verkehrsbelastung, aber auch das Thema des
angrenzenden Naherholungsgebietes werden im Planverfahren erortert. Sie werden
Grundlage des Bauleitplanverfahrens sein.

Die Erarbeitung eines Bebauungsplans und die ErschlieBung des Plangebietes sollen Gber
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Vorhaben- und ErschlieRungsplan) erfolgen.
Damit wird die Stadt Marburg erméachtigt, die Vorbereitung und Durchfihrung stadtebaulicher
MalRnahmen auf einen Vertragspartner zu Gbertragen.

Da innerhalb des Plangebietes neben dem Lebensmittelmarkt auch Wohnbebauung fur
unterschiedliche Zielgruppen errichtet werden soll, fanden im Vorfeld Abstimmungsgesprache
zwischen den Projektbeteiligten u.a. zur Kostenaufteilung statt.

Kosten, die im Rahmen der Bauleitplanverfahren sowie flir die Erschlielungsmaflinahmen des
Lebensmittelmarktes entstehen, werden vom Vorhabentrdger Gbernommen. Auch weiter
erforderlich werdende Gutachten und die daraus resultierenden Malinahmen sind durch den
Vorhabentrager zu finanzieren und Uber einen Vertrag abzusichern.

Die Kosten zur Erstellung des Umweltbereiches im Rahmen des Bauleitplanverfahrens
werden von der Universitatsstadt Marburg getragen.

Finanzielle Auswirkungen:
Ein entsprechender Kostenansatz von 15.000,- Euro fir die Umweltprifung samt
Umweltbericht ist fir das Jahr 2020 im stadtischen Haushalt bereits eingestellt.

Dr. Thomas Spies
Oberblrgermeister

Anlagen:
Ubersichtsplan

Plan: Oberer Rotenberg - Ehemalige Gartnerei Philipps, Variante 6

Beteiligung an der Vorlage durch:

FBL 6 FD 61

K B

A: Anhorung; B: Beteiligung; K: Kenntnisnahme; S: Stellungnahme
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Erganzungsantrag

der Fraktion B90/Die Griinen
zum TOP 6

Bauleitplanung der Universitatsstadt Marburg
Anderung des Flichennutzungsplans Nr. 24/5 Wohnquartier Oberer Rotenberg mit
Nahversorger und
Aufstellungsbeschluss fiir den Bebauungsplan Nr. 24/9 Wohnquartier Oberer Ro-
tenberg mit Nahversorger im Stadtteil Marbach gemaB § 2 Baugesetzbuch (BauGB)
(VO/7012/2019)

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung mdge beschlieBen:

Begleitend zum Aufstellungsbeschluss fir den Bebauungsplan Nr. 24/9 Wohnquartier Oberer
Rotenberg mit Nahversorger im Stadtteil Marbach werden vom Magistrat die bilanziellen Treib-
hausgaswirkungen der geplanten Bebauung in einem Gutachten unter Beachtung verschiede-
ner Szenarien einschlieBlich einer Nullvariante und einer Vollkompensationsvariante far ent-
stehende Treibhausgasemissionen vor einer Beschlussfassung tber den Bebauungsplan auf-
gezeigt.

Mit diesem modellhaften Vorgehen entwickelt der Magistrat auch ein Instrument, wie die im
Klimanotstandsbeschluss geforderte Klarheit Gber die Klimafolgen einer Entscheidung vor ei-
ner Beschlussfassung - in diesem Fall Gber einen moglichen Bebauungsplan - vorhanden ist.

Begrtindung:

Vor einer Beschlussfassung Uber einen Bebauungsplan Oberer Rotenberg sollten neben wei-
terer Untersuchungen, wie z.B. zur Klimadkologie, die Klimawirkungen in Form einer Abschat-
zung Uber die Treibhausgasbilanz bekannt sein. Dies legt insbesondere die Beschlussfassung
zum Klimanotstand nahe. Je nach Ausgestaltung des Baugebietes ist mit sehr unterschiedli-
chen Auswirkungen auf die Treibhausgasbilanz zu rechnen. Entsprechend sollten im Zuge der
Begutachtungen auch verschiedene Szenarien untersucht werden.

Hans-Werner Seitz Christian Schmidt
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Anlage 8
MARBURG p*

zu TOP 8

Vorlagen-Nr.:  VO/6502/2018

Beschlussvorlage |Status: offentlich
Datum: 23.10.2018
Dezernat: I
Fachdienst: 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz
Sachbearbeiter/in: Monika Bruning

Beratungsfolge:

Gremium Zustandigkeit Sitzung ist
Magistrat Kenntnisnahme  Nichtoffentlich
Ausschuss fir Umwelt, Energie und Verkehr Kenntnisnahme  Offentlich
Bau- und Planungsausschuss, Liegenschaften Kenntnisnahme  Offentlich
Stadtverordnetenversammlung Entscheidung Offentlich

Wohnungsneubau im Marburger Westen
Kenntnisnahme der Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens und Prioritiatensetzung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, die folgenden Beschlisse zu fassen:

1. Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens zu den potenziellen Wohnstandorten Oberer

Rotenberg / Héhenweg und Stadtwald / Hasenkopf werden zur Kenntnis genommen.

2. Die Entwicklung eines neuen Wohnquartiers soll vorrangig am Standort Hasenkopf

betrieben werden.

3. Am Standort Oberer Rotenberg kann auf einer Uber die Stralle Oberer Rotenberg zu
erschlieBenden Teilflache des ehemaligen Gartnereigeldndes ein Baugebiet fir einen
Lebensmittelmarkt und ein kleines Wohnprojekt ohne Einbeziehung der
Naherholungsflachen entwickelt werden. Das eingeschrankte Wohngebiet soll unter den
Pramissen ,geforderter Wohnungsbau“ und ,gemeinschaftlich Wohnen“ entwickelt

werden.

Sachverhalt:

Die Stadtverordnetenversammlung hatte mit Beschluss vom 30.06.2017 den Magistrat
gebeten, die im Wohnraumversorgungskonzept gelisteten potenziellen Wohnstandorte Oberer
Rotenberg / H6henweg und Stadtwald / Hasenkopf hinsichtlich ihrer Eignung fur den
Wohnungsbau, insbesondere im Hinblick auf die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum,
vertiefend zu analysieren, zu bewerten und zu priorisieren. Explizit genannt wurden ,die
Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum flir benachteiligte Wohnungssuchende“ und
gleichzeitig ,die Vermeidung einseitiger Belegungsstrukturen (Segregation)‘. Gemal dem
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Beschluss sollte die Offentlichkeit friihzeitig in den Entscheidungsprozess eingebunden
werden.

In ihrer Sitzung am 27.04.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung die vom Fachdienst
Stadtplanung und Denkmalschutz erstellte vergleichende Standortanalyse zur Kenntnis
genommen und auf dieser Grundlage die Durchfihrung eines 6ffentlichen
Beteiligungsverfahrens beschlossen.

Die Standortanalyse stellte die grundsatzliche Eignung beider Gebiete zur Entwicklung eines

neuen Wohnquartiers aus fachlicher Sicht fest. Sie enthielt noch kein Ergebnis im Sinne einer
Priorisierung eines der beiden Gebiete.

1. Beteiligungsverfahren

Das Beteiligungsverfahren wurde durch die Fachdienste 7.2 Burger/-innenbeteiligung und 61
Stadtplanung und Denkmalschutz zusammen mit dem vom Fachdienst 7.2 beauftragten
externen Moderationsbiiro team ewen aus Darmstadt durchgefiihrt. Nach einer gemeinsamen
Sitzung der Ortsbeirate Marbach und Ockershausen am 25.04.2018 wurde eine Arbeitsgruppe
aus jeweils 2 Ortsbeiratsmitgliedern je Stadtteil sowie den Vertreter/-innen der Fachdienste
7.2 und 61 gebildet, die den Prozess begleitet hat.

Am Beginn des Beteiligungsverfahrens stand die Information der Offentlichkeit Uber die
bisherigen Ergebnisse der vorliegenden Standortanalyse in der Auftaktveranstaltung am
14.06.2018. Die inhaltliche Diskussion der Chancen und Risiken einer potenziellen
Siedlungsentwicklung wurde dann stadtteilbezogen jeweils getrennt in Marbach bzw.
Ockershausen/  Stadtwald fortgefihrt.  Samtliche Beteiligungsschritte von  der
Auftaktveranstaltung Uber die Stadtteilspaziergange und die jeweiligen Informationsabende
sind dokumentiert und unter

https://www.marburg.de/portal/seiten/wohnungsneubau-im-marburger-westen-900001927-
23001.html

offentlich zuganglich.

Am  23.04.2018  hatte die |Initiative = Marbacher = Nachbarn  (MarNa) der
Stadtverordnetenvorsteherin eine Unterschriftenliste Gberreicht, mit der sich die Gruppe gegen
eine Bebauung am Oberen Rotenberg, auch bezogen auf Lebensmitteleinzelhandel,
ausgesprochen hat. Die von dieser Initiative vorgebrachten Bedenken sind in das
Beteiligungsverfahren eingeflossen und wurden dort diskutiert.

Der zusammenfassende SchluRbericht des Moderationsbiros team ewen Uber das
Beteiligungsverfahren ist dieser Vorlage als Anlage 1 beigefiigt, ebenso eine Auflistung der im
Verfahren vorgebrachten Einzelargumente (Anlage 2). Erganzt ist diese Auflistung mit nach
Themenbereichen zusammengefassten Stellungnahmen aus Sicht des Fachdienstes
Stadtplanung und Denkmalschutz, die verdeutlichen sollen, an welcher Stelle im weiteren
Planungsablauf die Anregungen bericksichtigt werden.

In der Sitzung des Runden Tisches ,Preiswerter Wohnraum® am 26.09.2018 wurden die
Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens vorgestellt und diskutiert (Anlage 3). Dabei wurden
noch erganzende Ideen eingebracht, wie beispielsweise die Forderung, 30 % fur geférderten
Wohnungsbau und dariber hinaus weitere 15 % der Flache fir genossenschaftlichen
Wohnraum und gemeinschaftliche Wohnprojekte zu reservieren. Die Teilnehmer des Runden
Tisches wollen auch in Zukunft bei dem stadtebaulichen Wettbewerb und der Planung der
Wohngebiete einbezogen werden.
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Der Ortsbeirat des Stadtteils Ockershausen hat sich in seiner Sitzung vom 18.09.2018 darauf
geeinigt, einen Beschluss herbeizufiihren, mit dem einer méglichen Bebauung am Hasenkopf
unter Bedingungen zugestimmt werden soll. Die vorlaufige Liste der Bedingungen umfasst
insbesondere begleitende Malinahmen in den vom Verkehr besonders belasteten Straf’en in
Ockershausen, Verbesserungen im OPNV und hinsichtlich der Fahrradverbindungen (letztere
ohne Belastung des Heiligen Grundes), die Erstellung eines aktuellen Klimagutachtens, die
weitgehende Erhaltung des Naherholungsgebietes sowie die grundsatzliche Beteiligung des
Ortsbeirates bei allen Entscheidungen, die das Baugebiet betreffen. Es soll kein ,sozialer
Brennpunkt® geschaffen werden. Zum Wohnungsbau selbst werden geférderter
Wohnungsbau, unterschiedliche Bauformen, auch flir Mehrgenerationenprojekte und
alternative Wohnformen genannt.

Der Ortsbeirat des Stadtteils Marbach hat sich in seiner Sitzung am 25.09.2018 gegen eine
Bebauung am Oberen Rotenberg zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. Begriindet wird die
Ablehnung damit, dass aus Sicht des Ortsbeirats die Verkehrs-, Abwasser- und
Frischluftproblematik keinen Klarungsansatz zeige.

Der Ortsbeirat des Stadtteils Wehrshausen hat sich in seiner Sitzung am 11.10.2018 gegen
grolkere  Wohngebietsentwicklungen am Hasenkopf und am Oberen Rotenberg
ausgesprochen aufgrund verkehrstechnischer Probleme, die bereits jetzt bestehen und fiir die
aus deren Sicht auch eine ,Westtangente* keine LOsung darstellt, weil sie wertvolle
Naherholungsflachen beeintrachtigen wirde. Die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes auf
dem ehemaligen Grundstiick der Gartnerei Philipps beflrwortet der Ortsbeirat Wehrshausen
und begriindet dies mit der Nahversorgung der westlichen Stadtteile und der Entlastung des
innerstadtischen Verkehrs.

Die Ausziige aus den Niederschriften der Ortsbeiratssitzungen sind dieser Vorlage als Anlage
4 beigeflgt.

2. Vorrangige bauliche Entwicklung am Hasenkopf

Der akute Wohnraumbedarf verbunden mit dem aktuell prognostizierten Einwohnerzuwachs
fur die Universitatsstadt Marburg um rd. 3.000 Personen bis zum Jahr 2030 einerseits und der
mehrjahrige Planungsvorlauf bis zur Realisierung eines neuen Wohnquartiers andererseits ist
im gesamten Verlauf des Beteiligungsverfahrens durchgangig thematisiert worden.
Unmittelbar nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung soll daher der Einstieg in
die konkrete Planungsphase erfolgen.

Fir eine Wohngebietsentwicklung in groflerem Umfang bietet der Standort Hasenkopf
aufgrund der FlachengroéfRe, der bereits vorhandenen und ausbaufahigen Infrastruktur und
sozialen Initiativen bzw. Aktivitdten und nicht zuletzt aufgrund der im Beteiligungsverfahren
und im Ortsbeirat festgestellten Offenheit fur eine Siedlungserweiterung die gunstigeren
Voraussetzungen.

Die Flache am Hasenkopf bietet ein Potenzial fiir 300 bis 350 Wohneinheiten. Ein Anteil von
30 % bzw. etwa 100 Wohneinheiten im geférderten Wohnungsbau wurde im Zuge des
Beteiligungsverfahrens nicht in Frage gestellt; vielmehr wurde noch zusatzlich die
Bereitstellung von Flachen fir Genossenschafts- oder Gemeinschaftswohnprojekte angeregt.

Auf Grundlage der Aussagen aus dem Verkehrsentwicklungsplan fur die Marburger Nordstadt
und den Marburger Westen (VEP) von 2001 sowie der aktuellen Zahlergebnisse kann davon
ausgegangen werden, dass sowohl die Graf-von-Stauffenberg-Stral’e, als auch die
Einmiindung in die Gisselberger Stralle bzw. die nachfolgenden Knotenpunkte den durch eine
bauliche Entwicklung am Hasenkopf erzeugten zusatzlichen Verkehr aufnehmen kénnen.
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Im Zuge der konkreten Planung des Wohngebietes ist von Beginn an das Ziel einer
gréRtmoglichen Reduzierung des PKW-Verkehrs und Optimierung des OPNV-Angebotes
einzubeziehen. Parallel dazu sind die vom Ortsbeirat des Stadtteils Ockershausen geforderten
begleitenden Malknahmen vertiefend zu untersuchen bzw. umzusetzen.

Verkehrliche Auswirkungen Uber die Kernstadt Marburgs hinaus sind auch im Zusammenhang
mit dem sich weiter entwickelnden Pharmastandort Gorzhauser Hof auf anderer Ebene,
insbesondere im Zuge der Fortschreibung des Regionalplans Mittelhessen sowie in
Abstimmung mit Landkreis, Nachbargemeinden, OPNV-Anbietern etc. zu bearbeiten.

Die geplante Wohngebietsentwicklung am Hasenkopf wird in die Aufgabenstellung des
Klimagutachtens fir die Gesamtstadt, das im kommenden Jahr beauftragt werden soll,
integriert sein.

Die Kuppe des Hasenkopfes soll von Bebauung frei bleiben. Gleichwohl ist zeitnah und
unabhangig von den im Zuge der Bauleitplanung ohnehin erforderlichen artenschutzfachlichen
Gutachten eine Untersuchung zur Bedeutung des Hasenkopfes als Rastplatz flr Zugvogel
erforderlich.

Entsprechend dem im Beteiligungsverfahren vorgestellten Ablaufplan ist in 2019 die
Vorbereitung, Auslobung und Durchflihrung des stadtebaulichen Wettbewerbs vorzusehen,
wiederum unter Einbeziehung der Offentlichkeit bzw. der bereits vorgebrachten Anregungen.

Fur die Entwicklung eines Wohngebietes am Hasenkopf muss sich die Universitatsstadt
Marburg aktiv, d. h. auch mit entsprechenden Haushaltsmitteln, engagieren. Im Entwurf des
Haushaltsplans fir 2019 sind - zunachst unabhangig von einem Beschluss hinsichtlich der
Prioritatensetzung fiir einen der beiden untersuchten Standorte - Mittel flr die anstehenden
Planungsaufgaben in Héhe von 150.000,00 € vorgesehen.

Im Zusammenhang mit nun anstehenden vertiefenden Uberlegungen beziiglich einer
Umsetzungsstrategie muss noch auf das Risiko hingewiesen werden, dass ein Teil der
Betroffenen, rd. 40 Grundstlickseigentumer, nicht mitwirkungsbereit sein kdnnten und es somit
ggf. zu einer nur teilweisen Realisierung des Baugebietes kommen kann. Umso wichtiger ist
ein sofortiger Beginn der Gesprache mit Eigentimern und potenziellen Umsetzungspartnern,
insbesondere den stadteigenen Gesellschaften GeWoBau und SEG.

3. Oberer Rotenberg - Weiteres Verfahren

Ein Einstieg in die konkrete Planungsphase fiir eine Baugebietsentwicklung in der mit der
Standortanalyse vom April 2018 angedachten GréRenordnung soll von Seiten der
Universitatsstadt Marburg zunachst zurlckgestellt werden. Dabei wird der Verbleib der Flache
im Zuge der Fortschreibung des Regionalplans Mittelhessen als Siedlungszuwachsflache
angestrebt. So bietet sich die Chance, in der Zwischenzeit einige der im Beteiligungsverfahren
genannten Problembereiche- insbesondere hinsichtlich der Verkehrssituation, des
Stadtklimas und der Entwasserung, die Hintergrund des ablehnenden Votums des Ortsbeirats
Marbach waren - naher zu untersuchen. Das fir 2019 geplante Gutachten zur
Klimawandelfolgenabschatzung fur die Gesamtstadt soll auch eine potenzielle Bebauung des
Oberen Rotenbergs berlcksichtigen. Fur die bereits bestehenden Probleme hinsichtlich der
Entwasserung und Regenrickhaltung im Stadtteil Marbach missen gemeinsam mit den
Stadtwerken Marburg Lésungen gefunden werden.

Das Thema Verkehr hat aufgrund des sich weiter entwickelnden Pharmastandorts Gérzhauser
Hof unabhangig von Wohnungsneubau am Oberen Rotenberg schon jetzt eine Uberdrtliche
bzw. Uberregionale Dimension und ist daher auch auf anderer Ebene, insbesondere im Zuge
der Fortschreibung des Regionalplans Mittelhessen sowie in Abstimmung mit Landkreis,
Nachbargemeinden, OPNV-Anbietern etc., zu bearbeiten.
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Bereits im September 2016 hatte ein Vorhabentrdger die Einleitung eines
Bauleitplanverfahrens zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes mit einer Verkaufsflache von
rd. 1.500 m? am Oberen Rotenberg im Bereich der ehemaligen Gartnerei Philipps beantragt.
Ein entsprechend vorbereiteter Aufstellungsbeschluss wurde It. Protokoll der Sitzung des Bau-
und Planungsausschusses vom 19.04.2018 durch den Magistrat zurtickgestellt. Hintergrund
war das Beteiligungsverfahren zu den potenziellen Wohngebieten - die isolierte Betrachtung
beider Vorhaben erschien wenig zielfihrend.

Nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens kann nun festgestellt werden, dass fur eine
Siedlungserweiterung in der mit der Standortanalyse angedachten Gréf3enordnung um ca. 200
Wohneinheiten die wohnortnahe Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes winschenswert ist,
auch weil hierdurch Wege in die Innenstadt und damit PKW-Verkehr reduziert werden kdnnten.
Umgekehrt ist aber fur die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes die Siedlungserweiterung
nicht zwingend erforderlich. Das potenzielle Einzugsgebiet (westliche Stadtteile) sowie die
mogliche verkehrliche Anbindung Uber eine Zufahrt mit Linksabbiegespur von der Stralte
Oberer Rotenberg aus hatte der Antragsteller bereits untersucht. Da aus den westlichen
Stadtteilen zum Einkaufen nicht mehr durch die Innenstadt gefahren werden musste, ware mit
einer Verkehrsentlastung zu rechnen.

Zwischenzeitlich hat der Antragsteller weitere Flachen um die ehemalige Gartnerei erworben,
so dass sich jetzt eine Flache von rd. 1,5 ha in seinem Eigentum befindet, von welcher der
grolere Anteil aber nicht flir den Lebensmittelmarkt benétigt wird. Hier bietet sich die Chance,
das Vorhaben durch ein Wohnungsbauprojekt zu erganzen. Denkbar waren hier 30 bis 40
Wohneinheiten im geférderten Wohnungsbau oder als Gemeinschafts-Wohnprojekte in bis zu
3-geschossigen Wohngebauden. Entsprechende Gesprache sind mit dem Vorhabentrager
und weiteren potenziellen Umsetzungspartnern zu fihren. Die Vergabe der
Wohnbaugrundstiicke obliegt dabei der Universitatsstadt Marburg; die Flachen sollen nicht
beim Eigentimer verbleiben.

Fazit Beteiligungsverfahren

Das Beteiligungsverfahren hat gezeigt, dass sehr viele Burgerinnen und Birger mit grofiem
Engagement teilgenommen haben und den Planungsprozess auch weiterhin aktiv begleiten
wollen. Entsprechend den Empfehlungen des Moderationsbiros sind im Zuge der weiteren
Planungsschritte jeweils geeignete Beteiligungsformate vorzusehen, um den angefangenen
Dialog fortzufiihren. Fir den Hasenkopf betrifft dies zunachst die Vorbereitung des
stadtebaulichen Wettbewerbs. Bezogen auf den Oberen Rotenberg ist — sofern sich aus den
anstehenden Gesprachen fir die oben skizzierte Losung mit Lebensmittelmarkt und kleinerem
Wohnprojekt die grundsatzliche Realisierbarkeit ergibt — die friihzeitige Information der
Offentlichkeit von besonderer Bedeutung. Das Thema Verkehr ist im Beteiligungsverfahren
besonders intensiv diskutiert worden und erfordert einen weiteren Dialog auf
gesamtstadtischer Ebene. Die anstehende Fortschreibung des Regionalplans Mittelhessen
bietet - da sie potenzielle Siedlungserweiterungen und damit einhergehende verkehrliche
Konsequenzen zum Gegenstand hat — Anlass fiir eine Beteiligung der Offentlichkeit.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Entwurf des Haushaltsplans fir 2019 sind Mittel fiir die anstehenden Planungsaufgaben in
Hoéhe von 150.00,00 € vorgesehen. Die mittelfristigen Auswirkungen auf den stadtischen
Haushalt konnen erst im Zuge der Konkretisierung der Planung benannt werden und sind
abhangig von der noch festzulegenden Umsetzungsstrategie.

Dr. Thomas Spies
Oberbirgermeister

Ausdruck vom: 01.11.2018
Seite: 5/6
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Anlagen:
1. Schlussbericht zum Beteiligungsverfahren

2. Zusammenfassung Fragen, Anregungen und Stellungnahmen

3. Protokollauszug Runder Tisch ,Preiswerter Wohnraum® vom 26.09.2018

4. Auszige aus den Niederschriften der Ortsbeiratssitzungen Ockershausen vom
18.09.2018, Marbach vom 25.09.2018 und Wehrshausen vom 11.10.2018

Beteiligung an der Vorlage durch:

FBL 6 FD 61

A: Anhdrung; B: Beteiligung; K: Kenntnisnahme; S: Stellungnahme

Ausdruck vom: 01.11.2018
Seite: 6/6
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Einwendungen des Ortsbeirates Wehrshausen gegen die
Planungen einer WohnbauerschiieBung am Oberer
Rotenberg/H6henweg und Hasenkopf im Stadtwaldgebiet

Fir die Einwohner von Wehrhausen sind die drei Verkehrswege Marbacher Weg,
Hohe Leuchte und Graf-von-Stauffenberg wichtige StraRenverbindungen zur
Kernstadt und den Anschlussstellen im Lahntal.

Alle StraRen sind sehr stark frequentiert. Umfangreiche lange Staus sind die Folge.
Die Zufahrtswege sind total berlastet und kénnen keinen weiteren Verkehr mehr
aufnehmen. v ,

Bei einer zusétzlichen WohnbauerschlieRung von 540 Einwohnern am Oberen
Rotenberg und 900 Einwohnern am Hasenkopf wird ein erheblicher zuséatzlicher
StraRenverkehr erzeugt, der von den schon jetzt iiberlasteten Zufahrtswegen nicht
mehr aufgenommen werden kann.

Die Standortanalyse vom Mé&rz 2018 spricht sich gegen eine grofirdumige
ErschlieBung von Wohngebieten im Marburger Westen aus, weil die hauptséchliche
Anbindung liber den Rotenberg erfolgt und zurzeit dort schon erhebliche
Verkehrsprobleme bestehen.

Eine Méglichkeit, die bestehenden Zufahriswege zu erweitern, ist ausgeschlossen,
weil kein ausreichender Verkehrsraum zur Verfiigung steht.

Die Alte WeinstralRe gehort zu den schiitzenswerten Naturlandschaften, die ein
Naherholungsgebiet fiir das Stadigebiet darstellt. Ein Ausbau der ehemals geplanten
Westtangente stellt keine L&sung fiir die Verkehrssituation dar. Die Westtangente ist
daher aus einem Verkehrskonzept auszuschlieRen.

Die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes auf dem Grundstiick der Gartnerei
Philipps beflirwortet der Ortsbeirat, weil damit eine Nahversorgung der westlichen
Stadtteile erfolgt und der innerstadtische Verkehr entlastet wird.

Nach Auffassung des Ortsbeirates sollten andere Wohnbaugebiete in 6stlicher
Richtung erschlossen werden, die bereits eine bessere Verkehrsanbindung haben.
Eine WohnbauerschlieRung fiir Einfamilienh&user sollte auf die dulleren Stadtteile
verteilt werden, um die Stadtteile in lhrer Infrastruktur zu stérken.

Der Ortsbeirat Wehrshausen befiirwortet keine groRraumige Wohnbauerschliel3ung

am Oberen Rotenberg/H6henweg und Hasenkopf wegen verkehrstechnischer
Probleme, die bereits in der Vergangenheit nicht gelést wurden.

Beschlossen in der Sitzung am 11.10.2018 mit
3 Zustimmungen und einer Enthaltung bei vier anwesenden Mitgliedern.
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MARBURG

UNIVERSITATSSTADT

lag im Bauausschuss 17.08.2017 und 19.04.2018 vor. Die Beratung wurde am 17.08.2017 auf Antrag von
Sonja Sell (SPD) und am 19.04.2018 seitens des Magistrats vertagt.

Vorlagen-Nr.:  VO/5624/2017
Beschlussvorlage |Status: dffentlich

Datum: 06.06.2017
Dezernat: I
Fachdienst: 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz
Sachbearbeiter/in: Karin Storm-Bélle

Beratungsfolge:

Gremium Zustandigkeit Sitzung ist
Ausschuss for Umwelt, Energie und Verkehr Vorberatung Offentlich
Magistrat Kenntnisnahme  Nichtoffentlich
Bau- und Planungsausschuss, Liegenschaften Vorberatung Offentlich
Stadtverordnetenversammlung Entscheidung Offentlich

Bauleitplanung der Universitatsstadt Marburg
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 24/9 "Lebensmittelmarkt Oberer Rotenberg™ im
Stadtteil Marbach

Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (Vorhaben- und
ErschlieBungsplan) Nr. 24/9 ,Lebensmittelmarkt Oberer Rotenberg“ im Stadtteil
Marbach wird geman § 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.

Sachverhalt:

Der Planbereich liegt im Stadtteil Marbach am ,Oberen Rotenberg“. Es handelt sich um eine
Teilflache des derzeitigen Gartnereigelandes mit einer Gr6Be von ca. 7.500 m? sowie der
angrenzenden StraBenflache. Begrenzt wird der Bereich des Lebensmittelmarktes im
Nordwesten durch einen FuBweg des Naherholungsgebietes, im Stidwesten durch die StralBe
Oberer Rotenberg (K 72) und im Osten durch landwirtschaftlich genutzte Flachen und der
Gartnerei, s. Ubersichtsplan und Luftbild in der Anlage.

Da die Géartnerei fUr ihren Betrieb nicht mehr die gesamte Flache bendtigt und die Flachen an
den Vorhabentrager verauBert hat, soll das freiwerdende Areal als Sondergebiet -
Lebensmittelmarkt umgenutzt werden.

Neben der Umnutzung des Gértnereigelandes gibt es in Ubereinstimmung mit den
Zielsetzungen des Wohnraumversorgungskonzeptes Uberlegungen, die angrenzende
landwirtschaftliche Flache zu Wohnnutzungen zu entwickeln. Dazu liegen noch keine
Planungen vor, da zurzeit neben diesem Standort auch das Areal des ,Hasenkopfes® als
potentielles Gebiet fiir eine Wohnbebauung untersucht wird.

Ausdruck vom: 22.03.2018
3 von 66 in der Zusammenstellung Seite: 1/3
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Mit Schreiben vom 21.09.2016 hat der Eigentiimer beantragt, fir den Planbereich ein
Bebauungsplanverfahren einzuleiten. Die Zielsetzung ist auf der Teilflache der Gartnerei einen
Lebensmittelmarkt flir den Stadtteil Marbach und die im Einzugsgebiet liegenden Stadtteile zu
errichten. Geman einer Analyse des Standortes durch den potentiellen Versorger handelt es
sich dabei um die Staditeile Wehrshausen, Goérzhausen, Dagobertshausen, Elnhausen
Neuhdfe und zu einem kleinem Teil um Ockershausen. Dilschhausen und Michelbach werden
nicht als Teile des Einzugsgebietes gesehen. Es wird von ca. 7.000 Einwohnern ausgegangen.
Der geplante Standort liegt zentral in diesem zurzeit unterversorgtem Bereich und ist fir oben
beschriebene Zielgruppe gut zu erreichen (s. Karte mit Einzugsgebieten in der Anlage). Durch
die Errichtung eines Lebensmittelmarktes kann eine umfassende Grundversorgung flr die
bisher nicht oder nur gering versorgten Stadtteile gesichert werden.

Bei dem Planbereich handelt es sich um einen AuBBenbereich, der im Flachennutzungsplan als
landwirtschaftliche Flache ausgewiesen ist, die sich aber so nicht mehr darstellt. Sie wird als
Gartnerei mit Gewachshausern und einer Verkaufsflache mit dazugehdérigen Parkplatzen
genutzt. Eine Anderung des Flachennutzungsplanes muss erfolgen.

Die verkehrliche Anbindung des Lebensmittelmarktes soll tber die K 72 erfolgen. Der
entsprechende StraBenraum ist Teil des Geltungsbereichs.

Die Verkehrsbelastung, die sich durch den neuen Markt ergeben wird, ist durch ein fir das
Bauvorhaben beauftragtes Gutachten analysiert worden. Die durchgefiihrten Untersuchungen
haben ergeben, dass der Anschlussknotenpunkt an die StraBe ,Oberer Rotenberg“ die zu
erwartenden Ziel- und Quellverkehre des Plangebietes aufnehmen kann. Mit einem
erforderlichen Aufstellbereich von 10 m Lange aus Richtung Wehrshausen weisen die
Verkehrsstrome der K 72 die beste Qualitatsstufe auf.

Der Standort ist auch durch den OPNV zu erreichen. Die Anordnung einer neuen
Bushaltestelle direkt am Markt wird geprtft. Ebenfalls soll der bereits geplante FuB3- und
Radweg nach Wehrshausen in die Planung aufgenommen werden.

Es wird davon ausgegangen, dass der Standort des Lebensmittelmarktes eher zur Entlastung
des Verkehrs beitragt, da die Bevdlkerung der genannten Stadtteile nicht mehr so weite
Fahrwege auf sich nehmen muissen, um sich zu versorgen.

Auf dem Lageplan und der Perspektive in der Anlage ist die Lage des Lebensmittelmarkts
ersichtlich. Die vorgesehenen Parkplatze (ca. 90 Stick) sind zum Oberen Rotenberg orientiert.
Die ErschlieBung des Marktes erfolgt Gber die Parkplatzflache. Zum FuBweg soll eine
Eingrinung des Marktes erfolgen, um einen adaquaten Ubergang zum Naherholungsgebiet
zu schaffen und auch der Zielsetzung des Regionalplan Hessen, der hier einen regionalen
Grlnzug vorsieht, gerecht zu werden. Fir den Lebensmittelmarkt ist eine Verkaufsflache von
1.500 m? vorgesehen. Zusatzlich geplant bzw. gepruft werden eine Backerei mit Café, eine
Bankfiliale und eine Poststelle.

Ein Bebauungsplan fir dieses Gebiet existiert nicht. Um die Grundlage fiir eine rechtlich
gesicherte Bebauung zu schaffen, soll der Bebauungsplan mit der Festsetzung als
Sondergebiet (SO) fur den Lebensmittelmarkt aufgestellt werden.

Vor Einleitung des Bauleitplanverfahrens wurden die Planungen mit den Ortsbeiraten Marbach
und Wehrshausen erdrtert. Nachdem diese ein positives Votum abgegeben hatten, wurden
das Projekt in einer weiteren gemeinsamen Ortsbeiratssitzung am 29.03.2017 der
Offentlichkeit vorgestellt.

Themen wie Einzugsgebiete, Nahversorgung, Verkehrsbelastung, aber auch das Thema des
angrenzenden Naherholungsgebietes werden im Planverfahren erértert werden missen. Sie
werden Grundlage des Bauleitplanverfahrens sein.

Ausdruck vom: 22.03.2018
Seite: 2/3
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Die Erarbeitung des Bebauungsplanes und die ErschlieBung des Plangebietes sollen lber
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Vorhaben- und ErschlieBungsplan) erfolgen.
Damit wird die Stadt Marburg erméachtigt, die Vorbereitung und Durchfihrung stadtebaulicher
MaBnahmen auf einen Vertragspartner zu Gbertragen. Kosten, die fur die Planerstellung und
ErschlieBungsmaBnahmen entstehen, werden vom Eigentimer getragen. Auch weiter
erforderlich werdende Gutachten und die resultierenden MaBnahmen sind durch den
Grundstlckseigentumer zu finanzieren. Der Universitatsstadt Marburg entstehen fur die
Planerstellung und ErschlieBungsmaBnahmen daher keine Kosten.

Der Antrag auf Einleitung des Bauleitplanverfahrens wird dem Magistrat parallel zum
Aufstellungsbeschluss zur Kenntnis vorgelegt.

Dr. Franz Kahle
Burgermeister

Beteiligung an der Vorlage durch:

FBL 6 FD 61

A: Anhérung; B: Beteiligung; K: Kenntnisnahme; S: Stellungnahme

Finanzielle Auswirkungen:
Es sind keine finanziellen Auswirkungen zu erwarten.

Anlagen:
Ubersichtsplan

Luftbild mit Lage des Lebensmittelmarktes
Karte mit Einzugsgebieten

Lageplan

Perspektive

Ausdruck vom: 22.03.2018
Seite: 3/3
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auszugsweise, alle 151 Seiten unter
https://www.marburg.sitzung-online.de/public/to020?TOLFDNR=1018485&SILFDNR=1001412 m Anlage 10

zur StVV vom 26.09.2025 O10, O11 MARB U RG

- Die Universitatsstadt

Bauleitplanung der Universitatsstadt Marburg

Abwagungsvorlage zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB sowie aus der Beteiligung der Offentlichkeit gemaB § 3 Abs. 2 BauGB zur Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 24/9 und zur Flaichennutzungsplandnderung Nr. 24/5

Stand: 28.02.2025

Dieses Dokument enthalt alle Anregungen aus den Beteiligungsschritten gem.
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB.


auszugsweise, alle 151 Seiten unter 
https://www.marburg.sitzung-online.de/public/to020?TOLFDNR=1018485&SILFDNR=1001412        ,     , 
zur StVV vom 26.09.2025 Ö10, Ö11


1 Ergebnis der Beteiligung der Offentlichkeit

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 24/9 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 22. November
2019 gefasst. Die Unterrichtung der Offentlichkeit fand in der Zeit vom 20. November bis 20. Dezember 2024 gem. § 3 Abs. 2 BauGB statt. Die 6ffentliche
Bekanntmachung (ber die Auslegung erfolgte am 19. November 2024 in der Oberhessischen Presse sowie im Internet unter www.marburg.de.

Der Beschluss zur Flachennutzungsplananderung Nr. 24/5 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 22. November 2019
gefasst. Die Unterrichtung der Offentlichkeit fand in der Zeit vom 20. November bis 20. Dezember 2024 gem. § 3 Abs. 2 BauGB statt. Die 6ffentliche Be-
kanntmachung Uber die Auslegung erfolgte am 19. November 2024 in der Oberhessischen Presse sowie im Internet unter www.marburg.de.

Innerhalb des Zeitraums sind 9 Stellungnahmen von Blirgerinnen und Birgern eingegangen. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden geprift. Aus den
Anregungen ergaben sich keine Anderungen der Planwerke zum Bebauungsplan und Flachennutzungsplan.

Im Folgenden sind alle Anregungen und Behandlungen aus den Beteiligungsschritten gem. § 3 Abs. 2 BauGB aufgefiihrt. Die Inhalte der eingegangenen
einzelnen Stellungnahmen sind in der nachfolgenden tabellarischen Aufstellung in der linken Text-Spalte ("Inhalt Stellungnahme") zusammenfassend darge-
stellt, die Bewertung und Abwdagung der Anregungen und Hinweise sind in der rechten Text-Spalte der Tabelle dargelegt ("Abwagungsempfehlung").



Bebauungsplan Nr. 24/9, ,Wohnquartier Oberer Rotenberg mit Supermarkt"

im Stadtteil Marbach

Inhalt der Stellungnahmen

Behandlung der Stellungnahmen (Abwagung)

1) Einwender:in 01
Schreiben vom 12.12.2024

a) ERNEUTE Stellungnahme zur Bebauung ,, oberer Rotenberg"

30 bis 40 Wohneinheiten, ein tegut-Markt....Das darf nicht geschehen, das
darf nicht durchgefiihrt werden!

Ich bleibe dabei; NEU zu versiegeln, wird irgendwann unser Untergang sein.
Und das Aus, flir unsere so gering verbliebene Tierwelt, ist schon viel zu nah.
Der Mensch und sein Geld, ist im Universum eben nicht "mehr" wert, als Natur
und Tiere, nur begreifen das die wenigsten.

b) Wenn der Rotenberg bebaut wird, bedeutet das:

- Larm!

- Lichtverschmutzung;

Die Anregungen werden nicht beriicksichtigt

Keine Abwdgung erforderlich

Die Anregung wird nicht beriicksichtigt

Die negativen Umweltauswirkungen sind im Rahmen des Umweltberichtes so-
wie des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages beschrieben und bewertet.
Diese werden durch das getroffene MaBnahmenkonzept sowie die Regelungen
im Bebauungsplan vermieden bzw. minimiert und die verbleibenden erhebli-
chen Beeintrachtigungen werden kompensiert.

Die Anregung wird nicht beriicksichtigt

GemaB schalltechnischer Stellungnahme (Gutachten) werden die Anforderun-
gen der TA Larm ausgehend von dem Gewerbeldrm des Tegut-Supermarktes
in dem Baufeld des MI 1, parallel zur StraBe ,Kreutzacker" eingehalten. Die
Regelungen des Bebauungsplans sehen MaBnahmen zum Schutz vor einer
Larmbelastung vor. Somit werden weiterhin die Belange der gesunden Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse in Ganze bertcksichtigt.

Daruber hinaus wird die ErschlieBungsstra8e innerhalb des Plangebiets ver-
kehrsberuhigt auf maximal 30 km/h beschrankt. Auf der K 72 bis zur Kreu-
zung mit der StraBe ,H6henweg" ist eine Temporeduzierung von 70 km/h auf
50 km/h angedacht, um die zusatzliche Belastung verkehrsplanerisch und
larmbezogen weiter abzufedern.

Die Anregung wird nicht beriicksichtigt




Ein weiteres belastendes Argument gegen die Bebauung am Oberen Roten-
berg: bei Starkregen sind die Abwasserkanale jetzt schon total Gberfordert.
Ich bitte Sie sehr, verhindern Sie die Bebauung am Oberen Rotenberg.

Die Anregung wird nicht beriicksichtigt

Die Planung des Wohnquartiers Oberer Rotenberg wurde unter umfassender
Bericksichtigung von MaBnahmen zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz,
Nachhaltigkeit und klimaangepasster Bauweise entwickelt. Die im Bebauungs-
plan getroffenen Festsetzungen umfassen umfangreiche MaBnahmen zur Min-
derung der Versiegelungsfolgen, darunter insbesondere die Anlage eines Re-
genriickhaltebeckens sowie BegriinungsmaBnahmen (Freiflachenbegriinung,
Gebdudebegrinung). Diese MaBnahmen tragen zur Versickerung und Rickhal-
tung /Drosselung von Niederschlagswasser bei und reduzieren damit die po-
tenziellen Auswirkungen auf das lokale Mikroklima durch Verdunstung und re-
duzieren letztendlich auch die potenziellen Auswirkungen von Regenereignis-
sen. Des Weiteren wird durch die Planung der Grundsatz der ,Schwammstadt"
berlicksichtigt, wonach Stadtgebiete so gestaltet werden, dass Regenwasser
moglichst gespeichert und zeitverzdgert abgegeben wird, anstatt es unmittel-
bar in die Kanalisation zu leiten - siehe hierzu das festgesetzte Mulden- und
Rigolensystem. Dies steht im Einklang mit den Handlungsempfehlungen der
Stadtklimaanalyse. Auch die gezielte Férderung von Dach- und Fassadenbe-
grinungen im Plangebiet tragt zur Minderung von Warmeinseleffekten und zur
Verbesserung des Stadtklimas bei. Die vorgenannten MaBnahmen verhindern,
dass vorhandene Abwasserkanale durch die zusatzliche Bebauung iberlastet
werden. Diese MaBnahmen entsprechen den Vorgaben des Hessischen Was-
sergesetzes und berlcksichtigt die Empfehlungen aus der Starkregengefah-
renanalyse der Stadt Marburg. Die Befiirchtung der Uberlastung bestehender
Abwasserkandle wird daher nicht geteilt.

Die Planung tragt somit den klimatischen, verkehrlichen und wasserwirtschaft-
lichen Herausforderungen Rechnung. Zudem steht die mit der Planung ver-
bundene Transformation des bereits in Teilen bebauten Standortes der brach-
gefallenen Gartnerei zu einem Quartier fir Wohnen und Nahversorgung im
Einklang mit den Zielsetzungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung im Sinne
einer Wiedernutzbarmachung eines bereits erschlossenen und ehemals ge-
werblich genutzten Standortes.

3) Einwender:in 03
Schreiben vom 17.12.2024

Der Bebauungsplan ist in Ganze abzulehnen.

Die Anregungen werden nicht beriicksichtigt




RESUMEE:
Aufgrund der oben dargelegten Vielzahl berechtigter Einwande gegen den Ent-
wurf zum B- Plan 24/9 Oberer Rotenberg ist die geplante Bebauung in Form

bauleitplanerischen Verfahren Ublich, insbesondere dann, wenn das Vorhaben
Teil einer Ubergeordneten stadtebaulichen Entwicklungsstrategie ist und die
Stadt als Planungstrager agiert. Die Argumentation, dass allein die private Ei-
gentimerin der Flache fir die Kosten der Umweltprifung aufkommen miusse,
verkennt, dass die Stadt Marburg als Tragerin der Bauleitplanung gemaB § 1
Abs. 3 BauGB verpflichtet ist, die stadtebauliche Entwicklung zu steuern und
die notwendigen rechtlichen und fachlichen Grundlagen fir die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans zu schaffen. Die Einbeziehung eines privaten Grundstiick-
seigentiimers oder ErschlieBungstragers entbindet die Kommune nicht von ih-
ren planungsrechtlichen Pflichten, insbesondere dann nicht, wenn die Stadt
mittelbar oder unmittelbar selbst Flachen erwerben und fir die eigene Ent-
wicklung nutzen méchte. Die Befurchtung, es gebe keine verldsslichen Garan-
tien fir einen Erwerb von Teilflachen durch die Stadt Marburg oder die Stadt-
entwicklungsgesellschaft (SEG), ist flr die Bauleitplanung nicht relevant. Die
bauplanungsrechtliche Zulassigkeit eines Vorhabens wird nicht von privat-
rechtlichen Vertragsverhaltnissen oder méglichen zukiinftigen Grundstlicks-
verkdufen abhdangig gemacht, sondern ausschlieBlich nhach MaB3gabe der stad-
tebaulichen Erforderlichkeit und der planerischen Gesamtstrategie der Kom-
mune beurteilt. Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass die Finanzierung
der Umweltpriifung und artenschutzrechtlichen Erhebungen keinen abwa-
gungsrelevanten Aspekt flir die bauleitplanerische Entscheidung darstellt. Die
Stadt Marburg kommt mit der Durchfihrung der Umweltprifung ihrer gesetzli-
chen Pflicht nach und stellt damit die ordnungsgemaBe Durchfiihrung des
Bauleitplanverfahrens sicher. Da finanzielle Erwagungen nicht Gegenstand der
Bauleitplanung sind, fihrt die Stellungnahme zu keiner Anpassung des Bebau-
ungsplans oder seiner Begriindung. Die Abwagung erfolgt zugunsten der be-
stehenden Planung.

Zur Klarstellung des Sachverhalts ist erganzend zu berticksichtigen, dass das
Projekt als gemeinsames Projekt gestartet ist, um neben dem Supermarkt
auch dringend bendtigten Wohnraum mit Infrastruktur zu schaffen inklusive
der Ublichen und in der Praxis sehr gangigen Kostenverteilung. Die SEG und
GeWoBau sind bereits Eigentimerinnen von Flachen im Plangebiet.

Die Anregung wird nicht beriicksichtigt
Die Auswirkungen des Bebauungsplans auf die Schutzgiter sind im Umweltbe-
richt beschrieben und bewertet und werden durch das MaBnahmenkonzept

27




'—_——Y’_——__

§ 24 | Sicherung der Bauleitplanung
BauGB

Anlage 11

Dritter Abschnitt
Gesetzliche Vorkaufsrechte der Gemeinde

§24
Allgemeines Vorkaufsrecht

(1) 'Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf von Grundstiicken

1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, soweit es sich um Flachen han-
delt, fiir die nach dem Bebauungsplan eine Nutzung fiir 6ffentliche Zwe-
cke oder fiir Flichen oder MaBnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a
Abs. 3 festgesetzt ist,

2. in einem Umlegungsgebiet,

3. in einem formlich festgelegten Sanierungsgebiet und stadtebaulichen Ent-
wicklungsbereich,

4. im Geltungsbereich einer Satzung zur Sicherung von DurchfiihrungsmaR-
nahmen des Stadtumbaus und einer Erhaltungssatzung,

5. im Geltungsbereich eines Flichennutzungsplans, soweit es sich um unbe-
baute Flichen im AuBenbereich handelt, fiir die nach dem Flichennut-
zungsplan eine Nutzung als Wohnbaufliche oder Wohngebiet dargestellt

(=2

Ist,
%Aﬁ (_!,0!4_ . in Gebieten, die nach § 30, 33 oder 34 Abs.2 vorwiegend mit Wohngebéau-
Y f Tv den bebaut werden kénnen, soweit die Grundstiicke unbebaut sind, sowie
L' ?.

in Gebieten, die zum Zweck des vorbeugenden Hochwasserschutzes von
Bebauung freizuhalten sind, insbesondere in Uberschwemmungsgebieten.

A&, 2Im Falle der Nummer 1 kann das Vorkaufsrecht bereits nach Beginn der 6f-
Y fentlichen Auslegung ausgeiibt werden, wenn die Gemeinde einen Beschluss
'7é7 Z gefasst hat, einen Bebauungsplan aufzustellen, zu dndern oder zu erganzen.
oL é’S ’Im Falle der Nummer 5 kann das Vorkaufsrecht bereits ausgeiibt werden,
N'"’ le wenn die Gemeinde einen Beschluss gefasst und ortsiiblich bekannt gemacht
tJl,\ hat, einen Flichennutzungsplan aufzustellen, zu dndern oder zu erganzen und

/ wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der kiinfti-
M 9 ge Flachennutzungsplan eine solche Nutzung darstellen wird.

JIL % 7(2) Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde nicht zu beim Kauf von Rechten
\b.;u/év lﬁ nach dem Wohnungseigentumsgesetz und von Erbbaurechten.

(3) 'Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeiibt werden, wenn das Wohl der Alige-
meinheit dies rechtfertigt. *Bei der Ausiibung des Vorkaufsrechts hat die Ge-
meinde den Verwendungszweck des Grundstiicks anzugeben.

ANMERKUNGEN:

Ubersicht Rdnr.
1 Anwendungshereich. o v aoainsimasamwi s f s e 1
1.1 Ranifov o Saida sy vis veh s inian SRR S v e 1
1.2 Grundstick: . . . c..c sies chie SR VIEEISE S8 Sl PR EER 3
1.2.1 TElEndsticle . « ws v s st wES L e S 4
1.2.2 DUSHRIEN oo 0 i ssiosne wssimam GEmam Ry S B B AR e o 8 6
1.3 Vorkaufsrechtsgebiete . . o convsmnmwvn v s dmaamsint st 7
1.3.1 Bebauungsplat ; o5 s s AR e s SR TR TS SR 7
132 TImlegungSEeBiBt, . . .o cooene mmo s o s, 4 b Sa w bR & 10
133 Sanierungsgebiet, stidtebaulicher Entwicklungsbereich . . .. ......... 11
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1.3.6 Wohnbaugebiete . . ... ......... ... ... ... 17

1.3.7 Uberschwemmungsgebiete . . ... .....................o.. 19

2 Wobhlider: Allpemeinheit oo s s s smmmammrem Soem wom 21

3, Angabe des Verwendungszwecks. . .. ... ... L 25

1. Anwendungsbereich

1.1 Kauf

Das Vorkaufsrecht setzt einen Kauf (und damit im Ubrigen auch einen wirksamen, 1
nicht mehr von Genehmigungen abhingigen [einschrinkend insoweit Gaentzsch,
BauGB, § 24 Rdnr. 11 zur sanierungsrechtlichen Genehmigung nach § 144 Abs.2 Nr. 1
und 3 | Kaufvertrag) voraus. Damit scheiden alle anderen Rechtsgeschifte als Ankniip-
fungspunkt fiir ein Vorkaufsrecht aus, wie etwa die (auch gemischte) Schenkung, der
(auch Ring-)Tausch, der (Erb-)Auseinandersetzungsvertrag, die Ubertragung von Ge-
sellschaftsanteilen, die Einbringung in eine Gesellschaft (zu Letzteren BGH, Urt.

v. 14.11.1969 - V ZR 115/66 — © 15s5).

Entsprechend streng sind die Anforderungen an die Annahme eines — unzulissigen — 2
Umgehungsgeschifts. Ein solches hat — allerdings auflerhalb des Anwendungsbe-
reichs des stidtebaulichen Vorkaufsrechts — die Rechtsprechung bei Vertragsgestaltun-
gen angenommen, die in ihrer Gesamtheit einem Kaufvertrag nahezu gleichkommen
und in die der Vorkaufsberechtigte zur Wahrung seiner Erwerbs- und Abwehrinteres-
sen «eintreten» kann, ohne die vom Verpflichteten ausgehandelten Konditionen zu
beeintrichtigen (BGH, Urt. v. 10.11.1991 -V ZR 127/90 — ;50¢).

1.2 Grundstiick

Das allgemeine Vorkaufsrecht des § 24 besteht — abgesehen von den auf unbebaute 3
Grundstiicke beschrinkten Fillen des § 24 Abs.1 Satz 1 Nr.5 und 6 — an bebauten und
unbebauten Grundstiicken.

121 Teilgrundstiick

Das Vorkaufsrecht kann sich — je nach Reichweite des durch die gesetzliche Ermichti- 4

gung gedeckten Gemeinwohlzwecks — auch auf (nur) Teile eines (Buch-)Grundstiicks

beschrinken. Nicht etwa erstreckt sich — weil es nicht zur allgemeinen Bodenbeschaf-

fung legitimiert — dann das Vorkaufsrecht auf das Grundstiick insgesamt; vielmehr

hat die Gemeinde fiir die Teilfliche einen Kaufpreis zu zahlen, der dem Wert dieser

Teilfliche entspricht (so zuerst BGH, Urt. v. 10.10.1969 - V ZR 155/66 — @ 757). Das

gilt grundsitzlich auch dann, wenn durch das sich auf das Teilgrundstiick erstreckende

Vorkaufsrecht nicht nur das Grundstiick, sondern auch eine darauf stehende Bebau- |
ung durchschnitten wird (BGH, Urt. v. 15.1.1971 — V ZR 164/68 — © 17,5; BGH, Urt.

v.5.7.1990 — ITI ZR 229/89 — © 1506). ‘

Anders liegen die Dinge nur, wenn die Teilfliche von dem Restgrundstiick nicht ohne 5 .
Nachteil fiir den Vorkaufsverpflichteten gelést werden kann und dieser — also der Ver- ‘
kidufer — die Ausiibung des Vorkaufsrechts fiir das gesamte Grundstiick verlangt (BGH, '
Urt. v.15.1.1971 —V ZR 164/68 — © ,543). Insoweit sind — aufgrund der dhnlichen

Interessenlage — vergleichbare Mafistibe anzulegen wie bei dem Verlangen des Enteig-
nungsbetroffenen nach § 92 Abs.3 (BGH, Urt. v. 5.7.1990 — III ZR 229/89 — © 150).
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1.2.2 Ausnahmen

An Grundstiicksrechten nimmt § 24 Abs.2 aus dem Anwendungsbereich des Vor-
kaufsrechts Rechte nach dem Wohnungseigentumsgesetz und Erbbaurechte aus.

1.3 Vorkaufsrechtsgebiete
131 Bebauungsplan

Das Vorkaufsrecht besteht zunichst im Geltungsbereich eines (einfachen oder 1.5.d.
§ 30 Abs.1 qualifizierten, ggf. auch nach § 173 BBauG wirksam iibergeleiteten, nicht
aber —wegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 2 — eines vorhabenbezogenen) Bebauungsplans,
soweit er Fliachen fiir 6ffentliche Zwecke oder filr Flichen oder Mafnahmen zum
Ausgleich 1.S.d. § 1a Abs. 3 festsetzt. Flichen fiir 6ffentliche Zwecke kénnen z.B. sol-
che nach § 9 Abs.1 Nr.5, § 9 Abs.1 Nr.11, § 9 Abs.1 Nr.12, § 9 Abs.1 Nr. 15 (soweit
es sich um offentliche Griinflichen handelt) und nach § 9 Abs.1 Nr.16 sein, wobei
es auf die Rechtstrigerschaft nicht zwingend ankommt (vgl. auch BVerwG, Beschl.
v. 18.5.1994 — 4 NB 15.94 — 1 o40). Flichen fiir naturschutzrechtliche Ausgleichs- und
Ersatzmafnahmen miissen nicht ausdriicklich als solche festgesetzt sein; sie konnen
auch in Festsetzungen nach § 9 Abs.1 Nr.15, § 9 Abs.1 Nr.16, § 9 Abs.1 Nr.18 und
nach § 9 Abs.1 Nr.20 stecken (Paciow, in: BK, § 24 Rdnr.5; Stock, in: EZBK, § 24
Rdnr. 21).

§ 24 Abs.1 Satz 2 erweitert diesen Vorkaufsrechtsfall dahin, dass das Vorkaufsrecht
bereits ausgeiibt werden darf, wenn die Gemeinde einen (nicht notwendig nach § 2
Abs. 1 Satz 2 bekannt gemachten) Aufstellungsbeschluss gefasst hat und die 6ffentliche
Auslegung nach § 3 Abs.2 begonnen hat. Die Regelung setzt also nicht — wie auch der
Vergleich mit § 24 Abs.1 Satz 3 zeigt ~ materielle Planreife des Bebauungsplanent-
wurfs i.5.d. § 33 Abs.1 Nr.2 (dazu § 33 Rdnr. 12 £)) voraus, sondern lisst geniigen,
dass ein Bebauungsplanentwurf in die 6ffentliche Auslegung gegeben worden ist,
der — wie allerdings iiber den Wortlaut der Regelung hinaus zu fordern sein wird —
Festsetzungen der in § 24 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bezeichneten Art vorsieht.

Unabhingig von solchen Festsetzungen soll — wenn sich nur die Zwecke des Bebau-
ungsplans insoweit mit der erforderlichen Prizision konkretisieren lassen - als milde-
res Mittel die Ausiibung des Vorkaufsrechts auch dann zulissig sein, wenn - fiir diese
Zwecke — die Enteignung zulissig wire (Krautzberger, in: BKL, § 24 Rdnr. 24).

1.3.2 Umlegungsgebiet

Das Vorkaufsrecht nach § 24 besteht ferner «in einem Umlegungsgebiet» (§ 24 Abs. 1
Nr.2). Die Existenz eines Umlegungsgebiets setzt einen (wirksamen) Umlegungsbe-
schluss (§ 47) voraus, der nach § 50 Abs. 1 — ggf. auch in der Alternative des § 50 Abs. 1
Satz 2 — bekannt gemacht worden sein muss.

1.3.3 Sanierungsgebiet, stidtebaulicher Entwicklungsbereich

Nach § 24 Abs.1 Nr.3 besteht ein allgemeines Vorkaufsrecht des Weiteren «in einem
formlich festgelegten Sanierungsgebiet» — also unter der Voraussetzung und im Gel-
tungsbereich einer (wirksamen) Sanierungssatzung nach § 142 — und in einem - eben-
falls formlich, d.h. nach § 165 Abs.3 durch gemeindlichen Beschluss festgelegten —
stidtebaulichen Entwicklungsbereich.
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134 Stadtumbausatzung, Erhaltungssatzung

Des Weiteren erstreckt § 24 Abs.1 Nr.4 das allgemeine Vorkaufsrecht auch auf den
Geltungsbereich (wirksamer) Satzungen zur Sicherung von Durchfithrungsmafnah-
men des Stadtumbaus (§§ 171 aff.) und Erhaltungssatzungen nach § 172.

13.5  Flichennutzungsplan

Ein gesetzliches Vorkaufsrecht besteht ferner im Geltungsbereich eines Flichennut-
zungsplans, soweit es sich um unbebaute Flichen im Aufienbereich (dazu § 35
Rdnr. 1£) handelt, fiir die nach dem Flichennutzungsplan eine Nutzung als Wohn-
baufliche (§ 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO) oder als Wohngebiet (vgl. § 1 Abs.2 Nr.2 bis 4
BauNVO) dargestellt ist (§ 24 Abs.1 Satz 1 Nr.5). Von Fliche spricht das Gesetz, um
auch in diesem Zusammenhang klarzustellen, dass das Vorkaufsrecht sich ggf. nur
auf Teile eines Buchgrundstiicks erstrecken kann.

Das Vorkaufsrecht umfasst nur unbebaute Flichen. Bebaut ist eine Fliche dann, wenn
sich auf ihr eine ~ bauplanungsrechtlich relevante — bauliche Anlage i.S.d. § 29 Abs. 1
befindet, und zwar auch dann, wenn die Bebauung (unbeschadet ihrer bauplanungs-
rechtlichen Relevanz) nur als geringfiigig erscheint (BVerwG, Urt. v. 24.10.1996 —
4C1.96 — &gs4q zu § 3 Abs.1 Satz 1 BauGB-MaRRnahmenG). Dabei wird der Begriff
der baulichen Anlage in einem gleichsam natiitlichen Sinne zu verwenden sein, also
nicht die sonstigen in § 29 Abs.1 genannten Vorhaben und auch nicht (nur) fikti-
ve bauliche Anlagen nach Landesbauordnungsrecht umfassen (so auch W. Schrédter,
in: Schrodter, § 25 Rdnr. 4).

Als unbebaut werden in diesem Zusammenhang auch Grundstiicke anzusehen sein,
auf denen sich zwar eine Bebauung befindet, die aber weder formell noch materiell
bestandsgeschiitzt ist und die auch nicht in einer Weise bauaufsichtlich geduldet wird,
die erwarten lisst, dass sie auf Dauer Bestand haben werde; insoweit sind dieselben
Mafistibe heranzuziehen wie bei § 34 Abs.1 (dazu § 34 Rdnr. 5; eher enger wohl in
der Tendenz BVerwG, Urt. v. 24.10.1996 — 4 C 1.96 — 541, das neben fehlendem
Bestandsschutz verlangt, dass die Bausubstanz «aufgegeben» sein muss und unter
keinem denkbaren Gesichtspunkt mehr nutzbar sein darf).

§ 24 Abs.1 Satz 3 erweitert den Anwendungsbereich dieses Vorkaufsrechts auf diejeni-
gen Fille, in denen die Gemeinde hinsichtlich des Flichennutzungsplans einen 6ffent-
lich bekannt gemachten (§ 2 Abs.1 Satz 2) Aufstellungsbeschluss gefasst hat und der
Flichennutzungsplanentwurf, der entsprechende Nutzungen vorsieht, in einer § 33
Abs.1 Nr.2 vergleichbaren Weise materielle Planreife (dazu § 33 Rdnr. 12 f)) erlangt
hat. Ausreichend sein kann auch eine materielle Teilplanreife (dazu § 33 Rdnr. 14).

1.3.6  Wohnbaugebiete

§ 24 Abs.1 Satz 1 Nr.6 sieht ein Vorkaufsrecht vor in Gebieten, die nach § 30, § 33
oder § 34 vorwiegend mit Wohngebiuden bebaubar, aber (noch) unbebaut sind. Zum
Begriff «unbebaut» s. oben § 24 Rdnr. 14 f. Erfasst von der Vorschrift werden sowohl
qualifiziert i.S.d. § 30 Abs.1 als auch einfach i.S.d. § 30 Abs.3 als Kleinsiedlungs-
(§ 2 BauNVO), reines (§ 3 BauNVO), allgemeines (§ 4 BauNVO) oder besonderes
Wohngebiet (§ 4a BauNVO) beplante oder solchen Gebieten entsprechende faktische
Baugebiete i.S.d. § 34 Abs.2. Wegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 2 erfasst das Vorkaufs-
recht indessen nicht Gebiete in Geltungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans. Von der Art der Nutzung nicht (mehr) erfasst, weil jedenfalls nicht fur
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eine iiberwiegende Wohnnutzung bestimmt oder faktisch offen, sind Dorfgebiete (§ 5
BauNVO) und Mischgebiete (§ 6 BauNVO, zu diesen ebenso W. Schrodter, in: Schrod-
ter, § 24 Rdnr.18D). Sind die Flichen nach § 34 Abs.1 zu beurteilen, kommt es —
unabhingig davon, welche Nutzungen ansonsten in dem fraglichen Umgriff noch
vorhanden bzw. zulissig sind — ausschlieRlich darauf an, dass diesen gegeniiber die
(mégliche) Wohnnutzung tiberwiegt.

Die Vorkaufsrechtsvarianten nach § 24 Abs.1 Satz 1 Nr.5 i. V.m. Satz 3 und nach § 24
Abs.1 Satz 1 Nr.6 stehen gleichberechtigt nebeneinander; die aktuell zuldssige baupla-
nungsrechtliche Nutzbarkeit verdringt also nicht gewissermafRen einen eine Wohnnut-
zung erst vorbereitenden Flichennutzungsplanentwurf als Ankntipfungspunkt fiir das
Vorkaufsrecht nach Nr.5. Dieses kann vielmehr beispielsweise auch dann ausgeiibt
werden, wenn das Grundstiick derzeit Mischgebietscharakter aufweist, indessen der
Flichennutzungsplanentwurf eine Wohnbebauung vorsieht (wie hier Gaentzsch, Bau-
recht '93, 1994, § 24 BauGB Rdnr. 3; Busse, Das Investitionserleichterungs- und Wohn-
baulandgesetz, BayVBL 1993, 193/199). Diese Auffassung findet ihre Rechtfertigung
darin, dass der Gesetzgeber — wenn er gar den planreifen Flichennutzungsplanent-
wurf fiir die Ausiibung des Vorkaufsrechts gentigen lasst — als «Mobilisierungszeit»
den fiir die Umsetzung dieses planreifen Flichennutzungsplanentwurfs in einen min-
destens ebenfalls planreifen Bebauungsplanentwurf erforderlichen Zeitraum in Kauf
nimmt; insofern kann es aber keinen Unterschied machen, ob bereits ein — i.S.d.
Anpassung an den neuen Flichennutzungsplan inderungsbediirftiger — Bebauungs-
plan vorhanden ist oder nicht.

137 Uberschwemmungsgebiete

Endlich sieht § 24 Abs.1 Satz 1 Nr.7 ein Vorkaufsrecht in Gebieten vor, die zum Zweck
des vorbeugenden Hochwasserschutzes von Bebauung freizuhalten sind, insbesondere
in Uberschwemmungsgebieten. Da das Vorkaufsrecht ein Instrument zur Verwirkli-
chung stidiebaulicher, nicht aber (spezifisch) wasserwirtschaftlicher Zielsetzungen ist,
kann es im Kontext des BauGB fiir das Vorliegen eines Gebiets im Sinne dieser Vor-
schrift nicht auf den Begriff des Uberschwemmungsgebiets im wasserrechtlichen Sinn
ankommen (so aber mit dem gleichzeitigen Bemiihen einer restriktiven Interpretation
W. Schrédter, in: Schrodter, § 24 Rdnr. 18 £.). Vielmehr handelt es sich um solche Gebie-
te, die aufgrund stiadtebaurechtlicher Regelungen, namentlich entsprechender Festset-
zungen in Bebauungsplinen, aus Griinden des vorbeugenden Hochwasserschutzes
von Bebauung freizuhalten sind (Stock, in: EZBK, § 24 Rdnr.44a f)

Das Vorkaufsrecht entsteht mit dem Wirksamwerden der einschligigen Festsetzung
des Bebauungsplans (Stock, in: EZBK, § 24 Rdnr. 44b a. E.). Es bezieht sich auf bebaute
und unbebaute Grundstiicke (Stock, in: EZBK, § 24 Rdnr.44d).

2. Wohl der Allgemeinheit

Die Austibung des Vorkaufsrechts muss durch das Wohl der Allgemeinheit gerechtfer-
tigt sein (§ 24 Abs. 3 Satz 1). Gerechtfertigt ist die Austibung des Vorkaufsrechts durch
das Wohl der Allgemeinheit auch dann, wenn die Voraussetzungen fiir eine Enteig-
nung (die immer nur als Ultima Ratio in Betracht kommt) nicht vorliegen, aber im
Hinblick auf eine bestimmte gemeindliche Aufgabe iiberwiegende Vorteile fiir die All-
gemeinheit angestrebt werden. Wann dies der Fall ist, ldsst sich nicht abstrakt-generell,
sondern nur einzelfallbezogen beurteilen (BVerwG, Beschl. v. 15.2.1990 — 4 B 245.89 —
Vogyo). Wird — beispielsweise — ein Grundstiick bereits entsprechend den planerischen
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Vorgaben bzw. Zielsetzungen der Gemeinde genutzt, so wird die Ausiibung des Vor-
kaufsrechts auch dann nicht durch das Wohl der Allgemeinheit gerechtfertigt, wenn
der Erwerber Nutzungsinderungsabsichten geduflert hat (BVerwG, Beschl. v. 29.6.
1993 — 4 B 100.93 ~ © gy0). Allein ein langer Zeitraum seit der Inkraftsetzung einer
Sanierungssatzung reicht fiir die Annahme noch nicht aus, die Ausiibung des Vor-
kaufsrechts kénne nicht (mehr) dem Wohl der Allgemeinheit dienen (BVerwG, Beschl.
v.15.3.1995 — 4 B 33.95 — ¢ e4; €benso fiir lange Dauer des Planungsverfahrens bei
einem auf Flichennutzungsplan beruhenden Vorkaufsrecht HessVGH, Beschl.
v. 20.6.2003 — 3 UE 371/03 ~ ,545). Die Ausiibung des Vorkaufsrechts kann auch da-
durch gerechtfertigt sein, dass die umfangreichen und aufwindigen stidtebaulichen
Umstrukturierungsmafinahmen besser durch die Gemeinde als durch einen Privaten
durchgefithrt werden (HessVGH, Urt. v. 24.2.2005 — 3 UE 231/04 — ¢ 5g33; Konversi-
onstliche).

Vom Wohl der Allgemeinheit gerechtfertigt sein kann auch die Austibung des Vor-
kaufsrechts zur Beschaffung von Tausch- oder Ersatzland (Stock, in: EZBK, § 24
Rdnr.69; W. Schrédter, in: Schrodter, § 24 Rdnr. 19), soweit zwischen den betroffenen
Flichen Zweckidentitit besteht (dafiir Krautzberger, in: BKL, § 24 Rdnr.23; insgesamt
enger [nur im Rahmen von Umlegungs- und Sanierungszwecken] Gaentzsch, BauGB,
§ 24 Rdnr.18; Paetow, in: BK, § 24 Rdnr.24). Der verfolgte Gemeinwohlzweck muss
nicht mit einer etwa vorhandenen Festsetzung in einem Bebauungsplan {ibereinstim-
men (OVG Nds, Beschl. v. 27.5.2008 — 1 ME 77/08 ~ #3005).

Beim Vorkaufsrecht im Geltungsbereich von Erhaltungssatzungen ist Voraussetzung
fiir die Ausiibung, dass konkrete Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtferti-
gen, dass das Grundstiicksgeschift die mit der Erhaltungssatzung verfolgten Ziele
beeintrichtigt {Paetow, in: BK, § 24 Rdnr.26; Krautzberger, in: BKL, § 24 Rdnr. 25).

Die Ausiibung des Vorkaufsrechts stellt eine Ermessensentscheidung dar, bei der das
Vorliegen der Ausiibungsvoraussetzungen nicht ohne Weiteres auch zur Rechtmifig-
keit der Ausiibung des Vorkaufsrechts filhrt. Beispielsweise kann im Rahmen dieser
Ermessensentscheidung als eine Frage des allgemeinen Wohls zu berticksichtigen
sein, dass der Kiufer das Grundstiick fiir religios motivierte Jugendarbeit und Sozialar-
beit erworben hat (BVerwG, Beschl. v. 26.4.1993 — 4 B 31.93 — 4 ¢y10). Flir Verfahrens-
mingel ist diese Ermessensentscheidung ihrer Natur nach «anfillig»; eine fehlende
oder unzureichende Angabe des Verwendungszwecks (§ 24 Abs.3 Satz 2) kann z.B.
eine solche Ermessensentscheidung ggf. gleichsam «infizieren» (Paetow, in: BK, § 24
Rdnr. 28).

3. Angabe des Verwendungszwecks

Die von § 24 Abs.3 Satz 2 geforderte Angabe des Verwendungszwecks ist eine blofe
Ordnungsvorschrift. Jedoch trifft im Zweifel die Gemeinde eine Darlegungs- (und da-
mit wohl auch materielle Beweislast) dafiir, dass die die Austibung des Vorkaufsrechts
rechtfertigenden Zwecke vorliegen (s. statt aller Paetow, in: BK, § 24 Rdnr.28; enger
fir §24 Abs.1 Satz 1 Nr.4 — Darlegungslast des Kiufers annehmend — Gaentzsch,
BauGB, § 24 Rdnr.18a. EJ).
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§25
Besonderes Vorkaufsrecht

(1) 'Die Gemeinde kann

1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans durch Satzung ihr Vorkaufs-
recht an unbebauten Grundstiicken begriinden;

2. in Gebieten, in denen sie stadtebauliche MaBnahmen in Betracht zieht,
zur Sicherung einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung durch Sat-
zung Flichen bezeichnen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht an den Grund-
stiicken zusteht.

2Auf die Satzung ist § 16 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.

(2) '§ 24 Abs.2 und 3 Satz 1 ist anzuwenden. *Der Verwendungszweck des
i Grundstiicks ist anzugeben, soweit das bereits zum Zeitpunkt der Ausiibung
des Vorkaufsrechts moglich ist.

i of.
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1, Anwendungsbereich

1.1 Allgemeines

Das besondere oder auch Satzungsvorkaufsrecht nach § 25 besteht nicht kraft Geset-
zes, sondern wird von der Gemeinde durch — besondere — Satzung begriindet. Eine
solche Satzung kann rechtmifig nur ergehen, wenn es in ihrem Geltungsbereich
eines gemeindlichen Grunderwerbs an Flichen bedarf, um die mit der Bauleitplanung
beabsichtigte stidtebauliche Entwicklung mindestens zu erleichtern (BVerwG, Beschl.
v. 15.2.2000 — 4 B 10.00 — @ 437, im Anschluss an VGH BaWii, Urt. v. 27.10.1999 —
85 1281/99 - ¢

Die Satzung kann nur Verkaufsfille erfassen, die nach ihrem Inkrafttreten abgeschlos-
sen worden sind (BVerwG, Beschl. v. 14.4.1994 — 4 B 70.94 — @ 45), es sei denn, die
Satzung wiirde nach Fehlerheilung gem. § 214 Abs.4 riickwirkend in Kraft gesetzt
(Paetow, in: BK, § 25 Rdnr.12; a. A. Stock, in: EZBK, § 25 Rdnr. 26). Gegen die Satzung
kénnen Grundstiickseigentiimer in ihrem Geltungsbereich Rechtsschutz im Wege der
Normenkontrolle nach § 47 Abs.1 Nr.1 VwGO in Anspruch nehmen (OVG Saar,
Beschl. v. 21.8.1996 — 2 N 1/96 — © 37g5).

Das Vorkaufsrecht erstreckt sich — mit Unterschieden in § 25 Abs.1 Satz1 Nr.1
und 2 - auf Grundstiicke, wobei wie in § 24 Rechte nach dem WEG und Erbbaurechte
ausgenommen sind (§ 25 Abs.2 Satz 1, § 24 Abs.2).

1912)-
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1.2

Nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 kann die Gemeinde zunichst durch Satzung ihr Vorkaufs-
recht an unbebauten Grundstiicken im Geltungsbereich eines Bebauungsplans be-
griinden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es sich um einen i.S.d. § 30 Abs.1
qualifizierten oder um einen einfachen Bebauungsplan nach § 30 Abs.3 handelt; es
kann auch ein (wirksam) nach § 173 BBauG iibergeleiteter Plan sein. Jedoch scheidet
ein vorhabenbezogener Bebauungsplan wegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 2 aus. Voraus-
setzung fiir die Inkraftsetzung der Satzung ist ein wirksamer Bebauungsplan; die Sat-
zung kann folglich frithestens gleichzeitig mit dem Bebauungsplan in Kraft gesetzt
werden. Erweist sich der Bebauungsplan als unwirksam oder wird er aufgehoben, wird
damit auch der Vorkaufsrechtssatzung der rechtliche Boden entzogen und sie wird -
unbeschadet dessen, dass ihre (deklaratorische) Aufhebung dann praktisch sinnvoll
ist — unwirksam; eine «Umdeutung» in eine Satzung nach § 25 Abs.1 Satz 1 Nr.2
kommt — wegen der unterschiedlichen Erlassvoraussetzungen und des (auch darum)
unterschiedlichen Erlassermessens — nicht in Betracht.

Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans

In ihrem Geltungsbereich — der mit demjenigen des Bebauungsplans nicht identisch
sein muss, lediglich nicht (soweit die Satzung [nur] auf § 25 Abs.1 Nr.1 gestiitzt wird)
dariiber hinausreichen darf - erfasst die Satzung mit dem durch sie begriindeten Vor-
kaufsrecht zunichst nur Grundstiicke, fiir die nicht bereits ein allgemeines (gesetzli-
ches) Vorkaufsrecht nach § 24 Abs. 1 besteht; dass die Satzung ggf. auch solche Grund-
stiicke in ihren Geltungsbereich einbezieht, ist indessen unschadlich (Paetow, in: BK,
§ 25 Rdnr.2); darauf, welche Nutzung fiir die fraglichen Flichen im Bebauungsplan
festgesetzt ist, kommt es folglich fiir das Bestehen des Satzungsvorkaufsrechts nicht
an.

Das Satzungsvorkaufsrecht nach § 25 Abs.1 Satz 1 Nr.1 erfasst lediglich unbebaute
Grundstiicke; vgl. dazu § 24 Rdnr. 14 f.

1.3 Bei In-Betracht-Ziehen stidtebaulicher Maffnahmen

Nach § 25 Abs.1 Satz 1 Nr.2 kann die Gemeinde durch Satzung ein Vorkaufsrecht zur
Sicherung einer geordneten stidtebaulichen Entwicklung begriinden in Gebieten, in
denen sie stidtebauliche MafRnahmen in Betracht zieht. Der Begriff der stidtebauli-
chen MaRnahme ist weit zu interpretieren. Stidtebauliche Mafnahmen kénnen na-
mentlich alle Arten von stidtebaulichen Planungen und Konzeptionen sein, unabhin-
gig von ihrer Rechtsqualitit, also auch informelle Planungskonzepte (vgl. etwa Paetow,
in: BK, § 25 Rdnr.4; Krautzberger, in: BKL, § 25 Rdnr. 7; VGH BaWii, Urt. v. 8.8.1990 —
3§ 132/90 — 0 3g75: Rahmenplan zur Stadtkernsanierung), aber auch die beabsichtigte
Aufstellung eines Bebauungsplans, die Vorbereitung einer noch nicht férmlich einge-
leiteten Sanierungs- oder Entwicklungsmafinahme ebenso wie (zunichst) mehr im
Tatsichlichen liegende Schritte, beispielsweise die Erschliefung eines Gebiets, dessen
Uberplanung noch nicht in Angriff genommen worden ist. Solche stidtebaulichen
Mafnahmen miissen iiberdies noch nicht konkret eingeleitet, sondern nur in Betracht
gezogen werden. Auch der Begriff des In-Betracht-Ziehens ist weit auszulegen (Paetow,
in: BK, § 25 Rdnr.5) und erfordert nur eine gleichsam rudimentire Konkretisierung
der stidtebaulichen Absichten (in diesem Sinne auch OVG NW, Urt. v. 28.7.1997 -
10a D 31/97.NE — @ 3,50), wobei indessen die Ausiibungsvoraussetzung des Wohls der
Allgemeinheit ein — weitere — Konkretisierung forderndes Korrektiv darstellt.
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Die in Betracht gezogenen stidtebaulichen Mafknahmen miissen — wie die satzungs-
rechtliche Begrindung des Vorkaufsrechts selbst — einer geordneten stidtebaulichen
Entwicklung dienen, was freilich — wie etwa bei der Verinderungssperre — nicht dazu
fithren darf, dass die nur perspektivisch in Betracht gezogene, also zukiinftige stidte-
bauliche MaRnahme bereits im Rahmen der RechtmiRigkeitsprifung der Satzung
bzw. der Ausiibung des Vorkaufsrechts tiefenscharf gepriift werden diirfte oder gar
miisste; es geniigt, wenn die stidtebauliche Manahme dem Grunde nach konzeptio-
nell moglich ist (in diesem Sinne auch OVG NW, Urt. v. 28.7.1997 ~ 10a D 31/97.NE —
' 3450; demgegeniiber eher tendenziell enger W. Schrddter, in: Schrédter, § 25 Rdnr. 6).

Das Vorkaufsrecht nach § 25 Abs.1 Satz 1 Nr.2 wird dadurch begriindet, dass die Ge-
meinde durch die Satzung — sei es durch Text, sei es durch Zeichnung (wie etwa eine
Karte) — Flichen bezeichnet, an denen ihr das Vorkaufsrecht an Grundstiicken zuste-
hen soll. Diese Flichen miissen nicht bereits parzellenscharf diejenigen Grundstiicke
bezeichnen, an denen die Gemeinde kiinftig das Vorkaufsrecht auszuiiben beabsichtigt
(was bei dem insoweit erforderlichen Stand der stidtebaulichen Erwigungen regelmi-
Rig auch noch gar nicht moglich ist), sondern kann sich durchaus auf das gesamte
(ebenfalls nicht parzellenscharf abzugrenzende) Gebiet erstrecken, das fiir die stidte-
bauliche Mafinahme in Betracht gezogen wird (Gaentzsch, BauGB, § 25 Rdnr. 6). Aller-
dings muss die Gemeinde insoweit die Verhiltnismifigkeitsrelation zwischen MafR-
nahme und bezeichneten Flichen wahren (Paetow, in: BK, § 25 Rdnr. 6), wobei auch
eine Rolle spielen kann, in welchem Umfang die Gemeinde in diesem Umgriff bereits
iiber eigenen Grundbesitz verfiigt.

Die Satzung nach § 25 Abs.1 Satz 1 Nr.2 erfasst bebaute und unbebaute Grundstiicke.
Auf den bauplanungsrechtlichen Status der Flichen kommt es — grundsatzlich — nicht
an.

2. Verfahren

Nach § 25 Abs.1 Satz 2 ist § 16 Abs.2 entsprechend anzuwenden, d.h. fir die Vor-
kaufsrechtssatzung gelten dieselben Bekanntmachungsvorschriften wie fiir die Verin-
derungssperre. Weitere verfahrensrechtliche Regelungen trifft das BauGB fiir die Sat-
zung nicht. Insbesondere schreibt es — da nicht auf § 2a verwiesen wird — keine Be-
griindung vor, wenngleich es fir die Gemeinde fraglos zweckmaRig ist, in geeigneter
Weise — namentlich bei der Satzung nach § 25 Abs.1 Satz 1 Nr.2 — die der Satzung
zugrunde liegende stidtebauliche Motivation zu dokumentieren (in diesem Sinne etwa
auch Krautzberger, in: BKL, § 25 Rdnr.8), da sie insoweit im Zweifel ohnehin eine
Darlegungslast trifft. Die Vorkaufsrechtssatzung unterliegt keiner formalisierten pri-
ventiven aufsichtsbehérdlichen Uberpriifung. Wird sie in den Fillen des § 25 Abs.1
Satz 1 Nr.1 mit einem Bebauungsplan — gewissermafen in einer Urkunde — verbun-
den, dndert dies an dieser Rechtslage nichts (a. A. Krautzberger, in: BKL, § 25 Rdnr. 10),
unbeschadet dessen, dass das Inkraftireten der Satzung durch dasjenige des Bebau-
ungsplans bedingt ist.

3. Wohl der Allgemeinheit

Auch in den Fillen des Satzungsvorkaufsrechts ist dessen Ausiibung daran gebunden,
dass es durch das Wohl der Allgemeinheit gerechtfertigt ist (§ 25 Abs.2 Satz 1, § 24
Abs. 3 Satz 1); vgl. insoweit zunichst § 24 Rdnr. 21 ff. Fir das die Austibung des Vor-
kaufsrechts rechtfertigende Wohl der Allgemeinheit gentigen allgemein-generell gehal-
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tene Bodenerwerbsabsichten nicht (Paetow, in: BK, § 25 Rdnr. 10; Krautzberger, in: BKL,
§ 25 Rdnr. 12), sondern es ist ein — gleichsam - spezifisches Interesse an der jeweiligen
Fliche erforderlich. Im Rahmen der Beurteilung der Gemeinwohlvoraussetzung
kann — erneut — der Eigenlandanteil der Gemeinde eine Rolle spielen (Krautzberger,
in: BKL, § 25 Rdnr. 12).

Das Wohl der Allgemeinheit kann die Austibung des Vorkaufsrechts auch zur Beschaf-
fung von Austausch- oder Ersatzland rechtfertigen (Gaentzsch, BauGB, § 25 Rdnr. 3;
W. Schrédter, in: Schrédter, § 25 Rdnr.18). Bei der Austibung des Satzungsvorkaufs-
rechts zur BauliickenschlieRung liegen die Gemeinwohlvoraussetzungen dann vor,
wenn der Tatbestand des § 175 Abs.2 erfiillt ist mit der Mafigabe, dass die Bebauung
(da keine zeitige Baupflicht begriindet wird) nicht «alsbald» erforderlich sein muss
(Krautzberger, in: BKL, § 25 Rdnr. 11). Wird ein unbebautes Grundstiick in einem Ge-
biet, fir das die Gemeinde die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen hat bzw.
in dem sie (andere) stidtebauliche MaRnahmen in Betracht zieht, entsprechend den
gemeindlichen Planungsvorstellungen genutzt, so wird die Austibung des Vorkaufs-
rechts (auch) nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr.2 selbst dann nicht durch das Wohl der Allge-
meinheit gerechtfertigt, wenn der Erwerber ZENEummmsmmESmmmwmungms geduflert
hat (BVerwG, Beschl. v. 29.6.1993 — 4 B 100.93 — @ y0a)-

4. Angabe des Verwendungszwecks

Die Verpflichtung zur Angabe des Verwendungszwecks (s. dazu zunidchst §24
Rdnr. 25) ist durch § 25 Abs.2 Satz 2 — insbesondere auf die Fille des Abs.1 Satz 1
Nr.2 zielend — insofern gelockert, als dieser nur anzugeben ist, soweit das bereits zum
Zeitpunkt der Ausiibung des Vorkaufsrechts méglich ist, wobei «soweit» dahin zu
verstehen ist, dass es immerhin einer ansatzweisen Charakterisierung der stidtebauli-
chen Zielsetzung bedarf, derentwegen die Gemeinde auf das fragliche Grundstiick
konkret im Wege des Vorkaufsrechts zugreift.

§26
Ausschluss des Vorkaufsrechts

Die Ausiibung des Vorkaufsrechts ist ausgeschlossen, wenn
1. der Eigentiimer das Grundstiick an seinen Ehegatten oder an eine Person
verkauft, die mit ihm in gerader Linie verwandt oder verschwigert oder
in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt ist,
2. das Grundstiick
a) von einem 6ffentlichen Bedarfstriager flir Zwecke der Landesverteidi-
gung, der Bundespolizei, der Zollverwaltung, der Polizei oder des Zivil-
schutzes oder
b) von Kirchen und Religionsgesellschaften des &ffentlichen Rechts fiir
Zwecke des Gottesdienstes oder der Seelsorge
gekauft wird,
3. auf dem Grundstiick Vorhaben errichtet werden sollen, fiir die ein in § 38
genanntes Verfahren eingeleitet oder durchgefiihrt worden ist, oder
4, das Grundstiick entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans
oder den Zielen und Zwecken der stddtebaulichen MaRnahme bebaut ist
und genutzt wird und eine auf ihm errichtete bauliche Anlage keine Miss-
stinde oder Mangel im Sinne des § 177 Abs.2 und 3 Satz 1 aufweist.

§26
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2.3 Privilegierte Fachplanung . ... ........ ... ... ... ........... 6
2.4 Plankonforme Bebauung. . ... ... ... ... ... 7
1. Allgemeines

Die Ausschlusstatbestinde des § 26 vertypen Fille, in denen kraft Gesetzes die Aus-
itbung des Vorkaufsrechts ausgeschlossen ist, weil der Gesetzgeber die von den einzel-
nen Tatbestinden geschiitzten Interessen als so gewichtig ansieht, dass sie ausnahms-
los ausschliefen, dass das Wohl der Allgemeinheit die Austibung des Vorkaufsrechts
rechtfertigen konnte.

2. Die Ausschlusstatbestinde im Einzelnen
21 Verwandtschaft und Schwigerschaft

Nach § 26 Nr.1 sind Grundstiicksverkiufe unter Ehegatten sowie unter bestimmten
Verwandten und Schwigern von der Ausiibung des Vorkaufsrechts ausgeschlossen;
die einzelnen Verwandtschafts- und Schwigerschaftsgrade richten sich nach den ein-
schligigen familienrechtlichen Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuchs. Bei Ge-
schiften unter Ehegatten bzw. unter Schwigern muss die (ggf. die Schwigerschaft
vermittelnde) Ehe zum Zeitpunkt der Austibung des Vorkaufsrechts bestehen, um den
Ausschlusstatbestand greifen zu lassen. Der Ausschlusstatbestand entfillt nicht bereits
wiahrend eines Ehescheidungsverfahrens, sondern erst mit rechtskriftiger Scheidung
der Ehe (W. Schrodter, in: Schrodter, § 26 Rdnr. 3).

22 Offentlicher Bedarfstriger

Nach § 26 Nr.2 Buchst. a ist das Vorkaufsrecht ausgeschlossen, wenn das Grundstiick
von einem Gffentlichen Bedarfstriger fiir Zwecke der Landesverteidigung, der Bundes-
polizei, der Zollverwaltung, der Polizei oder des Zivilschuizes gekauft wird. Offentlich
ist der Bedarfstriger nur, wenn er ein Rechtstriger des offentlichen Rechts ist; die
Regelung lduft deshalb seit der Postprivatisierung hinsichtlich der Zwecke des Post-
und Fernmeldewesens leer (so auch Roer, Die Nachfolgeunternehmen von Bahn und
Post in der Bauleitplanung. Beitrige zum Siedlungs- und Wohnungswesen und zur
Raumplanung, Bd. 167, 1996, S. 32).

Der offentliche Bedarfstriger muss — sofern sich dies nicht bereits aus dem Kaufver-
trag ergibt — der Gemeinde im Zweifel darlegen, zu welchen der genannten offentli-
chen Zwecke er das Grundstiick erwirbt.

§ 26 Nr.2 Buchst. b begiinstigt in derselben Weise den Kauf von Grundstiicken durch
Kirchen und Religionsgesellschaften des offentlichen Rechts fiir Zwecke des Gottes-
dienstes oder der Seelsorge. Um in den Genuss dieser Privilegierung zu gelangen,
muss die Vereinigung den Status einer Kirche oder Religionsgesellschaft 6ffentlichen
Rechts i.S.d. Art. 4 GG i. V.m. Art. 137 WRV und Art. 140 WRV mindestens iiberhaupt
erreichen konnen, wihrend Art. 4 GG auch unterhalb dieser Schwelle — dann im Rah-
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men der Abwigung bei der Entscheidung iiber die Austibung des Vorkaufsrechts —
gebietet, religitse Motivationen zu wiirdigen. Die Zwecke des Gottesdienstes und der
Seelsorge sind weit zu interpretieren und umfassen damit ggf. auch karitative Betdti-
gungsfelder, wie Jugend- und Sozialarbeit (zum Ganzen BVerwG, Beschl. v.26.4.
1993 — 4 B 31.93 — 44 g710). Das zu erwerbende Grundstiick muss aber diesen Zwecken
unmittelbar dienen; nicht geschiitzt ist daher beispielsweise eine allgemeine kirchliche
Bodenbevorratungspolitik (W. Schrodter, in: Schrédter, § 26 Rdnr. 5).

2.3 Privilegierte Fachplanung

§ 26 Nr.3 «verlingert» gewissermafen den Vorrang des Fachplanungsrechts aus § 38
in das Vorkaufsrecht; vgl. insoweit zunichst die Erliuterungen dazu. Den bereits mit
fachplanerischen Anlagen «belegten» Grundstiicken stellt das Gesetz diejenigen
gleich, fiir die eines der in § 38 angesprochenen Verfahren eingeleitet ist. Soweit es
gich — wie bei den Planfeststellungsverfahren — um Antragsverfahren handelt, ist das
Verfahren mit Antragstellung, ggf. Einreichung der Planunterlagen bei der Anhé-
rungsbehdrde (vgl. § 72 Abs.1 Satz 1 VWVIG) eingeleitet.

24 Plankonforme Bebauung

SchlieRlich ist das Vorkaufsrecht nach § 26 Nr.4 ausgeschlossen, wenn das Grund-
stiick zum Zeitpunkt der Ausiibung des Vorkaufsrechts (OVG Saar, Beschl. v. 14.4.
2003 —1 Q 16/03 — @ 3773) bereits plankonform (was nicht die Ubereinstimmung mit
in den Bebauungsplan iiber § 9 Abs.4 integrierten bauordnungsrechtlichen Rege-
lungen voraussetzt: OVG Saar, Beschl. v. 14.4.2003 ~ 1 Q 16/03 — 4 37;3) oder in Uber-
einstimmung mit den Intentionen der in Betracht gezogenen stidtebaulichen Maf-
nahme (vgl. § 25 Rdnr. 7 ff.) bebaut ist; unbebaute Grundstiicke werden von der Rege-
lung nach deren unzweideutigem Wortlaut nicht erfasst, was nicht ausschlieflt, dass
bei solchen Grundstiicken vergleichbare Erwigungen im Zuge der Gemeinwohlprii-
fung bzw. der Ermessensbetitigung bei der Ausiibung des Vorkaufsrechts anzustellen
sind.

Hinsichtlich des Vorkaufsrechts nach § 24 Abs.1 Nr.4 (Geltungsbereich einer Erhal-
tungssatzung nach § 172) muss die Vorschrift ihrem Sinn und Zweck gemif nicht auf
die derzeitige, sondern auf die vom Kiufer beabsichtigte kiinftige Nutzung abstellend
ausgelegt werden, da (nur) diese als Gefihrdung der mit der Erhaltungssatzung ver-
folgten Zwecke in Betracht kommt (Paetow, in: BK, § 26 Rdnr. 11).

Weitere Voraussetzung fiir den Ausschluss plankonform genutzter Grundstiicke vom
Vorkaufsrecht ist aber, dass die bauliche Anlage auf dem Grundstiick keine Missstinde
oder Mingel 1.S.d. § 177 Abs.2, Abs.3 Satz 1 aufweist.

§27
Abwendung des Vorkaufsrechts

(1) 'Der Kaufer kann die Ausiibung des Vorkaufsrechts abwenden, wenn die
Verwendung des Grundstiicks nach den baurechtlichen Vorschriften oder den
Zielen und Zwecken der stadtebaulichen MaBnahme bestimmt oder mit ausrei-
chender Sicherheit bestimmbar ist, der Kdufer in der Lage ist, das Grundstiick
binnen angemessener Frist dementsprechend zu nutzen, und er sich vor Ab-
lauf der Frist nach § 28 Abs.2 Satz 1 hierzu verpflichtet. *Weist eine auf dem
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Grundstiick befindliche bauliche Anlage Missstinde oder Méangel im Sinne des
§ 177 Abs.2 und 3 Satz 1 auf, kann der Kiufer die Ausiibung des Vorkaufs-
rechts abwenden, wenn er diese Missstande oder Mangel binnen angemesse-
ner Frist beseitigen kann und er sich vor Ablauf der Frist nach §28 Abs.2
Satz 1 zur Beseitigung verpflichtet. *Die Gemeinde hat die Frist nach § 28 Abs.2
Satz 1 auf Antrag des Kaufers um zwei Monate zu verlangern, wenn der Kau-
fer vor Ablauf dieser Frist glaubhaft macht, dass er in der Lage ist, die in
Satz 1 oder 2 genannten Voraussetzungen zu erfillen.

(2) Ein Abwendungsrecht besteht nicht
1. in den Fallen des § 24 Abs.1 Satz 1 Nr.1 und

2. in einem Umlegungsgebiet, wenn das Grundstiick fiir Zwecke der Umle-
gung (§ 45) bendtigt wird.
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1. Anwendungsbereich

§ 27 stellt eine systematisch notwendige Entsprechung zu § 26 dar: Wahrend § 26 die
Ausiibung des Vorkaufsrechts tiberall dort ausschlieft, wo — nach einer typisierenden
Bewertung des Gesetzgebers — abstrakt-generell das Wohl der Allgemeinheit die Aus-
{ibung des Vorkaufsrechts nicht rechtfertigen kann bzw. soll, regelt § 27 konkret-indivi-
duell diejenigen Fille, in welchen gewissermafen «subjektiv» die Ausiibung des Vor-
kaufsrechts deshalb nicht gerechtfertigt ist, weil der mit diesem Zugriff auf das Grund-
stiick verfolgte stidtebauliche Zweck auch auf andere Weise — nimlich durch den
Kiufer als den zukiinftigen Grundstiickseigentiimer selbst ~ erreicht werden kann.
Aus diesem systernatischen Ansatz ergeben sich zwanglos die aus der Abwendungs-
méglichkeit durch § 27 Abs. 2 ausgenommenen Fille des § 24 Abs.1 Nr.1 (§ 27 Abs.2
Nr.1) und der fiir Zwecke der Umlegung benétigten Grundstiicke (Nr.2),

In den Fillen des § 27 Abs.2 Nr.1 ist das Vorkaufsrecht als gewissermafien giiterbe-
schaffungsartiger Vorgang fiir dffentliche Zwecke ausgestaltet, die zwar nicht zwin-
gend, wohl aber regelmaRig nur durch einen 6ffentlichen Rechtstriger, jedenfalls aber
unter (vollstindiger) Beseitigung der Privatniitzigkeit erfiillt werden kénnen. Schon
von daher kommt eine Abwendung ~ mindestens in aller Regel — nicht in Betracht.
Soweit ggf. der dffentliche Zweck auch durch einen Privaten — und zwar gerade durch
den Kiufer — erfiillt werden kann und soll, ist dies ggf. im Rahmen der Beurteilung
des rechtfertigenden Gemeinwohls bzw. bei der Austibung des Ermessens bei der
Entscheidung tiber die Ausiibung des Vorkaufsrechts zu berlicksichtigen.

In den Fillen des § 27 Abs.2 Nr.2 wird das Grundstiick fiir Zwecke der Umlegung
entweder benétigt, wenn es sich um Flichen nach §55 Abs.2 und 5 handelt
(Gaentzsch, BauGB, § 27 Rdnr. 5) oder um Flichen, die fiir eine Realzuteilung an «Alt-
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eigentlimer» bzw. fiir die Herstellung brauchbarer Grundstiickszuschnitte erforderlich
sind (Paetow, in: BK, § 27 Rdnr.9; W. Schrédter, in: Schrodter, § 27 Rdnr. 15, jeweils
unter Berufung auf BT-Drs. 10/5111, S. 5). Auch hier kommt eine Abwendung durch
den Kiufer — jedenfalls in aller Regel — ganz offenkundig nicht in Betracht.

2. Voraussetzungen
21 Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit des Verwendungszwecks

Soweit die stidtebauliche Zielsetzung, die mit der Ausiibung des Vorkaufsrechts ver-
folgt wird, auch durch den Kiufer soll erfiillt werden kénnen, muss sie hinreichend
bestimmt oder doch bestimmbar sein (§ 27 Abs.1 Satz 1). Das ist bei Festsetzungen
eines {rechtsverbindlichen) Bebauungsplans unproblematisch, auch, wenn «stidtebau-
liche Mafsnahme» 1.S.d. § 25 Abs.1 Satz 1 Nr.2 ein Bebauungsplan ist, der Planreife
i.S.d. § 33 erlangt hat. Im Ubrigen kann der Konkretisierungsgrad der stidtebaulichen
Mafinahme sowie der mit ihr verfolgten Zwecke und Ziele im Rahmen des letztge-
nannten Vorkaufsrechts noch (so) gering sein, dass — mangels «Verpflichtungsfihig-
keit» — ein Abwendungsrecht ausscheidet (Paetow, in: BK, § 27 Rdnr. 2), ohne dass dies
aber bereits die Austibung des Vorkaufsrechts hinderte (Krautzberger, in: BKL, § 27
Rdnr.2), da der an der Abwendung gehinderte Kiufer durch den «Privatisierungs-
zwang» aufgrund § 89 Abs.1 Nr.1, Abs.3 Satz 2 hinreichend geschiitzt ist (W, Schréd-
ter, in: Schrédter, § 27 Rdnr. 4).

2.2 Verpflichtung des Kiufers

Der Kiufer muss sich gegeniiber der Gemeinde verpflichten, das Grundstiick binnen
angemessener Frist plan- bzw. «mafinahmenkonform» zu nutzen (§ 27 Abs.1 Satz 1)
bzw. die Missstinde oder Mingel binnen angemessener Frist zu beseitigen (Satz 2).
Die Wirksamkeit einer solchen Verpflichtungserklirung setzt zunichst die Leistungs-
fahigkeit des Kiufers voraus, die dieser ggf. gegeniiber der Gemeinde nachzuweisen
hat bzw. deren Sicherung — auch durch eine Ubertragungsverpflichtung bei Nichterfiil-
lung (Gaentzsch, BauGB, § 27 Rdnr. 3) — die Gemeinde ggf. verlangen kann. Die Ange-
messenheit der Frist hingt von den Umstinden des Einzelfalles, bei Vorkaufsrechten
nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 naturgemif auch davon ab, welche Zeitriume noch erfor-
derlich sind, bis die angestrebte «mafinahmenkonforme» Nutzung nicht nur mit der
gebotenen Sicherheit feststeht, sondern auch baurechtlich in vollem Umfange zulissig
1.8.d. realen Verwirklichungsfahigkeit ist.

Die Verpflichtungserklirung des Kiufers gegeniiber der Gemeinde ist eine einseitige,
empfangs- (aber nicht annahme-)bediirftige Willenserklirung des Kiufers (Stock, in:
EZBK, § 27 Rdnr.14 m. w. N), deren Wirksamkeitsrisiko dieser trigt. Das schlieft
nicht aus, dass — was praktisch hiufig zweckmifig sein wird - stattdessen ein Abwen-
dungsvertrag geschlossen wird (Paetow, in: BK, § 27 Rdur. 1; wohl auch Krautzberger,
in: BKL, § 27 Rdnr.3 [Vertrag «in der Regel»]; a.A. Gaentzsch, BauGB, § 27 Rdnr.3:
nur durch Vertrag).

3. Verfahren
3.1 Frist und Fristverlingerung

Die erforderliche Verpflichtungserklirung muss der Kiufer — grundsitzlich — binnen
der Frist des § 28 Abs.2 Satz 1 gegentiber der Gemeinde abgeben; ausschlaggebend

§ 27
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fiir die Fristwahrung ist der Zugang bei der Gemeinde. Die Erklirung kann indessen
bereits vor Beginn dieser Frist abgegeben, ein Abwendungsvertrag entsprechend zuvor
wirksam abgeschlossen werden.

Die Gemeinde muss die Frist indessen nach § 27 Abs.1 Satz 3 auf Antrag des Kiufers
um zwei Monate verlingern, wenn der Kiufer vor Fristablauf — auch insoweit kommt
es auf den Zugang des Antrags bei der Gemeinde an - seine Leistungsfihigkeit zur
Erfullung von Verpflichtungen aus Satz 1 oder 2 glaubhaft macht. Glaubhaftmachen
bedeutet weniger als beweisen, sondern nur tiberwiegend wahrscheinlich machen; der
Begriff ist hier wie in § 294 ZPO zu verstehen, einschliefRlich der Moglichkeit der
Glaubhaftmachung durch eidesstattliche Versicherung (§ 294 Abs.1 ZPO).

3.2 Rechtsschutz

In Gestalt der Fristen nach § 28 Abs.2 Satz 1, § 27 Abs. 1 (einschlieflich der Verlinge-
rungsmdglichkeit nach Satz 3) iiberlagern sich die speziellen Regelungen des BauGB
und der Verwaltungsgerichtsordnung. Das wirft die Frage auf, in welchem Verhiltnis
zueinander hier die Fristensystematik des Vorkaufsrechts einerseits und des Wider-
spruchsverfahrens nach §§ 68 ff. VwGO andererseits stehen. Dabei wird davon auszu-
gehen sein, dass beide unabhingig voneinander sind, weil sie unterschiedliche Aus-
schnitte aus den materiellen Voraussetzungen des Vorkaufsrechts betreffen (so min-
destens auch im Ansatz wohl W. Schrddter, in: Schrodter, § 27 Rdnr. 11 ff), d.h. § 27
gegeniiber §§ 68 ff. VwGO lex specialis ist mit der Folge, dass die Abwendungsbefug-
nis nicht im Widerspruchsverfahren, sondern nur auf dem durch § 27 erbffneten
Wege geltend gemacht werden kann, woran — wiederum — nicht eine etwaige Unan-
fechtbarkeit des Ausiibungsbescheides hindert, da dessen Rechtswirkungen — auch
ohne formliche Aufhebung — mit Wirksamkeit der Verpflichtungserklirung entfallen
(zu Letzterem Paetow, in: BK, § 27 Rdnr.5).

Dementsprechend kann (entgegen Krautzberger, in: BKL, § 27 Rdnr.7) dem Kiufer
auch bei Versagung der Fristverlingerung kein Wahlrecht zwischen einem Wider-
spruch gegen den Austibungsbescheid und einem solchen wegen der Verweigerung
der Fristverlingerung zustehen; eine solche Erwigung scheitert schon an §44a
VwGO, selbst wenn man die Verweigerung der Fristverlingerung als Verfahrensfehler
des Ausiibungsbescheides sihe. Bei dem hier gewihlten Ansatz ist vielmehr gegen
die fiir rechtswidrig gehaltene Verweigerung der Fristverldngerung isoliert vorzuge-
hen, weil es sich jedenfalls um keine Verfahrenshandlung i.S.d. § 44a VwGO handelt,
denn sie hat auf die RechtmiRigkeit des Ausiibungsbescheides keinen Einfluss.

§27a
Ausiibung des Vorkaufsrechts zugunsten Dritter

(1) '"Die Gemeinde kann

1. das ihr zustehende Vorkaufsrecht zugunsten eines Dritten ausiiben, wenn
das im Wege der Austibung des Vorkaufsrechts zu erwerbende Grundstiick
fir Zwecke der sozialen Wohnraumférderung oder die Wohnbebauung fiir
Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf genutzt werden soll und
der Dritte in der Lage ist, das Grundstiick binnen angemessener Frist dem-
entsprechend zu bebauen, und sich hierzu verpflichtet, oder

2. das ihr nach § 24 Abs.1 Satz 1 Nr.1 zustehende Vorkaufsrecht zugunsten
eines offentlichen Bedarfs- oder ErschlieBungstragers sowie das ihr nach
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§24 Abs.1 Satz 1 Nr.3 zustehende Vorkaufsrecht zugunsten eines Sanie-
rungs- oder Entwicklungstrigers ausiiben, wenn der Trager einverstanden
ist.

2In den Fillen der Nummer 1 hat die Gemeinde bei der Ausiibung des Vorkaufs-
rechts zugunsten eines Dritten die Frist, in der das Grundstiick fir den vorge-
sehenen Zweck zu verwenden ist, zu bezeichnen.

(2) "Mit der Ausiibung des Vorkaufsrechts kommt der Kaufvertrag zwischen
dem Begiinstigten und dem Verkédufer zustande. 2Die Gemeinde haftet fiir die
Verpflichtung aus dem Kaufvertrag neben dem Begilinstigten als Gesamt-
schuldnerin.

(3) 'Fiir den von dem Begiinstigten zu zahlenden Betrag und das Verfahren gilt
§ 28 Abs.2 bis 4 entsprechend. *Kommt der Begiinstigte seiner Verpflichtung
nach Absatz 1 Satz 1 Nr.1 und Satz 2 nicht nach, soll die Gemeinde in entspre-
chender Anwendung des § 102 die Ubertragung des Grundstiicks zu ihren
Gunsten oder zugunsten eines Bauwilligen verlangen, der dazu in der Lage
ist und sich verpflichtet, die BaumaBnahmen innerhalb angemessener Frist
durchzufithren, *Fiir die Entschadigung und das Verfahren gelten die Vor-
schriften des Fiinften Teils (iber die Riickenteignung entsprechend. “Die Haf-
tung der Gemeinde nach § 28 Abs. 3 Satz 7 bleibt unberiihrt.

ANMERKUNGEN:

Ubersicht Rdnr.
1. VOoraussetzungen . . . .. .o v 1
1.1 Wohnraumférderung 1
1.2 Offentlicher Bedarfs-, Entwicklungs-, Sanierungs- oder

Erschliefungstrdger . . ... .. ... ... . ... . . 3
2. Austibung und Rechtsfolgen. . .. ... ... ... .. . . o 5
1. Voraussetzungen
1.1 Wohnraumforderung

§ 27a Abs.1 Satz 1 sieht zunichst in Nr.1 ein Vorkaufsrecht zugunsten Dritter fur
bestimmte Fille des Wohnungsbaus vor, nimlich wenn das zu erwerbende Grundstiick
im Wege des Vorkaufsrechts fiir Zwecke der sozialen Wohnraumfsrderung (vgl. inso-
weit §§ 1 und 9 WoFG) oder die Wohnbebauung fiir Personengruppen mit besonde-
rem Wohnbedarfi.S.d. § 9 Abs.1 Nr.8 (dazu § 9 Rdnr. 36 f) genutzt werden soll.

Der Dritte, zu dessen Gunsten die Gemeinde das ihr (nach anderen Rechtsvorschrif-
ten) zustehende Vorkaufsrecht austiben will, muss in der Lage sein, das Grundstiick
binnen angemessener Frist dementsprechend zu bebauen und sich hierzu verpflich-
ten. Bei der Bemessung dieser Verwendungsfrist muss — weil die Gemeinde etwa in
den Fillen des § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr.5 wegen § 24 Abs. 1 Satz 3 bereits auf der Grundla-
ge eines erst «planreifen» Flichennutzungsplans zugreifen darf - Zeit fiir die Vorberei-
tung der (verbindlichen) Bauleitplanung, fiir die Planung selbst und ggf. fiir Verhand-
lungen mit einem investitionsbereiten Dritten gelassen werden. Kommt die Gemeinde
dieser Verpflichtung nicht nach, muss sie dem Verkiufer den Unterschied zwischen
Verkehrswert und urspriinglich vereinbartem Kaufpreis zahlen (§ 27a Abs.3 Satz 4
i.V.m. § 28 Abs.3 Satz 7).
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1.2 Offentlicher Bedarfs-, Entwicklungs-, Sanierungs- oder
Erschliefungstriger

§ 27a Abs.1 Satz 1 Nr.2 sieht auch in den dort aufgezihlten Fillen die Ausiibung des
Vorkaufsrechts zugunsten Dritter vor, die dort abschliefsend benannt sind. Insbesonde-
re kann danach das Vorkaufsrecht nicht zugunsten eines privaten Bedarfs- oder Er-
schlieRungstrigers (in den Fillen des § 24 Abs.1 Nr.1) ausgetibt werden.

Die Austibung des Vorkaufsrechts zugunsten des Dritten setzt — weil er (neben der
Gemeinde) fur die Erfullung der kaufvertraglichen Pflichten haftet (§ 27 Abs.2
Satz 2) — voraus, dass dieser Begiinstigte einverstanden ist. Nach dem Wortlaut des
Gesetzes kommt es dabei nur auf das — ggf. auch konkludente, etwa durch Gebrauch-
machen von der Begiinstigung zum Ausdruck gelangende — tatsichliche Einverstind-
nis an, nicht auf etwaige (gar formalisierte) Erkldrungen.

2. Ausiibung und Rechtsfolgen

Die Ausitbung des Vorkaufsrechts zugunsten des Drittbegiinstigten ist eine gemeindli-
che Ermessensentscheidung. Ein Rechtsanspruch steht einem potenziellen Interes-
senten nicht zu (Paetow, in: BK, § 27a Rdnr. 12).

Mit der Ausiibung des Vorkaufsrechts kommt der Vertrag zwischen dem Dritten und
dem Verkiufer zustande; der Dritte muss also ggf. die Ubereignung des Grundstiicks
aus dem Kaufvertrag auf dem Zivilrechtsweg durchzusetzen suchen.

§28
Verfahren und Entschidigung

(1) 'Der Verkaufer hat der Gemeinde den Inhalt des Kaufvertrags unverziiglich
mitzuteilen; die Mitteilung des Verkaufers wird durch die Mitteilung des Kau-
fers ersetzt. *Das Grundbuchamt darf bei Kaufvertragen den Kaufer als Eigen-
timer in das Grundbuch nur eintragen, wenn ihm die Nichtausiibung oder
das Nichtbestehen des Vorkaufsrechts nachgewiesen ist. >Besteht ein Vor-
kaufsrecht nicht oder wird es nicht ausgeibt, hat die Gemeinde auf Antrag
eines Beteiligten dariiber unverziiglich ein Zeugnis auszustellen. “Das Zeugnis
gilt als Verzicht auf die Ausiibung des Vorkaufsrechts.

(2) 'Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zwei Monaten nach Mitteilung des
Kaufvertrags durch Verwaltungsakt gegeniiber dem Verkdufer ausgeiibt wer-
den. 2Die §§ 463, 464 Abs.2, §§ 465 bis 468 und 471 des Biirgerlichen Gesetz-
buchs sind anzuwenden. *Nach Mitteilung des Kaufvertrags ist auf Ersuchen
der Gemeinde zur Sicherung ihres Anspruchs auf Ubereignung des Grund-
stiicks eine Vormerkung in das Grundbuch einzutragen; die Gemeinde tragt
die Kosten der Eintragung der Vormerkung und ihrer Loschung. “Das Vorkaufs-
recht ist nicht Gbertragbar. *Bei einem Eigentumserwerb auf Grund der Aus-
Gbung des Vorkaufsrechts erldschen rechtsgeschiftliche Vorkaufsrechte.
SWird die Gemeinde nach Ausiibung des Vorkaufsrechts im Grundbuch als
Eigentiimerin eingetragen, kann sie das Grundbuchamt ersuchen, eine zur Si-
cherung des Ubereignungsanspruchs des Kaufers im Grundbuch eingetragene
Vormerkung zu l6schen; sie darf das Ersuchen nur stellen, wenn die Ausiibung
des Vorkaufsrechts fur den Kaufer unanfechtbar ist.

(3) "Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kann die Gemeinde den zu zahlenden
Betrag nach dem Verkehrswert des Grundstiicks (§ 194) im Zeitpunkt des Kau-
fes bestimmen, wenn der vereinbarte Kaufpreis den Verkehrswert in einer
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dem Rechtsverkehr erkennbaren Weise deutlich (iberschreitet. %In diesem Fal-
le ist der Verkaufer berechtigt, bis zum Ablauf eines Monats nach Unanfecht-
barkeit des Verwaltungsaktes (iber die Ausiibung des Vorkaufsrechts vom Ver-
trag zuriickzutreten. >Auf das Ricktrittsrecht sind die §§ 346 bis 349 und 351
des Biirgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. “Tritt der Verkaufer
vom Vertrag zuruck, tragt die Gemeinde die Kosten des Vertrages auf der
Grundlage des Verkehrswertes. *Tritt der Verkaufer vom Vertrag nicht zuriick,
erlischt nach Ablauf der Riicktrittsfrist nach Satz 2 die Pflicht des Verkaufers
aus dem Kaufvertrag, der Gemeinde das Eigentum an dem Grundstiick zu
Gbertragen. ®In diesem Falle geht das Eigentum an dem Grundstiick auf die
Gemeinde {iber, wenn auf Ersuchen der Gemeinde der Ubergang des Eigen-
tums in das Grundbuch eingetragen ist. “Fiihrt die Gemeinde das Grundstiick
nicht innerhalb einer angemessenen Frist dem mit der Ausiibung des Vorkaufs-
rechts verfolgten Zweck zu, hat sie dem Verkdufer einen Betrag in Hohe des
Unterschieds zwischen dem vereinbarten Kaufpreis und dem Verkehrswert zu
zahlen. 8§ 44 Abs.3 Satz 2 und 3, § 43 Abs.2 Satz 1 sowie die §§ 121 und 122
sind entsprechend anzuwenden.

(4) "In den Fallen des § 24 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bestimmt die Gemeinde den zu
zahlenden Betrag nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Fiinften
Teils, wenn der Erwerb des Grundstiicks fiir die Durchfiihrung des Bebauungs-
plans erforderlich ist und es nach dem festgesetzten Verwendungszweck ent-
eignet werden kénnte. 2Mit der Unanfechtbarkeit des Bescheids tber die Aus-
tbung des Vorkaufsrechts erlischt die Pflicht des Verkaufers aus dem Kaufver-
trag, der Gemeinde das Eigentum an dem Grundstiick zu ibertragen. *In
diesem Falle geht das Eigentum an dem Grundstiick auf die Gemeinde uber,
wenn auf Ersuchen der Gemeinde der Ubergang des Eigentums in das Grund-
buch eingetragen ist.

(5) 'Die Gemeinde kann fiir das Gemeindegebiet oder fiir siamtliche Grundstii-
cke einer Gemarkung auf die Ausiibung der ihr nach diesem Abschnitt zuste-
henden Rechte verzichten. ?Sie kann den Verzicht jederzeit fir zukiinftig ab-
zuschlieBende Kaufvertrige widerrufen. *Der Verzicht und sein Widerruf sind
ortsiiblich bekannt zu machen. *Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt den
Wortlaut ihrer Erklarung mit. *Hat die Gemeinde auf die Ausiibung ihrer Rech-
te verzichtet, bedarf es eines Zeugnisses nach Absatz 1 Satz 3 nicht, soweit
nicht ein Widerruf erklart ist.

(6) 'Hat die Gemeinde das Vorkaufsrecht ausgeiibt und sind einem Dritten
dadurch Vermogensnachteile entstanden, hat sie dafiir Entschidigung zu leis-
ten, soweit dem Dritten ein vertragliches Recht zum Erwerb des Grundstiicks
zustand, bevor ein gesetzliches Vorkaufsrecht der Gemeinde auf Grund dieses
Gesetzbuchs oder solcher landesrechtlicher Vorschriften, die durch § 186 des
Bundesbaugesetzes aufgehoben worden sind, begriindet worden ist. *Die Vor-
schriften iber die Entschadigung im Zweiten Abschnitt des Fiinften Teils sind
entsprechend anzuwenden. *Kommt eine Einigung tber die Entschadigung
nicht zustande, entscheidet die héhere Verwaltungsbehorde.
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1. Mitteilungspflicht

Nach § 28 Abs.1 Satz 1 Halbs. 1 hat der Verkiufer der Gemeinde den Inhalt des Kauf-
vertrags unverziiglich mitzuteilen, soweit nicht — vgl. Halbs. 2 — der Kéufer diese Ver-
pflichtung gegeniiber der Gemeinde erfiillt. Die Mitteilungspflicht erstreckt sich
grundsitzlich auf den gesamten Inhalt des Kaufvertrags, jedenfalls insoweit, als er fir
die gemeindliche Entscheidung iiber die Ausiibung des Vorkaufsrechts erforderlich
ist. Dabei kann die Mitteilung an die Gemeinde gleichsam gestuft erfolgen, zunichst
iiber die schlichte Tatsache des Verkaufs, erst anschlieRend — sofern die Gemeinde
aufgrund der «AnstoRwirkung» dieser (Teil-)Information die Ausiibung des Vorkaufs-
rechts in Betracht zieht — iiber den weiteren Inhalt des Vertrags; dann ist freilich die
Mitteilungspflicht, wenn die Gemeinde die Ausiibung des Vorkaufsrechts in Betracht
zieht, auch erst mit dem zweiten Schritt erfiillt (Gaentzsch, BauGB, § 28 Rdnr. 2).

Zwar kann das Vorkaufsrecht schon vor der Wirksambkeit des Kaufvertrags ausgetibt
werden, allerdings mit der Folge, dass dann die Wirksamkeit der Ausiibungserklirung
durch diejenige des Vertrags aufschiebend bedingt ist (BGH, Urt. v. 15.5.1998 - V
ZR 89/97 — i 1567, im Anschluss daran OVG LSA, Beschl. v. 23.7.2001 - A 2 S 671/
99 — i 3g40; dazu Leinenbach, Ausiibung des gemeindlichen Vorkaufsrechts vor Wirk-
samkeit des Grundstiickskaufvertrages, LKV 2002, 168). Deshalb muss die Mitteilung
auch Informationen dariiber enthalten, ob etwa noch erforderliche Genehmigungen
erteilt sind (Paetow, in: BK, § 28 Rdnr.8; W. Schrédter, in: Schridter, § 28 Rdnr. 2).

Die Mitteilungspflicht besteht gegeniiber der Gemeinde. Daraus folgt aber nicht, dass
ihr bereits dann und dadurch geniigt wire, dass ihr der Inhalt des Kaufvertrags auf
irgend eine beliebige Weise bekannt wiirde. Die Vorlage eines Grundstiickskaufver-
trags im Zusammenhang mit einer anderweitigen Bearbeitung des Vertrags an eine
nicht zur Ausitbung des Vorkaufsrechts befugte Dienststelle der Gemeinde ist viel-
mehr keine Mitteilung 1.S.d. § 28 Abs.1 Satz 1 Halbs. 1, wenn nicht zugleich auf das
Vorkaufsrecht und den weiteren Zweck der Vorlage hingewiesen wird (BGH, Urt.
v.26.1.1973 =V ZR 2/71 — 4 1733). Wer innerhalb der Gemeinde zustindig ist, richtet
sich nach den insoweit geltenden allgemeinen kommunalrechtlichen Grundsitzen.

Eine Form fiir die Mitteilung gegeniiber der Gemeinde schreibt das Gesetz nicht vor,
auch wenn sich Schriftform — und auf der Seite der Gemeinde Aktenkundigkeit —
empfehlen. Ebenso sagt das Gesetz nichts dariiber, wie die Mitteilung des Niheren
auszugestalten ist; daher kommt sowohl eine — freilich mit den erforderlichen Inhalten
ausgestattete — Mitteilung tiber den maRgeblichen Vertragsinhalt in Betracht als auch
die — in der Praxis mindestens hiufigere — Ubermittlung des Vertrags selbst.

Die Mitteilung gegeniiber der Gemeinde hat unverziiglich — also ohne schuldhaftes
Zbgern (§ 121 Abs.1 Satz 1 BGB) — zu erfolgen. Eine zurechenbare Verzégerung der
Mitteilung kann den Verkiufer schadensersatzpflichtig machen, etwa gegeniiber ei-
nem zwischenzeitlich gutgliubig erwerbenden Dritten (Paetow, in: BK, § 28 Rdnr.9).
Im Ubrigen fithrt das Unterbleiben der Mitteilung gegeniiber der Gemeinde lediglich
dazu, dass die Ausiibungsfrist nach § 28 Abs. 2 Satz 1 nicht liuft. Erfihrt die Gemeinde
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auf andere Weise als durch die Mitteilung des Kiufers (oder die sie ersetzende des
Verkiufers) von dem Inhalt des Kaufvertrags, hindert die fehlende Mitteilung die Aus-
tibung des Vorkaufsrechts nicht (Paetow, in: BK, § 28 Rdnr.9). Andererseits wird die
Austibungsfrist nur in Lauf gesetzt, wenn die Erteilung zunichst noch fehlender Ge-
nehmigungen von einer Kaufvertragspartei der Gemeinde mitgeteilt wird; allein da-
durch, dass die Gemeinde aus sonstigen Umstinden auf das Vorliegen der Genehmi-
gungen schlieRen kénnte, wird der Fristlauf nicht ausgelést (OVG Nds, Beschl.
V. 27.5.2008 - 1 ME 77/08 — 1 3005)-

Daneben 16st die Mitteilung des Kaufvertrags die Méglichkeit der Gemeinde aus, be-
teits vor Ausiibung des Vorkaufsrechts zur Sicherung ihres — aufschiebend bedingten —
Ubereignungsanspruchs nach § 28 Abs.2 Satz3 Halbs. 1 eine Vormerkung in das
Grundbuch eintragen zu lassen, wofiir sie (Halbs. 2) ebenso wie fiir ihre etwaige Lo-
schung die Kosten trigt. Die Eintragung bedarf allein eines Ersuchens der Gemeinde,
also keiner Bewilligung des Verkiufers.

2. Grundbuchsperre

7

Solange tiber die Ausiibung eines — dem Grunde nach bestehenden — Vorkaufsrechts
nicht entschieden ist, besteht eine Grundbuchsperre gegentiber dem durch den Kauf-
vertrag angestrebten Eigentumsiibergang. Das Grundbuchamt darf vielmehr bei Kauf-
vertrigen den Kaufer in das Grundbuch als Eigentiimer nur eintragen, wenn ihm die
Nichtausiibung oder das Nichtbestehen des Vorkaufsrechts nachgewiesen ist (§ 28
Abs.1 Satz 2). Dieser Nachweis erfolgt —~ jedenfalls regelmiRig ~ durch die Vorlage
eines Zeugnisses der Gemeinde, dass ein Vorkaufsrecht nicht besteht bzw. nicht aus-
gelibt wird (Satz 3), eines sog. Negativattests. Dabei kann das Grundbuchamt die Vorla-
ge eines Zeugnisses der Gemeinde nicht verlangen, wenn sich bereits aus dem zu
vollziehenden notariellen Vertrag ergibt, dass ein Vorkaufsfall nicht vorliegt (BGH,
Beschl. v. 24.11.1978 —V ZB 14/78 — i 149,), etwa wenn es sich schon um keinen
Kaufvertrag handelt.

Das Zeugnis stellt einen — feststellenden, ggf. wegen seiner Verzichtswirkung (§ 28
Abs. 1 Satz 4) rechtsgestaltenden — Verwaltungsakt dar. Die damit einhergehende mate-
rielle Verzichtswirkung schlieRt die Méglichkeit der Riicknahme oder des Widerrufs
nach dem §§48f VwVIG entsprechenden Landesverwaltungsverfahrensrecht aus
(Gaentzsch, BauGB, § 28 Rdnr. 19).

Liegen die Voraussetzungen flir die Erteilung des Negativattests vor, hat der antragstel-
lende Beteiligte [namlich des Grundstiicksgeschifts] darauf einen Rechtsanspruch,
und zwar auch darauf, dass das Zeugnis unverziiglich erteilt wird. Insoweit besteht
eine entsprechende ~ haftungssanktionierte — Amtspflicht der Gemeinde.

Die Erteilung des Zeugnisses ist eine Amishandlung der Gemeinde im eigenen Wir-
kungskreis, fur welche sie ggf. Kosten erheben darf (dazu niher BayVGH, Urt.
v. 15.5.1995 — 14 B 90.320 — 4 49¢)-

3. Ausiibung des Vorkaufsrechts

3.1 Ausiibungsfrist

Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zwei Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrags
ausgeiibt werden (§ 28 Abs.2 Satz 1). Dabei handelt es sich um eine Ereignisfrist, bei

§ 28
BauGB

10

11

jade 1323




§28
BauGB

12

13

14

15

16

Sicherung der Bauleitplanung

deren Berechnung der Tag des Ereignisses — des Eingangs der Mitteilung bei der
Gemeinde — nicht mitzihlt.

Da die Frist aufgrund der gesetzlichen Regelung der Gemeinde ungeschmilert zur
Verfiigung stehen muss, damit die Gemeinde angemessen — ggf. auch unter Einschal-
tung gemeindlicher Beschlussgremien — pritfen und entscheiden kann, ob das Vor-
kaufsrecht ausgeiibt werden soll, wird sie nur durch eine (nach den oben § 28
Rdnr. 1 ff. dargestellten Grundsitzen) vollstindige Mitteilung in Lauf gesetzt.

3.2 Adressat

Die Austibung des Vorkaufsrechts erfolgt gegeniiber dem Verkiufer. Thm gegentiber
(aber auch nur thm gegentiber) muss auch die Zwei-Monats-Frist fir die Austibung
des Vorkaufsrechts gewahrt sein. Die Erklirung der Ausiibung gegeniiber Dritten -
etwa einem (insoweit) nicht empfangsberechtigten Notar oder gegeniiber dem Kiu-
fer — gentigt dafiir nicht. /

Jedoch empfiehlt es sich zumindest, die Ausiitbung des Vorkaufsrechts auch dem Kiu-
fer in geeigneter Weise bekannt zu geben (so auch z.B. Krautzberger, in: BKL, § 28
Rdnr.21; Gaenizsch, BauGB, § 28 Rdnr.24). Denn zum einen kann auch der Kiufer
die Austibung des Vorkaufsrechts anfechten (BVerwG, Beschl. v.25.5.1982 -
4 B 98.82 — 71175, BVerwG, Beschl. v. 15.2.2000 — 4 B 10.00 — 4} 437, im Anschluss an
VGH BaWii, Urt. v. 27.10.1999 — 8 S 1281/99 — i 19;,: auch die 6ffentliche Hand), zum
anderen hingen Rechtsfolgen der Austibung des Vorkaufsrechts (vgl. § 28 Abs.2 Satz 6
Halbs. 2) davon ab, dass die Ausiibung auch gegentiber dem Kiufer unanfechtbar ist.
Ficht der Kiufer die - rechimifige — Ausiibung des Vorkaufsrechts durch die Gemein-
de an, stehen dem Verkiufer gegen die Gemeinde keine Entschidigungsanspriiche
aus enteignendem Eingriff wegen verspiteter Erlangung des Kaufpreises zu (BGH,
Urt. v. 5.5.1988 — 111 ZR 105/87 — i 1416). Macht der Kiufer von seinen zivilrechtlichen
Méglichkeiten gegeniiber dem Verkiufer keinen Gebrauch und wird er deshalb — bei
einem nur auf eine Teilfliche bezogenen Vorkaufsrechtsgebrauch — Eigentlimer des
Restgrundstiicks, besteht keine Notwendigkeit, ihm einen Erstreckungsanspruch ge-
gen den Vorkaufsberechtigten einzurdumen (BVerwG, Beschl. v. 17.10.2001 -
4B 68.01 — 7 g0q).

33 Rechtsfolgen

Die Austibung des Vorkaufsrechts erfolgt durch Verwaltungsakt. Damit hat der Gesetz-
geber die frithere Kontroverse (vgl. etwa BGH, Urt. v. 26.1.1973 -V ZR 2/71 ~
zur Gegenmeinung) um die Rechtsnatur des Vorkaufsrechts entschieden. Dies hat zur
Folge, dass gegen die Ausiibung des Vorkaufsrechts Widerspruch und Anfechtungskla-
ge zu den Verwaltungsgerichten erdffnet sind, aufler in den Fillen des § 28 Abs.3
(§ 217 Abs.1 Satz 1). Demgegeniiber verbleibt es hinsichtlich der (kauf)vertraglichen
Beziehungen selbst dabei, dass diese sich nach Zivilrecht richten; die Gemeinde muss
also — grundsitzlich — den Zivilrechtsweg beschreiten, wenn sie aus dem Vertrag, in
den sie durch die Ausiibung des Vorkaufsrechts einriickt, den ihr dann zustehenden
Eigentumserwerb durchsetzen will.

Auf das Vorkaufsrecht finden §§ 463, 464 Abs. 2, §§ 465 bis 468 und 471 BGB Anwen-
dung. Von besonderer praktischer Bedeutung ist § 465 BGB, welcher einen vertraglich
vereinbarten Riicktritt fiir den Fall der Ausiibung des Vorkaufsrechts ausschliefst (dazu
schon BGH, Urt. v. 11.2.1977 -V ZR 40/75 — i 1503).
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Das — nicht {ibertragbare (§ 28 Abs.2 Satz 4, vgl. aber das Vorkaufsrecht zugunsten
Dritter in § 27a) — Vorkaufsrecht verdrangt nach Satz 5 rechtsgeschiftliche Vorkaufs-
rechte. Nach Satz 6 kann die Gemeinde - ist die Ausiibung des Vorkaufsrechts fiir den
Kiufer unanfechtbar (Halbs. 2) — die Loschung einer zu dessen Gunsten eingetragenen
Vormerkung verlangen.

4. Preislimitiertes Vorkaufsrecht

§ 28 Abs.3 enthilt ein auf den Verkehrswert preislimitiertes Vorkaufsrecht, d.h. die
Gemeinde tritt in den urspriinglichen Kaufvertrag als neue Kiuferin nicht zu dem
darin vereinbarten Kaufpreis ein, sondern zum Verkehrswert (§ 194).

Voraussetzung fiir die Ausiibung dieses Vorkaufsrechts ist, dass der vereinbarte Kauf-
preis den Verkehrswert in einer dem Rechtsverkehr erkennbaren Weise deutlich
iiberschreitet. Diese gesetzliche Anforderung geht auf die mit Unwigbarkeiten einher-
gehende Bestimmung des Verkehrswerts zuriick: Zwar gibt es immer nur einen «rich-
tigen» Verkehrswert, jedoch gibt es eine Vielzahl mindestens diskutabler Verfahrens-
weisen, den «richtigen» Verkehrswert zu ermitteln. Der Sinn und Zweck des auf den
Verkehrswert preislimitierten Vorkaufsrechts besteht indessen (u.a.) in einer Didmp-
fung der Bodenpreise dadurch, dass der Handel mit (kiinftigem) Bauland zu spekulativ
iiberhéhten Preisen behindert wird, die es zugleich den Gemeinden hiufig nicht er-
moglichen wiirden, zu den — iberhdhten — Preisen das Vorkaufsrecht auszuiiben.
Diese Zielsetzung verlangt aber erkennbar von den Marktbeteiligten nicht, dass sie -
gleichsam auf den Pfennig ~ bei ihren vertraglichen Vereinbarungen den «richtigen»
Verkehrswert trifen, vielmehr gentigt insoweit — gewissermafen ~ die zutreffende
Grofienordnung, muss also — anders ausgedriickt — anhand der legitimen Marktfakto-
ren plausibel gemacht werden kénnen, weshalb (ohne spekulative Beimischung) das
fragliche Grundstiick zu diesem in einer gewissen Bandbreite um den «richtigen»
Verkehrswert liegenden Preis ver- und gekauft werden soll (vgl. auch BVerwG, Urt.
V. 24.11.1978 = 4 C 56.76 — %1564; BVerwG, Urt. v, 21.8.1981 ~ 4 C 16.78 — '/ 11¢).

Die Gemeinde kann unter den genannten Voraussetzungen von dem preislimitierten
Vorkaufsrecht Gebrauch machen, muss es allerdings nicht. Thr steht also ein Wahl-
recht zu dahin, ob sie in den Vertrag zum vereinbarten Preis oder zum Verkehrswert
eintreten will. Entscheidet sich die Gemeinde fiir das Vorkaufsrecht zum Verkehrs-
wert, kann im Streitfall das Gericht den seinerseits festgestellten Verkehrswert fiir die
Beteiligten verbindlich neu bestimmen (OLG Frankfurta. M., Urt. v. 25.9.1997 -~ 1 U
(Baul.) 8/96 — 3950).

Ubt die Gemeinde das Vorkaufsrecht zum Verkehrswert aus, hat der Verkiufer ein
Riicktritisrecht (§ 28 Abs. 3 Satz 2), auf das die §§ 346 bis 349 und 351 BGB anwendbar
sind (§ 28 Abs.3 Satz 3). Von diesem Riicktrittsrecht kann der Verkiufer binnen eines
Monats nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsakis iiber die Ausiibung des Vorkaufs-
rechts Gebrauch machen. Die Frist ist eine Ereignisfrist, sodass bei ihrer Berechnung
der Tag des sie auslosenden Ereignisses — der Eintritt der Unanfechtbarkeit — nicht
mitzihlt, wobei Unanfechtbarkeit in jeder Richtung — also auch gegeniiber dem Kiu-
fer — eingetreten sein muss. Gewahrt wird die Frist nur, wenn die Riicktrittserklirung
vor ihrem Ablauf der Gemeinde zugeht.

Tritt der Verkdufer vom Vertrag zuriick, trigt die Gemeinde die Vertragskosten auf der
Grundlage des Verkehrswerts (§ 28 Abs.3 Satz 4), d.h. die Vertragsparteien miissen
diejenigen Vertragskosten — etwa fiir notarielle Beurkundung - selbst tragen, die sich
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aus dem von ihnen vereinbarten, den Verkehrswert iibersteigenden Kaufpreis ergeben.
Zu den Vertragskosten kann auch die Vergiitung eines vom Verkaufer beauftragten
Maklers gehdren, die der Kiufer im Kaufvertrag iibernommen hat (BGH, Urt.

v. 15.10.1981 — TIT ZR 86/80 ~ 5 45).

Tritt der Verkdufer nicht (fristgerecht) zuriick, ergeben sich die in § 28 Abs.3 Satz 5
und 6 beschriebenen Rechtsfolgen.

Die Gemeinde muss das Grundstiick innerhalb einer angemessenen Frist zweckge-
recht verwenden; zur Angemessenheit der Frist s. § 27a Rdur. 2.

5. Vorkaufsrecht zum Entschidigungswert

Die Austibung des Vorkaufsrechts fithrt grundsitzlich dazu, dass die Gemeinde mit
allen Rechten und Pflichten in die vertragliche Stellung des bisherigen Kiufers ein-
riickt, namentlich dem Verkiufer auch den vom (urspriinglichen) Kiufer mit diesem
vereinbarten Preis zu bezahlen hat (§ 28 Abs.2 Satz 2i.V.m. § 464 Abs.2 BGB). Davon
macht § 28 Abs.4 eine — spezialgesetzlich vorgehende - Ausnahme fiir den Fall des
Vorkaufsrechts nach § 24 Abs.1 Satz1 Nr.1. In diesen Fillen muss die Gemeinde
lediglich denjenigen Betrag als Kaufpreis bezahlen, den sie zu zahlen hitte, wenn das
Grundstiick enteignet wiirde.

Dafuir stellt das Gesetz zwei besondere — weitere — Voraussetzungen auf: Einmal muss
der Erwerb des Grundstiicks fiir die Durchfithrung des Bebauungsplans erforderlich
sein; ferner muss es nach dem festgesetzten Verwendungszweck enteignet werden
konnen. Dabei deckt sich das erstgenannte Kriterium (wohl weitgehend) mit den An-
forderungen schon fiir die Austibung des Vorkaufsrechts nach § 24 Abs.3 Satz 1, wih-
rend sich das zweite Kriterium — auf den ersten Blick — lediglich darauf bezieht, dass
nach dem festgesetzten Verwendungszweck — und nicht etwa auch: in der konkreten
Situation — enteignet werden kénnte. Indessen muss aus dem systematischen Zusam-
menhang der Regelung entnommen werden, dass fiir die Ausitbung des Vorkaufs-
rechts nach § 28 Abs.4 die Voraussetzungen der Enteignung vorliegen miissen; an-
dernfalls kann der Zugriff der Gemeinde auf das Grundstiick namentlich zu einem
geringeren als dem vereinbarten Wert mit Blick auf die Eigentumsgewihrleistung
nicht gerechtfertigt werden (a. A. aber die ganz h.M.: BGH, Urt. v. 11.10.2007 — III
ZR 298/06 ~ 4 1530; Paetow, in: BK, § 28 Rdnr. 39; Stock, in: EZBK, § 28 Rdnr.81; Roos,
in: KK, § 28 Rdnr.77; Guentzsch, BauGB, § 28 Rdnr.11; wie hier Bracher, in: GBR,
Rdnr.2564; S. Gronemeyer, in: PK, § 28 Rdnr.22).

Aufgrund des spezialgesetzlichen Vorrangs des § 28 Abs.4 hat die Gemeinde kein
Wahlrecht, ob sie von diesem Vorkaufsrecht zum Entschidigungswert Gebrauch ma-
chen oder in den Vertrag zu den darin vereinbarten Konditionen eintreten will (Paetow,
in: BK, § 28 Rdnr.42; Krautzberger, in: BKL, § 28 Rdnr. 16; Gaentzsch, BauGB, § 28
Rdnr. 12). Das kann ~ bei einer Verbriefung unter Verkehrswert — auch dazu fithren,
dass die Gemeinde einen héheren als den vertraglich vereinbarten Kaufpreis zahlen
muss.

Bei Austibung des Vorkaufsrechts zum Entschidigungswert ist der jeweilige Betrag in
entsprechender Anwendung des § 99 Abs.3 mit 2 % iiber dem Basiszinssatz nach
§ 247 BGB jihrlich zu verzinsen. Die Verzinsung beginnt, wenn die Ausiibung des
Vorkaufsrechts angefochten wird, mit dem Zeitpunkt der ersten gerichtlichen Ent-
scheidung, ergeht keine gerichtliche Entscheidung oder wird der Bescheid iiber die
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Ausiibung des Vorkaufsrechts unanfechtbar, mit dem Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit
des Bescheids (BGH, Urt. v. 10.7.1986 — 111 ZR 44/85 — 1 155).

Wihrend ansonsten bei der Ausiibung des Vorkaufsrechts die Gemeinde lediglich in
die Rechtsstellung des bisherigen Kiufers einriickt, fithrt die Austibung des Vorkaufs-
rechts zum Entschidigungswert zum Erloschen der Verpflichtung des Verkaufers,
(nunmehr) der Gemeinde das Figentum an dem Grundstiick zu iibertragen (§ 28
Abs. 4 Satz 2). Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde sich zur Begriindung des Eigen-
tums und zur Durchsetzung ihres Ubereignungsanspruches nicht mehr auf den Ver-
trag stiitzen kann, sondern das Eigentum — nach § 28 Abs.4 Satz 3 - kraft Gesetzes
iibergeht. Entsprechend sieht § 28 Abs.4 Satz 4 einen - einem Grundbuchberichti-
gungsanspruch dhnelnden — Eintragungsanspruch vor, der nur von einem gemeindli-
chen Ersuchen an das Grundbuchamt, nicht indessen von einer Bewilligung des Ver-
kiufers/Eigentiimers abhingt.

6. Vorkaufsrechtsverzicht

Nach § 28 Abs.5 Satz 1 kann die Gemeinde durch ~ 6ffentlich bekannt zu machenden
(Satz 3) — Verzicht im Vorhinein auf die Austibung des Vorkaufsrechts in einem niher
zu bestimmenden Umfang verzichten. Bei dem Verzicht handelt es sich nach — soweit
ersichtlich — einhelliger Meinung um einen Verwaltungsakt in Gestalt der Allgemein-
verfiigung (so etwa Paetow, in: BK, § 28 Rdnr.46; Gaentzsch, BauGB, § 28 Rdnr.21),
obwohl es sich um eine auf eine unbestimmte Zahl zukiinftiger Fille gerichtete Rege-
lung handelt. Entsprechendes gilt fiir den — weil nur zukiinftige Vertrige erfassenden —
freien Widerruf (§ 28 Abs.5 Satz 2).

Der Verzicht kann sich nur — entweder — auf das gesamte Gemeindegebiet oder auf
(eine) einzelne Gemarkung(en) erstrecken, nicht hingegen z. B. auf bestimmte Bebau-
ungsplangebiete. Jedoch ist eine gegenstindliche Beschrankung des Verzichts moglich
(zu beidem Gaentzsch, BauGB, § 28 Rdnr. 18).

Die Gemeinde hat dem Grundbuchamt den Wortlaut ihrer Erklirung mitzuteilen (§ 28
Abs.5 Satz 4). Die Mitteilung hat lediglich «verwaltungsinterne» Bedeutung, um si-
cherzustellen, dass die mit dem Verzicht angestrebte verwaltungsvereinfachende Wir-
kung auch beim Grundbuchamt eintritt, sie ist aber keine Wirksamkeitsvoraussetzung
fir den Verzicht. Soweit der Verzicht reicht, entfillt die Verpflichtung zur Vorlage des
Negativattests nach § 28 Abs.1 Satz 3, die mit dem Widerruf — im Anfechtungsfalle:
unabhingig von dessen Unanfechtbarkeit — wieder entsteht.

7. Entschidigung ilterer Erwerbsrechte

§ 28 Abs.6 zieht die notwendige entschidigungsrechtliche Konsequenz aus der in
Abs.2 Satz 5 geregelten Verdringung «ilterer» rechtsgeschiftlicher Erwerbstitel durch
das gemeindliche Vorkaufsrecht. Die dadurch Dritten entstehenden Vermégensnach-
teile werden nach Enteignungsgrundsitzen entschidigt. «Begriindet» i.S.d. Regelung
ist das Vorkaufsrecht mit dem Vorliegen seiner gesetzlichen Voraussetzungen (Paetow,
in: BK, § 28 Rdnr. 50).

Zur Frage der Entschidigung bei Eigentiimerwechsel zwischen Eintreten enteignungs-
rechtlicher Vorwirkungen eines Bebauungsplans und Ausiibung des Vorkaufsrechts
s. BGH, Beschl. v. 25.11.1991 — 11T ZR 65/91 — © 1505.
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Anlage 12
MARBURG ¥

Niederschrift

Sitzung des Ortsbeirats Marbach (6ffentlich)

Sitzungstermin: 25.09.2018

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 21:15 Uhr

Ort, Raum: Anbau Burgerhaus, Emil.-v.-Behring-Str. 51, 35041 Marburg

Anwesende

Reguldre Mitglieder

Jurgen Muth — Ortsvorsteher

Dr. Barbara Frohlich — stellvertr. Ortsvorsteherin
Ursula Schneider — Schriftfuhrerin

Helmut Inerle - entschuldigt -
Manfred Inerle

Dr. Gabriela Laufenberg - entschuldigt -
Frank Scheer

Jérg Weiershauser - entschuldigt -
Wilfried Wast

Sonstige

Oberhessische Presse
Giste

e Marbacher Burger
e Ortsteilblirger und Ketzerbacher

Protokoli:

zu1 Eréffnung und BegriiBung, Feststellung der Beschlussfahigkeit und Genehmi-
gung der Tagesordnung

Ortsvorsteher Jurgen Muth eréffnet die Sitzung und begrufdt die Anwesenden. Die form- und
fristgerechte Einladung zur heutigen Sitzung stelit Herr Muth fest. Anwesend sind 6 Mitglieder
des Ortsbeirat Marbach und somit beschlussfahig. Es werden keine Einwande gegen diese
Feststellung erhoben.
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zu 2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.08.2018

Da die Niederschrift der letzten Sitzung vom 29.08.2018 noch nicht vorliegt, wird die Genehmi-
gung auf die nachste Sitzung verschoben.

zu3 Text

Es liegen keine Antrage zur Tagesordnung vor, sie gilt somit als genehmigt.

zu 4 Verkehrssituation Marbach, Ketzerbach, Oberer Rotenberg

Aus der regen Diskussion wird festgehalten:

- Eine erneute Verkehrszahlung muss gemacht werden.

- Eine EntlastungsstraBe muss im Westen (Richtung Niederweimar) geschaffen werden.

- Es wird eine gemeinsame Sitzung mit den Ortsbeirdten der Nordst&dte angestrebt

- Ein neues bzw. anderes Verkehrskonzept mussen angestrebt werden.

- Eine Messung der Stickoxidwerte in der Ketzerbach und dem Marbacher Weg soll zeit-
nah veranlasst werden.

- Gesprach mit Pharmaserv

zu 5 Stellungnahme des Ortsbeirates zum geplanten Baugebiet Oberer Rotenberg

Beschluss:

Der Ortsbeirat lehnt zum jetzigen Zeitpunkt die vorgeschlagene Bebauung des Oberen Roten-
berges ab. Weder die Verkehrs-, Abwasser-, und Frischluftproblematik zeigt bis heute einen
Kldrungsansatz.

Abstimmungsergebnis:
Ja 6
Nein 0
Enthaltung 0

Dem Ortsbeirat liegt die Resolution Marbacher Birger vor, welche dem Protokoll als Anlage
beigefligt ist.

Beschluss:
Der Ortsbeirat schlief3t sich der Resolution der Marbacher Burger an.

Abstimmungsergebnis:
Ja 6
Nein 0

Enthaltung 0

zu 7 Verschiedenes

Es liegen keine Wortmeldungen vor.
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Marburg, 25.09.2018

A
\
]
R]
Jurgen Muth Ursula Schneider
Ortsvorsteher Schriftfithrerin
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Von: Peter Hauswaldt

Gesendet: Montag, 17. September 2018 15:12

An: juka-muth@t-online.de; barbara_froehlich@t-online.de; inerle@iesy.net; m.inerle@gmx.de;
jusch5@web.de; laufenbe@staff.uni-marburg.de; joerg.weiershaeuser@t-online.de; wuest-
wilfried@freenet.de; Scheer.marburg@gmail.com

Betreff: Nachste Ortsbeiratssitzung, Stellungnahmen und Protokolle

Sehr geehrter Herr Muth, sehr geehrter Ortsbeirat Marbach,

der OBR Ockershausen hat in seiner Sitzung zum 18.9.18 auf der Tagesordnung als TOP 5 aufgefihrt:
Mogliche Bebauung ,,Hasenkopf” - Positionierung des OBR, Vorbereitung von Beschliissen hierzu.

Ich gehe davon aus, dass der OBR Marbach einen analogen TOP auf seiner Tagesordnung am 4.
Dienstag im Monat, also am 25.9.18, beziiglich einer moglichen Bebauung am Oberen i
Rotenberg/HGhenweg stehen haben wird, weil die Stadtverordnetenversammlung ja It. OB Spies im
Nov. dariiber beschlieBen soll, wo zuerst zu bauen wdre. Bevorzugt am Engelsberg-Bereich
Rotenberg/HGhenweg oder am Hasenkopf?

Eine klare Positionierung unseres Marbacher Ortsbeirates wird demzufolge von verschiedenen Seiten
erwartet.

Insbesondere eine Positionierung dazu, ob und wie der Ortsbeirat friihere Marbacher Ansichten zur
"Siedlungserweiterung" mit "ca. 12 Einfamilienhdusern" weiterverfolgt oder ob er eine Marbacher
"Siedlungserweiterung" mit rd. 200 Wohnungen, davon 60 im Sozialen Wohnungsbau, im westlichen
oberen Teil von Marbach haben méchte.

Wobei "Siedlungserweiterung" mit der sog. "Standortanalyse" in der letztgenannten GréRenordnung
bisher ohne erkennbare konkrete Vorentwiirfe zur Sozialraumgestaltung und zur technischen
Infrastruktur auf der umzuwandelnden landwirtschaftlichen Flache (bis auf evtl. einen
Lebensmittelmarkt auf dem Areal der Gartnerei Philips) beschrieben ist. Neben Angaben zu vielen
siedlungsrelevanten Faktoren, insbesondere Verkehr und Klima, fehlen auch Angaben zu konkreten
maximalen Bauhéhen iiber dem Marbacher Héhenriicken.

Gleichwohl soll solche unklare "Siedlungserweiterung" die vorwiegende Entscheidungsgrundlage fiir
die Stadtverordnetenversammlung zum Start der zu beschlieRenden Bauleitplanung abgeben.

Oder lehnt auch der Ortsbeirat einen Bauleitplanungsbeschluss zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt
ab, wie das viele Marbacher Einwohner und Marburger Blirger sogar grundsatzlich wiinschen?

Damit Marbacher Bewohner die Entscheidungsgrundiagen des Ortsbeirates nachvollziehen kdnnen,
bitte ich um Mitteilung, wann und wo die fortlaufenden Protokolle zu den 6ffentlichen
Ortsbeiratssitzungen dieses und des letzten Jahres einzusehen sind.

Dabei insbesondere das Protokoll tiber die 6ffentliche Ortsbeiratssitzung vom Mittwoch dem 29.
August Gber die "Ergebnisse des Stadtteilspaziergangs vom 18.08.2018". Hierin sind die
dokumentierten Diskussionsbeitrdge von Ortsbeiratsmitgliedern sowie Biirgerinnen und Biirgern aus
Marbach am 29.8.18. fiir die weitere Meinungsbildung und die Bewertung der Ortspolitik von
besonderem Interesse.

Bitte geben Sie mir noch einen Hinweis, wann lhre Tagesordnung fiir die nachste Sitzung (25.9.18 ?)
in den Sitzungskalender der Stadt eingestellt sein wird.

Mit Dank im voraus
und freundlichen GriiRen
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Abbildung 3:Blick auf das Vorhabenareal von Siiden (2)

Ferner sollen im unmittelbaren Umfeld des Vorhabenstandortes Wohngebiete mit
bis zu 95 Wohneinheiten entstehen, was weiteres Nachfragepotenzial fur den kiinf-
tigen Verbrauchermarkt induziert.

\

rrs—————

Abbildung 4: Geplante Wohnbebauungim Umfeld des Vorhabenstandorts

Das Standortumfeld weist eine heterogen gepragte Nutzungsstruktur auf:

B Im Norden befinden sich vor allem landwirtschaftlich genutzte Flachen, wobei der
Nordosten vomdichter besiedelten Stadtteil Marbach mit aufgelockerter Wohnbe-
bauung eingenommen wird. Es dominiert dort klar die Wohnfunktion.
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B Im Osten liegen kleinere Auslaufer Marbachs, ehe der Dammelsberg eine natur-
rdumliche Barriere darstellt. Dahinter beginnt mit dem Stadtteil Oberstadt der
Kernbereich des Oberzentrums Marburg, in welchem sich der handelsrelevante
zentrale Versorgungsbereich und ebenfalls Wohnbebauung befinden.

B |m Siiden grenzt eine Kompostanlage an, hinter welcher vorerst Ackerflachen lie-
gen. Dahinter befinden sich weitere Wohngebiete des Stadtteils Ockershausen.

B Im Westen erstrecken sich ebenfalls vorerst Ackerflachen, ehe die strukturell lo-
cker bebauten Wohngebiete des kleineren Stadtteils Wehrshausen auftreten.

Nennenswerte Einzelhandels- oder Komplementarnutzungen sind im unmittelbaren
Standortumfeld nicht auszumachen.

Nach dem kommunalen Einzelhandelskonzept (Masterplan Einzelhandelsentwick-
lung) der Universitatsstadt Marburg aus dem Jahr 2009 ist der Vorhabenstandort we-
der Teil des abgegrenzten zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt, noch eines
ausgewiesenen Nebenzentrums. Der nachstgelegene zentrale Versorgungsbereich
befindet sich mit der Innenstadt Marburg in rd. 2,5 km 6stlicher Entfernung. Folglich
stellt der Vorhabenstandort einen Standort in Streulage dar. fa I SC h |

Abbildung 5: Blick vom Vorhabenstandort in Richtung Norden
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Einzugsgebiet und Nachfragepoten-
zial

Methodische Vorbemerkungen

Zur Ermittlung des vorhabenspezifischen Einzugsgebiets wurden die Einzugsbereiche
vergleichbarer Bestandsobjekte ausgewertet und im Analogieschlussverfahren auf das
Vorhaben in Marburg Gbertragen.

Dabei ist neben der Erreichbarkeit des Standorts und dem Agglomerationsumfeld,
vor allem die Wettbewerbssituation im Raum fiir die konkrete Ausdehnung des
Einzugsgebiets ausschlaggebend. Die Wettbewerbsstrukturim Raum kann sowohl li-
mitierend als auch begtinstigend auf die Ausdehnung des Einzugsgebiets wirken. Dar-
uber hinaus ist das eigene Filialnetz von tegut zu bertcksichtigen.

Wettbewerbim Raum

Im Wettbewerb steht das Vorhaben vor allem mit den betriebstypahnlichen Verbrau-
chermarkten sowie weiteren Lebensmittel-Supermarkten als auch discountorientier-
ten Anbietern, die in einer &hnlichen GréBenordnung hinsichtlich der Verkaufsflache
(oder gréBer) agieren.

Nachfolgende Karte zeigt die tiberdrtlichen Angebotsstrukturen des Lebensmittelein-
zelhandels ab einer Verkaufsflache von rd. 400 gm und dartber hinaus. Diese iben ei-
nen wesentlichen Einfluss auf die Ausdehnung des Einzugsgebiets aus. Somit stellt die
Karte die Wettbewerbssituation beziiglich des strukturpragenden Lebensmitteleinzel-
handels dar. Dieser ist zu entnehmen, dass innerhalb der Stadt Marburg insbeson-
dere 0Ostlich des Vorhabenstandorts ein dicht ausgebautes Netz an unterschiedlichen
Betriebstypen bezlglich des nahversorgungsrelevanten bzw. periodischen Bedarfs

ReWe Wilhelmsplatz pesteht. Der nachstgelegene strukturpragende Lebensmittelbetrieb befindet sich mit

Edeka Ockershausen
schon in 1,5 km,

einem Rewe-Verbrauchermarkt in rd. 2 km dstlicher Entfernung zum Vorhabenstand-

Ortskern Marbach ingrt ynd somit innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt von Marburg. In

1,1 km

unmittelbarer Nahe befinden sich die beiden Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl so-
wie ein tegut-Verbrauchermarkt. Im dstlichen Bereich des zentralen Versorgungsbe-
reichs befinden sich innerhalb des Erlenring Centers noch ein Rewe-Verbrauchermarkt
sowie ein Aldi-Lebensmitteldiscounter. Folgt man dem Steinwegin Richtung Norden ist
ein weiterer tegut-Verbrauchermarkt am Ketzerbach angesiedelt. Die Wettbewerbssi-
tuation innerhalb des ZVB ist als intensiv zu bewerten. Allerdings befinden sich die
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Betriebe des strukturpragenden Einzelhandels im ZVB Innenstadt allesamt in mindes-
tens 2 km Entfernung zum Vorhabenstandort. Dartiber hinaus konzentriert sich der
GroBteil der Nahversorgung in Form einer Nord-Std-Achse entlang der BundesstralBe
B 3 bzw. den Hauptverkehrsachsen der Stadt. Die 6stlich und westlich dieser Haupt-
achse liegenden Wohngebiete und Stadtteile verzeichnen hingegen keinen struktur-
pragenden Lebensmittelanbieter, was die Relevanz des Ansiedlungsvorhabens zur
Sicherung der Nah- und Grundversorgung der westlichen Stadtteile unterstreicht.
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Abbildung 11:Vorhabenrelevante Wettbewerbsstrukturim Raum

AuBerhalb der Stadt Marburg weisen die Gemeinden Lahntal im Norden (rd. 8,5 km)
und Weimar im Stden (rd. 7 km) mit jeweils einem Verbrauchermarkt und einem Le-
bensmitteldiscounter keinen dichten, jedoch einen ausreichenden Handelsbesatz im
periodischen Bedarf auf. Unmittelbar westlich des Stadtgebiets von Marburg findet
sich aufgrund der geringen Siedlungsdichte kein strukturpragender Nahversorger,
wahrend die im Sudwesten gelegene Stadt Gladenbach (rd. 16 km) mit zwei
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Verbrauchermarkten sowie zwei Lebensmitteldiscountern ein ausgebautes Warensor-
timent im nahversorgungsrelevanten Bedarf bietet.

Die nachstgelegenen tegut-Markte befinden sich innerhalb des Stadtgebiet Marburgs
im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt als auch auBerhalb dessenin rd. 3 km 6st-
licher, 3,5 km norddstlicher, 4,5 km stdlicher und 7 km nérdlicher Entfernung zum Vor-
habenstandort.

Insgesamt ist somit von einer intensiven vorhabenrelevanten Wettbewerbssitua-
tionim Raum auszugehen, die sich limitierend auf die Ausdehnung des Einzugsge-
biets auswirkt. Allerdings ist im westlichen Stadtgebiet aufgrund der geringen
Siedlungsdichte heute noch kein strukturpragendes Angebot beziiglich des nah-
versorgungsrelevanten Bedarfs vorhanden. Dies unterstreicht die Relevanz zur
fuBlaufigen bzw. verbrauchernahen Versorgung der umliegenden Wohngebiete
und Stadtteile.

Herleitung des Einzugsgebiets

Aufgrund der Angebotsdichte in der dstlich gelegenen Innenstadt erstreckt sich das
Einzugsgebiet des Vorhabens im Wesentlichen auf die westlichen Wohngebiete Mar-
burgs. Hierunter fallen unter anderem die Stadtteile Marbach, Wehrshausen, Dag-
obertshausen, Dilschhausen und Elnhausen Neuhdfe. Nachfolgende Karte
veranschaulicht die genaue Abgrenzung des prospektiven Einzugsgebiets des Ansied-
lungsvorhabens.
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Analyse der Angebotsstrukturenim
Untersuchungsraum

Im nachfolgenden Kapitel werden die Angebotsstrukturen im Einzugsgebiet sowie die
stadtebauliche/versorgungsstrukturelle Ausgangslage in dem betroffenen zentralen
Versorgungsbereich auBerhalb des prospektiven Einzugsgebiets analysiert.

Nahversorgungsrelevante Verkaufsflachen-
strukturim Einzugsgebiet

Zur Bestimmung der vorhabenrelevanten Wettbewerbs- und Angebotssituation wurde
im September 2021 durch Dr. Lademann & Partner eine vollsténdige Erhebung des
nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsbestands im prospektiven Einzugsgebiet®
des Vorhabens durchgefuhrt.

Den Ergebnissen dieser Erhebung zufolge wird im prospektiven Einzugsgebiet des Vor-
habens eine vorhabenrelevante Verkaufsflache von

rd. 315 gm (ohne aperiodische Randsortimente)

vorgehalten. Diese befinden sich vollstandig in Streulage.

Verkaufsflachenstruktur des nahversorgungsrelevanten
Einzelhandels im Einzugsgebiet

Periodischer Bedarf Anzahl derBetriebe Verkaufsfldcheingm
Streulage 6 315
Einzugsgebiet 6 315

Quelle: Dr. Lademann & Partner. Werte gerundet.

Tabelle 5:Nahversorgungsrelevante Verkaufsflachenstruktur innerhalb des prospektiven Einzugsgebiets

Die Verkaufsflachendichte innerhalb des Einzugsgebiets betragt rd. 38 qm/1.000
Einwohner und liegt damit sehr deutlich unter dem bundesdeutschen Durchschnitt (rd.
520 gm je 1.000 Einwohner). Dies deutet auf einen quantitativ niedrigen Besatz an
Verkaufsflache und eine entspannte Wettbewerbssituation hin. Dies unterstreicht die
Relevanz der angestrebten tegut-Ansiedlung zur Sicherung der Nahversorgung im
prospektiven Einzugsgebiet.

5 Die Abgrenzung (Kartierung) des Einzugsgebiets wurde dabei wie in Kapitel 4 erldutert vorgenommen und umfasst im Wesentlichen
die westlichen Wohngebiete und Stadtteile Marburgs.
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Folgende Darstellung gibt einen Uberblick (iber die rdumliche Lage der strukturpragen-
den Nahversorgungsbetriebe ab rd. 400 gm Verkaufsflache (ohne Getrdnkemarkte
und Drogeriefachmarkte) im Untersuchungsgebiet:
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Abbildung 13:Vorhabenrelevante Wettbewerbssituation

Wie der Karte zu entnehmen ist, befinden sich keine strukturpragenden Lebensmit-
telbetriebe mit einer Verkaufsflachevoniiber 400 gminnerhalb des prospektiven
Einzugsgebiets des Vorhabens.

Beziiglich des nahversorgungsrelevanten Bedarfsbereichs finden sich ein Le-
bensmittelgeschéft (frischmarkt Piskin mit weniger als 200 gm Verkaufsflache)
sowie vereinzelt Backereien, Apotheken als auch ein Tankstellenshop innerhalb
desEinzugsgebiets.
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* markt

I i s o TR
Abbildung 14: frischmarkt Piskin, Elnhausen, Am Denkmal 4

Alle weiteren strukturpragenden Lebensmittelbetriebe und potenziellen Wettbewer-
ber des Vorhabens befinden sich auBerhalb des prospektiven Einzugsgebiets. Diese
liegen entweder innerhalb des ZVB Innenstadt von Marburg oder als Solitarstandorte
in integrierter Lage im Siedlungsgeflige mit rdumlicher Nahe zum Vorhabenstandort
bzw. zum prospektiven Einzugsgebiet. Somit verzeichnet die Versorgungsstruktur im
Einzugsgebiet unter Berticksichtigung der strukturprdgenden Lebensmittelbetriebe
einen quantitativ niedrigen Besatz an Verkaufsflachen des nahversorgungsrelevanten
bzw. periodischen Bedarfs.

Nahversorgungsrelevante Umsatzstrukturim
Einzugsgebiet
Die Umsétze flr den prufungsrelevanten Einzelhandel im Einzugsgebiet wurden auf

der Grundlage allgemeiner Branchenkennziffern, der ermittelten Verkaufsflachen so-
wie der spezifischen Wettbewerbssituation standortgewichtet ermittelt.

Der Brutto-Umsatz bei den nahversorgungsrelevanten Sortimenten innerhalb des
Einzugsgebiets belduft sich auf insgesamt

rd. 2,3 Mio. € (ohne aperiodische Randsortimente).
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Umsatzstruktur des nahversorgungsrelevanten
Einzelhandels im Einzugsgebiet

PeriodischerBedarf Verkaufsfldcheingm UmsatzinMio. €
Streulage 315 2,3
Einzugsgebiet 315 2,3

Quelle: Dr. Lademann & Partner. Werte gerundet.

Tabelle 6: Nahversorgungsrelevante Umsatzstruktur innerhalb des prospektiven Einzugsgebiets

Die durchschnittliche Flachenproduktivitat flr diese Sortimentsgruppe betragt ins-
gesamt rd. 7.400 € je gm Verkaufsflache. Dieser Wert ergibt sich aus dem hohen Anteil
kleinflachiger Betriebe in Form von Backereien und Apotheken innerhalb des Einzugs-
gebiets. Erfahrungsgemal verzeichnen diese eine deutliche hdhere Flachenprodukti-
vitatim Vergleich zu Betrieben mit einer groBeren Verkaufsflachenzahl.

Daraus resultiert eine nahversorgungsrelevante Einzelhandelszentralitat von rd. 9
% fur das Einzugsgebiet, die auf deutliche Kaufkraftabfllisse hindeutet. Dies hangt er-
neut mit dem quantitativ niedrigen Verkaufsflachenbesatz bezlglich des nahversor-
gungsrelevanten Bedarfs im Einzugsgebiet zusammen. Die Kaufkraftabfllsse stellen
eine logische Konsequenz des fehlenden Angebots hinsichtlich strukturpragender Le-
bensmittelbetriebe im Einzugsgebiet dar. Folglich sind die Einwohner der betroffenen
Stadtteile dazu gezwungen, auBerhalb dessen ihre Einkéufe im periodischen Bedarfs-
bereich zu erledigen. Dies unterstreicht die Relevanz der Ansiedlung des teguts am
Oberer Rotenberg 70 in Marburg zur Sicherung der Grundversorgung der umliegenden
Wohngebiete und Stadtteile.

Auf einer nahversorgungsrelevanten Verkaufsflache von insgesamt rd.
315 gminnerhalb des prospektiven Einzugsgebiets werden rd. 2,3 Mio.
€ Umsatz generiert. Der quantitativ niedrige Verkaufsflachenbesatz
bezlglich des nahversorgungsrelevanten Bedarfsbereichs sowie die
daraus resultierenden niedrige Zentralitatskennziffer unterstreichen
die Relevanz des Vorhabens zur Sicherung der Grundversorgung der
umliegenden Wohngebiete und Stadtteile.
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Zur stadtebaulichen und siedlungsstrukturellen
Integration des Vorhabenstandorts

GemanB den landes- und regionalplanerischen Vorgaben in Hessen sind groBflachige
Einzelhandelsvorhaben grundsatzlich nur im engen raumlich-funktionalen Zusam-
menhang zu bestehenden Siedlungsgebieten (stadtebauliches und siedlungsstruk-
turelles Integrationsgebot) zulassig.

Der Vorhabenstandort befindet sich westlich des Kernstadtgebiets von Marburg
am Oberer Rotenberg 70 und schmiegt sich an die Wohnbebauung des Stadtteils Mar-
bach am westlichen Siedlungsrand an. Die fuBlaufige Erreichbarkeit des Standorts aus
dem westlichen Kernstadtgebiet ist somit gegeben. Zudem sollen im Zuge der Vorha-
benumsetzung zusatzlich bis zu 95 Wohneinheiten um das Vorhabenareal entstehen,
wodurch eine weitere Einbettung in die Siedlungsstrukturen erfolgen wirde.

Die Anbindung an den OPNV erfolgt perspektivisch (iber eine eigene Bushaltestelle am
Standort, die von zwei Linien angefahren wird. Dartber hinaus sind die fuBlaufige An-
bindung sowie die Erreichung mit dem Fahrrad aus den Wohngebieten des norddstlich
angrenzenden Stadtteils Marbach gegeben. Auch einzelne Bereiche der Wohngebiete
im westlich liegenden Stadtteil Wehrshausen liegen noch in einer fuBBlaufigen Erreich-
barkeit von 1.000 Metern rdumlicher Nahe zum Oberer Rotenberg 70. Demnach ist die
Anbindung des Vorhabenstandortes im modal-split als gut einzustufen.

Der Standort ist daher im Zuge der Gesamtrealisierung als stiddtebaulich inte-
griert zu bezeichnen.

Nach den Zielen der Landes- und Regionalplanung sind Sondergebiete fur groBflachi-
gen Einzelhandel auf die im Regionalplan ausgewiesenen Vorranggebiete Siedlung Be-
stand und Planung (RPM 20210, 5.4-6) zu lenken, die in der kartographischen
Darstellung des Regionalplans Mittelhessens flachenscharf dargestellt sind. Der Regi-
onalplan Mittelhessen 2010 weist flr die Flache des Vorhabenstandorts ein Vorrang-
gebiet fir Siedlung Planung aus. Folglich erfiillt das Vorhabenareal die
landesplanerischen (LEP 2020, Z 6-3) als auch der regionalplanerischen Vorgaben
(RPM 2010, 5.4-6) und entspricht somit dem siedlungsstrukturellen Integrations-

gebot.

Daruber hinaus ist der zentrale Versorgungsbereich Innenstadt mit rd. 2,5 km zu weit
vom Vorhabenstandort entfernt, als dass die fuBlaufige Nahversorgung der westlichen
Stadtteile und Wohngebiete Marburgs alleinig durch den ZVB getragen werden konnte.
Dies unterstreicht die wichtige Funktion des Vorhabens beziiglich der verbraucherna-
hen Versorgung mit Waren des nahversorgungsrelevanten Sortiments der umliegen-
den Stadtteile und Wohngebiete.
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Fazit

In der Stadt Marburg, Ortsteil Marbach ist am Standort Oberer Rotenberg 70 (ehe-
malige Gartnerei) der Neubau eines tegut-Verbrauchermarkts mit rd. 1.500 gm
Verkaufsflache geplant. Zudem sollen am Vorhabenstandort neben Wohnbebauung
(kurzfristig zw. 69 bis 95 WE) zwei Dienstleistungsflachen realisiert werden. Es ist be-
absichtigt, den Vollsortimenter, welcher die Grundversorgung der Marburger Stadtteile
Marbach, Wehrshausen, Dagobertshausen, Dilschhausen und ElInhausen Neuhdfe si-
chern soll, iber einen Bebauungsplan mit Ausweisung als Sondergebiet fiir den
groBflachigen Einzelhandel zu realisieren.

Die Aufgabenstellung der Untersuchung bestand somit insbesondere in der Ermittlung
und Bewertung der stadtebaulichen und raumordnerischen Auswirkungen des Vorha-
bens auf den Einzelhandel im Untersuchungsraum im Hinblick auf zentrale Versor-
gungsbereiche und die Nahversorgung. PrifungsmafBstab war damit § 11 Abs. 3
BauNVOi.V.m.§1Abs. 6 Nr. 4,8aund 11 BauGB sowie § 1 Abs. 4 BauGB und § 2 Abs.
2 BauGB. Dariiber hinaus waren die landes- und regionalplanerischen Bestim-
mungen in Mittelhessen (LEP 2020, RPM 2010, DS 77a: Priifschemata) und den
Masterplan Einzelhandelsentwicklung fiir die Universitatsstadt Marburg (2009)
zu beriicksichtigen.

Zusammenfassend lasst sich in der Bewertung des Vorhabens Folgendes festhalten:

Die endogenen sozio6konomischen Rahmenbedingungen im Untersuchungsraum
induzieren insbesondere aufgrund der positiven Bevolkerungsentwicklung zusatzliche
Impulse fir die zukiinftige Einzelhandelsentwicklung in Marburg. Trotz des stetigen
Einwohnerwachstums féllt das Kaufkraftniveau gegeniiber dem Landkreis sowie dem
Bundesland unterdurchschnittlich aus. Dies wurde bei der Wirkungsprognose des Vor-
habens berticksichtigt.

Auf einer nahversorgungsrelevanten Verkaufsflache von insgesamt rd. 315 gm in-
nerhalb des prospektiven Einzugsgebiets werden rd. 2,3 Mio. € Umsatz generiert. Der
quantitativ niedrige Verkaufsflachenbesatz bezlglich des nahversorgungsrelevanten
Bedarfsbereichs sowie die daraus resultierenden niedrige Zentralitatskennziffer un-
terstreichen die Relevanz des Vorhabens zur Sicherung der Grundversorgung der um-
liegenden Wohngebiete und Stadtteile.

Aufgrund der prognostizierten Bevdlkerungsentwicklung, die ein zukinftiges Wachs-
tum andeutet, kann eine Einwohnerzahl im prospektiven Einzugsgebiet bis zum Jahr
2023 vonrd. 8.500 Personen erwartet werden. Das vorhabenrelevante Nachfragepo-
tenzial im Einzugsgebiet wird sich bis zur Marktwirksamkeit auf etwa 51,4 Mio. € be-
laufen, wovon rd. 27,8 Mio. € auf den nahversorgungsrelevanten bzw. periodischen
Bedarf entfallen.
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Far das Vorhaben ist von einem prospektiven Marktanteil innerhalb seines Einzugs-
gebiets von insgesamt rd. 11 % auszugehen. Nach den Modellrechnungen ergibt sich
daraus, unter zusatzlicher Bertcksichtigung von Streuumsatzen, ein Umsatzpotenzial
von insgesamt rd. 6,3 Mio. €, davon rd. 6,0 Mio. € im nahversorgungsrelevanten bzw.
periodischen Bedarf.

Die Umsatzumverteilungswirkungen durch die Ansiedlung des tegut-Verbraucher-
markts am Oberer Rotenberg 70 in Marburg erreichen innerhalb des Einzugsgebiets
nach den Prognosen von Dr. Lademann & Partner im Segment des periodischen Be-
darfsbereichs Werte von im Schnitt etwa 9,2 %..

Da sich der Umsatz des Vorhabens maBgeblich aus der Riickholung von bisherigen
Kaufkraftabfliissen speist, wurden die Standorte direkt auBerhalb des Einzugsge-
biets gesondert betrachtet. Hier sind die hchsten Umsatzumverteilungsquoten mit rd.
8 bis 9 % im nahversorgungsrelevanten Bedarfsbereich in der Innenstadt von Marburg
(hier nur strukturpragende Betriebe) zu erwarten. Faktisch werden die Wirkungen au-
Berhalb des Einzugsgebiets gleichwohl geringer ausfallen, da noch mehr Standorte be-
troffen sein werden und sich die Vorhabenwirkungen auf ,mehr Schultern” verteilen
werden.

.Mehrals unwesentliche Auswirkungen‘im Sinne einer Funktionsstérungder Nah-
versorgung sowie des zentralen Versorgungsbereichs kénnen nach griindlicher
Priifung und Gegeniiberstellung der einflieBenden Faktoren und Begebenheiten
ausgeschlossen werden. Eine vorhabeninduzierte Aufgabe ansonsten marktfahiger
Betriebe kann ebenfalls ausgeschlossen werden. Dem Beeintrachtigungsverbot wird
das Vorhaben damit gerecht.

Darliber hinaus wird das Vorhaben dem Kongruenz- und dem Konzentrationsgebot
gerecht. Das stddtebauliche und siedlungsstrukturelle Integrationsgebot wird
ebenfalls erfullt. Folglich ist der klinftige tegut-Verbrauchermarkt prospektiv funktio-
nal richtig verortet.

Das Vorhaben ist mit der projektierten Gesamtverkaufsflache von rd. 1.500 gm
unter Beriicksichtigung des § 11 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 4, 8aund 11
BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB und 8 1 Abs. 4 BauGB sowie vor dem Hintergrund der lan-
des- undregionalplanerischen Bestimmungen als auch den Grundsatzen des Ein-
zelhandelskonzepts der Stadt Marburg aus dem Jahr 2009 vertraglich und

zuldssig.
Hamburg, 23.11.2021

Sandra Emmerling Ulrike Rehr

Dr. Lademann & Partner GmbH
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WERNER Projektentwicklung GmbH
Herrn Klaus Diegelmann
Geschaftsfihrer

Dalbergstrasse 7

36037 Fulda

Hamburg, 7. Juni 2024
Stellungnahme Bauleitplanung Oberer Rotenberg 70 in Marburg

Sehr geehrter Herr Diegelmann,

Sie haben uns um eine Antwort zu einer Stellungnahme gebeten, die im Rahmen
der Bauleitplanung fur Ihr Vorhaben am Standort Oberer Rotenberg in Marburg
eingegangen ist:

~Nahversorgung tiber groBflachige Lebensmittel-Vollsortimenter an gemeinsa-
mem Standort fir mehrere Dorfer/Siedlungen ist tberhaupt nicht mehr
zeitgemdl3 und auch nicht angepasst an Bedlirfnisse der Bevilkerung. Hochgra-
dig sinnvoll und im Kommen sind hingegen kleine wohnungsnahe Einheiten des
Typus Teegut-Theo in jedem Dorf bzw. in jeder Siedlung mit Erreichbarkeit mit
max. 800 m Wegstrecke bzw. max. 50 m Hohenunterschied.

Hierzu bieten sich stddtische Flachen weiter innerhalb Marbachs, innerhalb
Wehrshausens ggf. in Héhenlagen Ockershausens usw. an.”

Das Konzept tegut-teo ist sicherlich eine sinnvolle Erganzung der Nahversorgung
in sehr landlichen Gebieten. Gleichwohl verfiigt ein teo-Markt nach Firmenanga-
ben nur dber rd. 950 Artikel. Zum Vergleich: ein durchschnittlicher
Verbrauchermarkt hélt ein Angebot von rd. 15.000 Artikeln® vor. Das teo-Angebot
deckt somit nur den absoluten Grundbedarf und kann groBflachige Einzelhan-
delsbetriebe ganz klar nicht ersetzen. Um einen groB3flachigen Betrieb tragfahig
betreiben zu kdénnen ist allerdings ein gewisses Kundenpotenzial erforderlich,
das in der Regel nicht in jedem Dorf/ jeder Siedlung vorhanden ist.

1 Quelle: EHI Retail Institute.
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Die angestrebte Verkaufsflaichendimensionierung erscheint vor dem Hinter-
grund des stetigen  Strukturwandels im  Lebensmitteleinzelhandel
nachvollziehbar und branchentblich. Um den gestiegenen Anforderungen der
Kunden gerecht zu werden und die internen Betriebsabldufe zu optimieren. Dies
isti.d.R. mit groBeren Verkaufsflachen verbunden, da sich die 6konomische Trag-
fahigkeit einzelner Anbieter langfristig nur sicherstellen lasst, wenn diese
zeitgemal dimensioniert sind.

Der Anpassungsdruck fir die Verkaufsflache hat verschiedene Ursachen:

® Die Erwartungshaltung der Konsumenten an den Einkaufskomfort ist in den
letzten Jahren erheblich angestiegen. Dies beinhaltet vor allem erhéhte An-
spriiche an die Architektur, das Ladendesign und die Warenpréasentation und
auBert sich in der Notwendigkeit die Regalhdhen zu reduzieren, um die Uber-
sichtlichkeit zu erhéhen und die Gange zu verbreitern, um ein moglichst
barrierefreies und komfortables Einkaufen zu gewahrleisten. Dadurch steigt
der Flachenbedarf.

B Die Konsumenten kennzeichnen sich durch ein wachsendes Bewusstsein fur
die Themen Regionalitat, Bio, Fair Trade, vegane Produkte etc. Die damit ein-
hergehende Ausdifferenzierung der Produktvielfalt induziert einen
zusatzlichen Flachenbedarf, um entsprechende Produkte anbieten zu kon-
nen. Hinzu kommt insbesondere bei Vollsortimentern, aber zunehmend auch
bei den Discountern die Erwartungshaltung der Verbraucher an ein méglichst
umfangreiches Frischeangebot (Obst/Gemise, Wurst/Fleisch, Kase, Fisch),
was ebenfalls zusatzliche Flachenanspriiche induziert.

B Aber auch im konventionellen Bereich sind erhebliche Produktdifferenzie-
rungen und -innovationen zu beobachten. Getragen durch die Werbung,
erwarten die Konsumenten daher insbesondere von einem Vollsortimenter
ein sowohl breites als auch tiefes Sortiment, was sich nur auf gréBeren Ver-
kaufsflachen darstellen lasst.

B Um die Betriebsablaufe zu optimieren, wird darauf hingewirkt, moglichst viel
Ware auf die Verkaufsflache zu bekommen und den Umfang an Lagerware
moglichst gering zu halten. Dadurch ist der Bedarf nach Verkaufsflache ge-
genulber Lagerflachen Uberproportional angestiegen.

m Aufgrund des Sortimentsausbaus der Lebensmitteldiscounter sind die Su-
per- und Verbrauchermarkte einem immer starkeren Konkurrenz- und
Anpassungsdruck ausgesetzt. Um sich als Vollsortimenter entsprechend po-
sitionieren zu kénnen und sich gegeniber dem Angebot von
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Lebensmitteldiscountern entscheidend abzuheben, ist der Flachenbedarf
der modernen Verbrauchermarkte zuletzt deutlich angestiegen.

~Die Studie zum Marktpotential/Bedarfsanalyse aus den Planungsunterlagen
(Teil 9 - Vertraglichkeitsgutachten) hat den grolBen EDEKA-Markt Pinschmidt in
Ockershausen ganzlich tbersehen. Er fehlt sowohl in Abbildung 11 als auch im
Text. Entsprechend ist auch die Aussage auf Seite 7, Der ndchstgelegene zentrale
Versorgungsbereich befindet sich mit der Innenstadt Marburg in rd. 2,5 km dstli-
cher Entfernung” falsch. Pinschmidlt ist vom Philjpps-Gelénde gerade einmal 1,5
km Luftlinie oder 2,1 km StralBe mit gerade einmal zwei meistens griinen Ampeln
entfernt. Bis zum Getrankemarkt ist es noch 200 m, bis zu Bdcker und Apotheke
in Ockershausen 350 m kdrzer. All dies wird von Google-Maps zuverldssig ange-
zejgt.”

Der Edeka-Markt hat tatsachlich in der Darstellung innerhalb des Gutachtens ge-
fehlt. Er war im Datensatz von Trade Dimensions, den wir fir die Uber den
Untersuchungsraum hinausgehenden Betriebe verwenden, nicht enthalten. Dies
hat allerdings keine Auswirkungen auf das Ergebnis, da sich daraus keine andere
Abgrenzung des Einzugsgebiets ergeben wiirde und er sich auch nicht innerhalb
des Einzugsgebiets des Vorhabens am Standort Oberer Rotenberg befindet. In-
nerhalb des Einzugsgebiets wurde eine umfassende Vor-Ort-Erhebung
durchgeflihrt.

Auch ist die Aussage weiterhin nicht falsch, dass der nachste gelegene zentrale
Versorgungsbereich die Innenstadt ist, da der Standort rund um Edeka Pin-
schmidt im Masterplan zur Einzelhandelsentwicklung in der Universitatsstadt
Marburg nicht als zentraler Versorgungsbereich ausgewiesen ist.

~Des Weiteren wird die Hohenlage auBer Acht gelassen. Die gesamte untere Mar-
bach wird nicht 100 Hohenmeter den Berg hochfahren, sondern bei Teegut in der
Ketzerbach, Penny im Affdller oder Edeka in der Alten Kassler StralBe einkaufen.
Dagobertshausen féhrt komplett ampelfrei zu Aldi und Rewe in Sterzhausen. “

Zur Ermittlung des vorhabenspezifischen Einzugsgebiets wurden die Einzugsbe-
reiche vergleichbarer Bestandsobjekte ausgewertet und im
Analogieschlussverfahren auf das Vorhaben in Marburg tibertragen. Dabei flie-
Ben umfassende Echteinzugsgebietsdaten ein, die uns in knapp 40 Jahren
Beratungstatigkeit von Handelsunternehmen, Betreibern und Investoren ver-
traulich fir unsere Arbeiten zur Verfligung gestellt wurden. Zudem liegen uns aus
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der jungeren Vergangenheit die Befragungsergebnisse mehrerer Tausend Haus-
halte sowohl in stadtischen als auch landlichen Regionen Deutschlands zu ihrem
Einkaufsverhalten vor, sodass die Abgrenzung des Einzugsgebiets auch nachfra-
geseitig empirisch fundiert erfolgte.

Dabei ist neben der Erreichbarkeit des Standorts und dem Agglomerationsum-
feld, vor allem die Wettbewerbssituation im Raum fir die konkrete Ausdehnung
des Einzugsgebiets ausschlaggebend. Dies entspricht den tblichen gutachterli-
chen Abgrenzungskriterien. Zudem ist zu bertcksichtigen, dass die Verbraucher
in der Regel auf mehrere Nahversorgungsbetriebe orientiert sind und nicht nur
einem Markt ,,zugeordnet” werden kénnen, sodass unsere Abgrenzung des Ein-
zugsgebiets nicht in Frage zu stellen ist.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Hinweisen behilflich zu sein. Fiir Riickfragen und An-
regungen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfligung.

Mit freundlichen GruBen
gez. Sandra Emmerling gez. Ulrike Rehr

Dr. Lademann & Partner GmbH
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Anlage 14

Bebauungsplan Nr. 24/9 ,,Wohnquartier Oberer Rotenberg mit Supermarkt” der Stadt Marburg

Falschaussagen, insbesondere zu Bedarf und Vertraglichkeit des Lebensmittelmarktes, in den
offengelegten und am 26.09.2025 beschlossenen Planungsunterlagen download unter
https://www.marburg.sitzung-online.de/public/to020?TOLFDNR=1018485&SILFDNR=1001412

Zusammengestellt von A. Matusch, Stand 17.11.2025
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1. Fehlende Konformitat mit iibergeordneter Planung

Als raumbedeutsames Vorhaben hat fir den geplanten grof3flachigen Einzelhandel eine Raumver-
traglichkeitspriifung nach § 15 ROG zu erfolgen. Diese erfolgte im Rahmen der TOB-Beteiligung durch das
RP. Indes wurden niemals vollstdndige Unterlagen, sondern sogar grob fehlerhafte Unterlagen vorgelegt,
die falsche Tatbestande und Sachverhalte widerspiegelten. So konnte die Raumordnungs-behorde auch
nur zu einem falschen Prifungsergebnis kommen. Unter den vorliegenden Umstanden ist die Priifung als
nicht erfolgt anzusehen und kann ggf. auf Antrag des Projektierers wiederholt werden. Da nach der hier
ermittelten Sachlage Ziele der Raumordnung entgegenstehen, kann die Raumordnungsbehdrde der Stadt
Marburg die weitere Planung des Einzelhandelsvorhabens oder gar das Inkraftsetzen des Bebauungsplans
nach § 12 | ROG unbefristet untersagen.

1.1 Zeichnerische Festsetzungen

Die 19.877 m? Gartnereigelande liegen nur teilweise im Vorranggebiet Siedlung Planung des hier
glltigen und unstrittig einschlagigen Regionalplan 2010. Im damaligen, wie im aktuell vor der zweiten
Offenlage stehendem Aufstellungsverfahren waren diese Flachen hochgradig umstritten, konfliktbehaftet
und ohnehin nicht fiir groRflachigen Einzelhandel vorgesehen. Die Linienstrichstarke im giltigen
Regionalplan entspricht 10 m. Die Grenzen der dort festgelegten Siedlungsflache ergeben sich zudem
aufgrund der Deckungsungleichheit mit konkreten geographischen Merkmalen, namlich der StraRe ,,Am
Rotenberg”, des Wirtschaftsweges am Westrand des Plangebietes und der Bestandsbebauung im Osten zu
denen jeweils die Siedlungsflache einen Abstand von mindestens 35 m, 20 m bzw. 12 m lasst. (Zur Scharfe
/ Unschéarfe von Gebietsgrenzen in Regionalplanen siehe Albrecht/Zschiegner UPR 2016, Heft 5 S. 171-180,
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Abschnitt 1.). Neben ,Vorranggebiet Siedlung Planung” und wie korrekt in der Begriindung zum B-Plan
erwahnt ,Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft” ist im westlichen Bereich des Plangebietes wo Supermarkt und
Parkplatz vorgesehen sind, ,,Regionaler Griinzug” definiert. Von den 19.877 m? Gartnereigeldnde entfallen
mindestens 8500 m? und héchstens 10.200 (bei 1700 m? Unschérfe) auf zugleich Vorbehaltsflache
Landwirtschaft und Regionaler Griinzug. Lt. Planung sollen davon nur 1.728 m? Griinfliche innerhalb des
Gartnereigeldndes verbleiben. Nur 9.460 m? bis 11.160 m? sind Siedlungsfldche. Von den 7692 m?
Sonderbaufliche fir Supermarkt nebst Parkplatz liegen nur 723 m? bis 1377 m? im regionalplanerischen
Siedlungsgebiet.

Erst ein Blick in den Texteil des RPM2010 offenbart, dass mit dem Planzeichen , Regionaler Griinzug“
immer ein ,Vorranggebiet Regionaler Griinzug"” gemeint ist. Es gelten die Ziele 6.1.2-1 bis -3. Darin ist klar
geregelt: , Die Errichtung baulicher Anlagen, die einen nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von
Menschen erméglicht, ist unzuldssig.” Fir Ausnahmen nach 6.1.2-2 miissen das ,,Uberwiegen anderer
Griinde des Wohls der Allgemeinheit” und die Unberiihrtheit der ,,Grundziige der Planung“ dargelegt
werden, sowie der Ausgleich der betroffenen Funktionen mit der Oberen Landesplanungsbehorde
abgestimmt werden. Samtliche drei Punkte treffen nicht zu. Insbesondere wurde nur der Ausgleich fir
Eingriffe in Vegetation, Landschaftsbild und Boden in den offen- und dem RP vorgelegten Unterlagen
dargelegt, nicht aber der Ausgleich fir Eingriffe im Bereich des Artenschutzes. Es fehlt jeglicher Ausgleich
fur den Verlust an landwirtschaftlicher Flache und Naherholungsfunktion. Letzterer tat die friihere
Unzuganglichkeit des Gebietes infolge Umzaunung (wie auf S. 26 des Umweltberichtes unterstellt) keinen
Abbruch. Die Erholungsfunktion des Gartnereigelandes mit dichtem Baum- und Strauchbewuchs lag in der
Méglichkeit des Entlanggehens, Betrachtens, der vom Gebiet ausgehenden Ruhe und Asthetik im
Nahbereich, des Sichtschutzes gegeniiber der benachbarten Bebauung und der StraRe, der Funktion als
Staubfinger, der Okosystemdienstleistung als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen, welche ausgehend von
diesem Rickzugsraum auch den begehbaren Raum bevélkern. Die
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Abb. 8 Das geplante Sondergebiet ,,GroRflichiger Einzelhandel” liegt zu 82% bis 91% im ,,Vorranggebiet regionaler Griinzug“.

Planungen der Eingriffe in den Boden und in den Niederschlagswasserhaushalt wurden vom RP als
unvollstindig geriigt. Die Bodenbilanz wird einen Uberschuss von 8.000 m* Aushub aufweisen. Von
insgesamt 8.414 m? zugelassener Gebaudegrundfliche sollen in den Gebieten WA und MI zumindest
4.228 m? unterkellert werden. Der Boden (iber dem Untergrund wurde mit 1,9 m Machtigkeit angegeben.
Bei Maximalausnutzung gibt der Bebauungsplan genauso gut einen vollstandigen Bodenabtrag aus allen
nicht Gberbaubaren Flachen her. Fiir den Parkplatz sind Nivellierungsarbeiten zu erwarten. Der Verbleib
des moglicherweise mit langst verbotenen Pestiziden kontaminierten Bodens ist nicht geklart, ebenso soll
mit allfalligen Alt6lriickstdnden und Reifenabrieb vom GroRparkplatz kontaminiertes Niederschlagswasser



nach derzeitigem Plan lber ein Versickerungsbecken von ca. 500 m? Fliche ins Grundwasser verklappt
werden, s.u. Insofern besteht kein Raum fiir eine Ausnahme. Als Ausgleich fiir den Verlust der
Freiraumfunktionen wird insbesondere die Zurlicknahme eines Vorranggebietes Siedlung Planung und
Ausweisung als Vorranggebiet Regionaler Griinzug an anderer Stelle empfohlen, was hier nicht der Fall ist.

1.2 Textliche Festsetzungen Regionalplan und Landesentwicklungsplan

Nun wurden in der Begriindung lediglich die zeichnerischen Festlegungen des Regionalplans und die
generelle Zulassigkeit von Einzelhandel in Vorranggebieten Siedlung abgepriift. Komplett auBen vor
blieben und nur als ,Dariiber hinaus...zu beriicksichtigen gefiihrt wurden aber die textlichen
Festsetzungen zum zentralortlichen System und speziell nur zu grof3flachigem Einzelhandel, der Abschnitte
5 und 6 des Landesentwicklungsplans LEP2020, des Abschnitt 5.4 des alten und 5.3 des in Aufstellung
befindlichen neuen Regionalplans Mittelhessen. Das Vertraglichkeits-GA zitiert diese zwar richtig, prift das
Vorhaben aber ausschlieBlich auf der Ebene des Mittelbereiches und nicht in der Funktion als
Grundversorger fiir den Nahbereich. Der Standort wird nicht als bestenfalls teilintegrierte AuBenbereichs-
und Randlage angesprochen. Die umgebenden Einrichtungen der Daseinsfilirsorge und Versorgung auf
Ebene der Grundzentren (Unter- und Kleinzentren) werden nicht identifiziert. Die nicht-motorisierte
Erreichbarkeit wird nicht kleinmaRstablich untersucht. Damit wird die fiir die Zentralitats-, Integrations-,
Kongruenzgebote und das Beeintrachtigungsverbot mafRgebliche Kaufkraft des Nahbereichs erheblich
Uberschétzt. Insbesondere wurde die Beeintrachtigung nur auf Ebene des Mittelbereichs abgepriuft.
Benachbarte Nahversorger in den zentralen Ortsteilen der Grundzentren und in integrierten
Versorgungslagen wurde zwar genannt, um die gemutmalite Unterversorgung des Bereichs darzulegen,
aber nicht ihre Beeintrachtigung abgeprift.

Zunachst wesentlich stellte das RP wiederholt — so auch schon mit Schreiben vom 20.11.2019 auf eine
Nachfrage des BUND — klar, dass die Festlegungen des geltenden RPM2010 und nicht vorzeitig des in
Aufstellung befindlichen RPM2020 hier einschlagig seien, so auch das Vertraglichkeits-GA. Unstrittig liegt
mit 1500 m? Verkaufsfldche, deutlich Giber 800 m? und tiber 1200 m? Geschossflache GroRflachigkeit des
geplanten Einzelhandels vor. Der Standort Gartnereigelande liegt in ausgesprochener Randlage im
AuRenbereich, wie auch auf S. 22 Z. 1 vom Projektierer eingeraumt. Er ist fuBlaufig auBerordentlich
schlecht erreichbar und wird von den OPNV nur im Stundentakt durch die Linie 16 angefahren. Die
Erreichbarkeit mit OPNV steht bereits im Wortlaut von Ziel 5.4.-6 und die fuBl3ufige Erreichbarkeit in den
Begriindungen zu Zielen 5.4-3 und 5.4-6, die ,,wohnnahe Grundversorgung, in zumutbarer Erreichbarkeit
auch fiir immobile Bevélkerungsschichten” ist Grundsatz 5.4-1. Erschwerend kommt hier hinzu, dass
sowohl der FuBweg entlang Nachbarhaus Kreutzacker Nr. 13 nach Osten heraus zum Grundstick
Kreutzacker Nr. 5, als auch der FuBweg aus der Nordostecke des Gebietes heraus Richtung Wiese vor
existierenden oder geplanten Zaunen enden.

Die Eigentlimer der anschlieBenden Privatgrundstiicke untersagen kategorisch die Nutzung ihrer
Grundstiicke durch FuRganger. Der Eigentlimer der riickwartigen Wiese hatte bereits vor einigen Jahren
schon einmal 2 m hohe Baugitterstabzdune aufgestellt, weil ihm zu viele FuRgdnger seine Wiese
zertrampelten. Die Eigentiimergemeinschaft von Kreutzacker Nr. 5 hat bereits einen soliden Zaun
beauftragt. Der Fulweg in die Ortslage Marbach verlangert sich so bereits um 140 m, gemessen ab exakt
als ,,Windfang“ verzeichnetem Supermarkteingang. Ein Durchgang fiir FuRganger vom Supermarkt in
Richtung Wehrshausen nach Westen wurde nicht eingeplant, es sind durchgehend Parkplatze, zu
erhaltendes Gebdsch als private Griinfliche und ,,Bereich ohne Ein- und Ausfahrt” auf dem sonst mit
Details tiberfrachtetem Plan festgelegt. Der FuBweg nach Wehrshausen verlangert sich um unnétige
120 m. In einer &lteren Planungsvariante war dieser FuBweg noch vorgesehen, vgl. Abb. 17 (S. 58 Begr.).
Diese Feinheiten sind von Belang, denn das RP ist von einem Orientierungswert fur den fuRlaufig
grundversorgten Bereich von 1.000 m echter Wegstrecke (nicht Luftlinie) ausgegangen. Dies ist auch die
Definition in Bundestagsdrucksache 18/3950 vom 05.02.2015.



Nach altem RPM2010 ist hier jedweder groRflachiger Einzelhandel, auch solcher der Grundversorgung,
klar unzulassig, es sei denn, es handelt sich um ,,Vorhaben, die fiir eine Unterbringung im innerstddtischen
Bereich ungeeignet sind” (Ziel 5.4-6, Satz 3). Gemeint ist generell die Nichteignung der Art des Vorhabens,
wie z.B. Gartenhandel mit Baumschule mit groBem Flachenbedarf. Gemeint ist nicht, dass der Projektierer
im Einzelfall vorgibt, keine ihm zusagende innerstadtische Immobilie finden zu kénnen.

Verkehr solle sich gerade nicht in bestehend Siedlungsgebiete verlagern (Ziel 5.4-6, Satz 2). Das
bedeutet, es besteht eine Befreiungslage und ein Zielabweichungsverfahren ware erforderlich. Erst der
neue RPM2020 sieht mit der Randlagenklausel (Ziel 5.3-3) eine Ausnahme vor. In Frage kommt allenfalls
ein Warensortiment der Grundversorgung, d.h. Randsortimente, die nicht der Grundversorgung dienen,
haben sich auf unter 10% zu beschranken. Bereits dies trifft fir das in der Begriindung (S. 45-48) detailliert
beschriebenen Vorhaben nicht zu. Kaum jemand deckt seinen elementaren Alltagsbedarf bei Tegut, da ihn
ein Einkauf hier regelmaRig doppelt so teuer zu stehen kommt wie bei Aldi, Lidl, Penny, Norma und noch
ca. 50% teurer wie bei Rewe, Edeka, oder Nahkauf. Wie korrekt beschrieben, ist ein Grundbedarf aus 950
unterschiedlichen Warenartikeln zu decken, aber nicht aus 15.000 wie vorgesehen. Es handelt sich um
Luxusartikel des aperiodischen Bedarfs.

Das mit dem Oberbegriff ,,zentraler Ort” im ROG vorbereitete zentralortliche System wird im
Landesentwicklungsplan (LEP) begrifflich ausdifferenziert. Die Hierarchie unterscheidet Ober- Mittel- und
Grundzentren (Unterzentren und Kleinzentren) als zentrale Orte. Anhaltspunkt hierfir ist z.B. die Existenz
einer Hochschule, einer weiterfiihrenden Schule bzw. einer Grundschule bzw. KiTA. In der
Einzelhandelsversorgung unterscheiden LEP und Regionalpldane nunmehr Kern- bzw. Innenstadtbereiche
der Ober- und Mittelzentren, zentrale Ortsteile der Grundzentren (= 6rtliche Zentren) und integrierte
Versorgungslagen. Der Oberbegriffe fiir diese drei Zentralitatsstufen sind ,,zentrale Versorgungsbereiche”
oder ,Versorgungskerne” bzw. Geschéaftszentren. Der regionalplanerische Begriff eines zentralen Ortsteils
umfasst also einen deutlich engeren Raum als der administrative Begriff einer Gemarkung.
Verflechtungsbereich wird der auf der jeweiligen Stufe vom nachsterreichbaren Anbieter-Standort
vorsorgte Bereich genannt. Nach Stufen werden unter den Verflechtungsbereichen Nah- Mittel- und
Oberbereiche unterschieden. Kaufmannische Einzugsbereiche werden regelmalig wesentlich groRer
ausfallen und tberlappen sich, Verflechtungsbereiche im zentralértlichen System Gberlappen sich nicht. In
Bezug auf Lebensmittel ist der Verflechtungsbereich des Nahversorgers der durch ihn als ndchstgelegene
Moglichkeit grundversorgte Bereich. Kriterium fir die Abgrenzung von Verflechtungsbereichen ist auch die
Schiilerausrichtung. Den Lebensmitteln gleichgestellt sind hier Verbrauchsartikeln des taglichen =
periodischen Bedarfs. In dieser Prioritatenabfolge gelten Zentralitats- (synonym Konzentrations-) und
Integrationsgebot und in umgekehrter Abfolge Kongruenzgebot bezliglich der Warensortimente und
Beeintrachtigungsverbot.

Als Mal3stabe hierfiir sieht der Regionalplan 1) die Kaufkraft des grundversorgten Gebietes, 2)
Umsatzverlagerungen und Kaufkraftverluste der zentralen Orte und integrierten Versorgungslagen im
weiteren Einzugsbereich 3) Vorschadigungen der Versorgungsfunktion zu 2, 4) erfolgte FérdermafRnahmen
zu 2 vor.

Dabei ist das grundversorgte Gebiet deutlich enger zu bemessen als der Einzugsbereich der
Konkurrenzwirkung. Dies sind die klassischen Fragen an ein Marktanalyse-Gutachten.

Sie wurden indes weder im Gutachten, noch in der Begriindung beantwortet, sondern grob falsch
dargestellt.

Vorab ist zu klaren, auf welcher Hierarchiestufe des zentralortlichen Systems das Vorhaben einzustufen
ist. MaRstab hierfir ist gerade nicht die Grundversorgung. Denn selbstverstandlich Gbernehmen auch die
Mittel- und Oberzentren Grundversorgungsaufgaben fir das fulllaufige Umfeld. Ein Vollsortiment von
15.000 Artikeln eines Luxusanbieters ist kristallklar der mittelzentralen Versorgung zuzurechnen. Die EHI



Retail Marktanalyse identifiziert deutschlandweit 17.857 Vollsortimenter, die aber im Mittel nur 5.000 —
8.000 Artikel auf 100 — 400 m? Verkaufsfliche anbieten. Den Lebensmittelmarkt teilen sich zu 44%
Discounter, 32% Supermarkte, 11% groRe Supermarkte, 11% SB-Warenh&user/Verbrauchermarkte und 2%
Sonstige. Dementsprechend handelt es sich hier um einen ,,grolen Supermarkt” und deutschlandweit sind
4.570 solche zu erwarten. D. h. es kommt ein grofRer Supermarkt auf 18.400 Einwohner.

Die regionalplanerischen Begriffe werden in der Marktanalyse nun véllig falsch gebraucht und
durcheinandergeworfen. Die Aussage auf S. 7 ,Dahinter beginnt mit dem Stadtteil Oberstadt der
Kernbereich des Oberzentrums Marburg, in welchem sich der handelsrelevante zentrale
Versorgungsbereich und ebenfalls Wohnbebauung befinden” setzt Verschiedenes gleich. Nicht zum
»hdchstgelegenen zentralen Versorgungsbereich” (vgl. GA, S. 7) sind es 2,5 km, sondern zum
Kernstadtbereich des Oberzentrums.

Das Vorliegen der nachstniedrigen Stufen, zentrale Ortsteile als Grundzentren und integrierte
Versorgungslagen, werden tiberhaupt nicht abgeprift, sind aber gerade entscheidungserheblich. Tabelle 4
auf S. 35 im LEP definiert Anhaltspunkte fir das Vorliegen von zentralen Ortsteilen von Grundzentren:
Grundschule, Vereine, Apotheke, Kindergarten, Pflegedienst, Biirgerhaus, Sportstatten, Backer, Metzger,
Stellplatz mobiler Verkaufsstelle, OPNV-Erreichbarkeit, Verwaltungsstelle.

Die nachstgelegenen zentralen Versorgungsbereiche (zentralen Ortsteile) sind Ortskern Marbach in
1,1 km mit Tankstelle, Bicker, Post, Apotheke, Arztin, Zahnarzt und einem lange als Lebensmittel-markt
genutztem und weiterhin geeigneten Ladenlokal, der Bereich Wilhelmsplatz mit REWE u.a. in 1,4 km und
der Ortskern Ockershausen mit EDEKA u.a. in 1,5 km. Ebensolche zentralen Ortsteile als Zentren der
Grundversorgung liegen im weiteren Einzugsgebiet des Tegut-Marktes in Michelbach und Elnhausen.
Keinerlei Versorgung besteht in Dilschhausen, Dagobertshausen und Wehrshausen.

Die Innenstadt ist nicht ,,zentraler Versorgungsbereich” (c.f. GA S. 45), sondern enthélt als zentrale
Versorgungsbereiche mehrere Kernbereiche des Einzelhandels die ggf. zu einem sehr langgezogenem
Einzigen zusammengefasst werden kénnen, und mehrere zentrale Ortsteile, ggf. auch integrierte
Versorgungslagen.

Augenschein vor Ort und Google-Maps kdnnen gar nicht so stark ausgeblendet werden, um den Bereich
Wilhelmsplatz (Adresse Ockershauser Allee 5-7) als Streulage bzw. integrierte Versorgungslage abzutun (S.
32, 33 des GA). Die Haufung von Einzelhandel, Hérgerateakustikern, Apotheke, Arzten, Rechtsanwilten,
Dienstleistern und Gastronomie nebst Sozialamt bei Erreichbarkeit durch 13 unterschiedliche
Stadtbuslinien sprechen klar fiir einen zentralen Ort wenn nicht schon Kernstadtbereich beziglich Handel
und Dienstleistung. Ein Betrugsvorsatz liegt nahe.

Nicht nur in Text und Karte, sondern auch in der Modellrechnung wurde der nachstgelegene
groRflachige Lebensmittel-Einzelhandel, Edeka ehemals Pinschmidt, jetzt Onley, in Ockershausen in 1,5 km
Entfernung vom geplanten Standort, mit 1.330 m? Grundflache und 59 Stellplatzen einfach unter den Tisch
fallen gelassen. Damit werden die Zahlen und die Analyse unbrauchbar. Die entgegengehaltene Nicht-
Ausweisung als zentraler Versorgungsbereich im ,,Masterplan zur Einzelhandelsentwicklung” zieht nicht.
Dieser Masterplan datiert erstens von 2009. Zweitens verbirgt sich dahinter eine Marktforschungsstudie
eines Beratungsbiiros und kein stadtisches Planwerk. Nach eigener Auskunft hélt die Stadt die
Ausweisungen von Bereichen und Gebieten fiir obsolet. Drittens ist fiir die Ausweisung zentraler
Versorgungsbereiche Teil Il Seiten 57-60 einschlagig. Auf der Stufe der Grundzentren/zentralen Ortsteile
und der integrierten Versorgungslagen werden (iberhaupt keine zentralen Versorgungsbereiche
ausgewiesen. Genannt werden nur die Kerngebiete der Innenstadt uns das Einkaufszentrum Cappel als
Nebenkern, nicht einmal der Kaufpark Wehrda. Auch Extrapolationen von irgendwo in Deutschland
gewonnenen Daten eriibrigen nicht eine genaue Betrachtung der ortlichen Verhaltnisse. Erreichbarkeit im



Flachland lasst sich nicht auf Erreichbarkeit im Bergland (ibertragen. Einzugsgebiete im Bergland fallen
unregelmaliger aus.

1.3 Zentralitatsgebot

Tatbestandsvoraussetzung fiir Ziel 5.4-3 des RPM (Zentralitédtsgebot)

1.3.1 Biindelung der Angebote der Daseinsfirsorge und der Glterversorgung

Grundgedanke des Zentralitdatsgebotes im zentralortlichen System ist die Zusammenlegung von Wegen
im Sinne von ,,Einmal hin alles drin“. Dabei sind Angebote des Einzelhandels nicht nur untereinander zu
blndeln, sondern auch mit solchen der Daseinsfirsorge. Im Nahbereich auf Ebene der Grundzentren sind
dies insbesondere Grundschulen, Kindergarten, Arztpraxen, Apotheken, Post, VerwaltungsauRenstellen,
Bilirgerhduser. Dazu sind die Wege zu Schulen- und Arbeitsplatzen zu bericksichtigen. Dies wurde samtlich
im Vertraglichkeitsgutachten nicht abgeprift und existiert am geplanten Standort tiberhaupt nicht. Die
nachstgelegene derartige Einrichtung ist der Kindergarten Marbach. Dieser liegt fulllaufig Eingang zu
Eingang bereits genau 665 m vom geplanten Supermarkt entfernt. Von der Grundschule Marbach zum
Supermarkt sind 1.400 m Wegstrecke und 85 Hohenmeter bergauf zu (iberwinden, von Biirgerhaus
Marbach, Post, Apotheke und Arztpraxis 1.690 m und 95 Héhenmeter, von der Grundschule Wehrshausen
1.400 m und 57 Hohenmeter. Es gibt schlicht keinerlei nichtmotorisierte Wege der Daseinsfiirsorge und
Versorgung, die mit einem Einkauf im geplanten Tegutmarkt zusammengelegt werden kénnen. In Frage
kommt héchstens zur Erntezeit der Weg zum Zwetschgen- und Apfelklauen in der benachbarten
Streuobstzeile.

1.3.2 Kaufkraft im grundversorgten Nahbereich

Bereits als Regelvermutung geht der LEP2020 in der Begriindung zu Planziffer 6.1 (s. 41 der Lesefassung
vom 2021) davon aus, dass ab einer Verkaufsflache von 2.000 m? das Einzelhandels-vorhaben nicht der
Grundversorgung dient. Damit wurden die Vorgaben des VGH Kassel aus dem Urteil 4 C 2000 / 12.N vom
15.09.2015 umgesetzt. Gegenstédndlich sind 1.500 m? Verkaufsfliche im Sondergebiet und 944 m?
Verkaufsflache im Mischgebiet geplant. Dies ergibt sich aus den speziell fiir Gewerbe vorgesehenen
Teilflichen im Mischgebiet von 1.259 m? Bruttogeschossflache aus der Tabelle zu Festlegung 6.5.3 in der
Begriindung (S. 59) und dem Ansatz der Verkaufsfldche bei % der Geschossflache aus BVerwG 4 C 10.04
vom 24.11.2005. Das Gesamtvorhaben ermoglicht 2.444 m? Verkaufsflache. Sogar 8.740 m?
Geschossflache sind in Sondergebiet und Mischgebiet zuldssig. (SO 6.925 m? x 0,6 = 4.1555 m?; MI-1 1.967
m2x 1,5 = 2.951 m% MI-2 454 m? x 1,0 = 454 m?; MI-3 1.476 m? x 0,8 = 1.181 m?). Nur dann, zur
Grundversorgung, ist It. LEP2020 und RPM2010 ein groRflachiger Einzelhandel auch noch in zentralen
Ortsteilen der Grundzentren zulassig, wenn zusatzlich die Kaufkraft des versorgten Nahbereichs
nachgewiesen werden kann. Auch dies ist nicht der Fall.

Unzulassigerweise wird in der Begriindung und im Gutachten der fiir die Beeintrachtigung von
Konkurrenten maBgebliche kaufmannische Einzugsbereich mit dem grundversorgten Bereich
(Verflechtungsbereich) gleichgesetzt. Als Kriterium ist hier Ziel 5.4-6 u.a. die Erreichbarkeit zu Ful}, mit
OPNV oder mit dem Fahrrad zu entnehmen. Erreichbarkeit des Grundversorgers wird von der
Bundesregierung kristallklar als maximal 10 min Wegdauer oder weniger als 1.000 m ebene Wegstrecke
definiert (BT-Drs. 18/3950). Dieselbe Bundestagdrucksache zitiert Studien des Bundesinstituts fir Bau-,
Stadt- und Raumforschung und des Thiinen-Institutes, die noch von 15 min Wegdauer aber ebenso
maximal 1.000 m FuBweg auf ebener Strecke ausgingen. Fiir Rad und Bus gibt es keine allgemeine
Umrechnung. Jedenfalls lassen sich in 15 min mit dem Fahrrad auf ebener Strecke 3 km bewaltigen. In
bergigem Geldande sind héchstens 50 m Steigung zumutbar, mit 50 m Steigung sind héchstens 2 km in 15
min zu bewaltigen. Ein plausibler Ansatz fir die Erreichbarkeit mit dem Bus sind maximal 200 m zu Ful® zur
Bushaltestelle und maximal 4 Bushaltestellen weiter, sofern nicht schon ein vorbestehender Grund-
versorger dichter liegt. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass die realen Wege aufgrund sehr schlecht



passierbarer Topographie (Einfriedungen von Hausgrundstiicken, Garten und Weiden, Téler, Gebusche,
Acker, Steilhinge) typischerweise doppelt so lang ausfallen, wie die Luftlinie. Zusatzlich ist der Supermarkt
auf der hochsten Erhebung im Bereich auf 323 m U NN geplant, wahrend die Talsohlen in Marburg Stadt
180 m G NN, in Marbach 230 m G NN, in Ockershausen 195 m G NN und in Wehrshausen 265 m G NN
erreichen. Da der Abzweig K72 / K80 an der Wehrshauser Hohe auf 332 m G NN liegt, ist nach hier eine
Bergfahrt aus Wehrshausen hochstens aus 280 m G NN zumutbar, ebenso aus dem Gebiet Sonnenhang /
Europabad, schon 2,8 km — 3,0 km Wegstrecke entfernt. Die Erreichbarkeit mit dem Bus wird unnétig
erschwert, dadurch, dass die Bushaltestelle erst in 117 m fulllaufigem Abstand vom Supermarkteingang
geplant ist. Von einer Bushaltebucht direkt an der K72 ware der Supermarkteingang in nur 41 m
erreichbar. Die Marburger Verhaltnisse liegen aullerhalb der Vorstellungswelt von Flachlandlern wie den
Gutachtern des Biiros Lademann aus Hamburg. Mit diesen zugunsten der Projektierer grofRziigigen (15 min
statt 10 min Wegdauer) Vorgaben gelangt man zum grundversorgten Bereich in Abb. 9.
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Die vorhandene Wohnortnahe Versorgungsstruktur wird durch Abzug von Kaufkraft beeintréchtigt und geféhrdet.

Im Ergebnis, nach Abzédhlen der Hauser und der Bewohner, werden 1.820 Einwohner in 900 Haushalten
durch den geplanten Supermarkt grundversorgt, Altersheime nicht mitgezahlt. Deutschlandweit setzte der
Lebensmitteleinzelhandel im Jahre 2020 166 Mrd. € um, d.h. 38€ pro Woche pro Einwohner. Bei sehr
groRzligig 50€ pro Person pro Woche fiir Lebensmittel und periodische Versorgung ergibt sich eine
Kaufkraft von 4,78 Mio. € pro Jahr im Gebiet. Da weit Giber die Halfte der Haushalte motorisiert sind,
werden vor Ort gerade die Grundnahrungsmittel vorzugsweise beim Discounter gekauft, gehobener Bedarf
bei Edeka oder Rewe und Tegut wird typischerweise nur aufgesucht, wenn Gaste zu bewirten und
raffiniertere Speisen auf den Tisch zu bringen sind. Auch die nichtmotorisierten Mitblirger werden die mit
dem Stadtbus sehr gut erreichbaren Aldi- bzw. Lidl-Markte aufsuchen. Bei deutlicher Uberalterung von



Marbach, Wehrshausen, Dagobertshausen geniel3t ein bedeutender Teil der Bewohner auch hausliche
Pflege und , Essen auf Radern”.

Im deutschlandweiten Mittel verteilt sich die Kaufkraft zu 44% auf Discounter, zu 43% auf Supermarkte
und zu 13% auf Sonstige. Es ist mehr als grofzligig, wenn man Tegut die Halfte der Kaufkraft im
grundversorgten Verflechtungsbereich zuschreibt. Diese macht gerade einmal 40% des avisierten
Umsatzes von 6,0 Mio. € aus. Bereits schon die gesamte Kaufkraft wird vom avisierten Marktumsatz um
20% Uberschritten. Damit ist die zur Ansiedlung des Marktes erforderliche Kaufkraft im
Grundversorgungsbereich nicht nachgewiesen und bereits das Zentralitdatsgebot verletzt (vgl. Begriindung
zu Ziel 5.4.-3). Daten zur Kaufkraft, Kaufverhalten und Sozialstruktur sind langst auf
StraBenabschnittsebene verfigbar (https://www.rfs-data.de/marktanalyse-lebensmittel/). Offenbar
wollten die Projektierer hier kein Geld fir solche Datensatze ausgeben und haben sich mit einer
Billiganalyse begniigt. Dies ist ein klares Indiz dafiir, dass dem Supermarkt nur Alibi-Funktion zukommt und
es primar um die Befriedigung von Glaubigern, das Abschopfen von Planungsgewinnen und Projektierer-
Margen in Form von reinem Raubbau an der Allgemeinheit, der Vorhabensnachbarschaft und der Natur
geht.

In puncto Kaufkraft nennt die Marktanalyse nur die Kaufkraft vom gesamten Stadtgebiet Marburg. Dies
ist kein regionalplanerischer Tatbestand zur Bewertung der Zulassigkeit des groRflachigen
Einzelhandelsvorhabens, jedoch bemerkenswert. Sie wird sogar im Vergleich zum bereits als arm
verrufenem Landkreis nur als unterdurchschnittlich angegeben (S. 46 der Begriindung).

Des Weiteren ist auf S. 46 des GA zu lesen , Die fufSldufige Erreichbarkeit aus dem westlichen
Kernstadtgebiet ist gegeben.”. Dieser FuBweg muss 140 Hohenmeter und 1,9 km Strecke zum
Wilhelmsplatz bzw. 2,1 km in die Ketzerbach bzw. 2,4 km zum Rathaus Gberwinden und dauert bergauf 30
bis 40 Minuten. Es war 9 Jahre lang der Schulweg des Autors (A.M.).

1.4 Beeintrachtigungsverbot

Kriterien fiir einen Verstofs gegen das Beeintréichtigungsverbot (Ziel 5.4-7)

1.4.1 Umsatzverlagerungen und Kaufkraftverluste

Dariiber hinaus nehmen Obere Landesplanungsbehdrde und Regionalversammlung die Uberschreitung
der Kaufkraft des grundversorgten Bereichs durch den avisierten Umsatz bereits auch als Kriterium flir den
Abzug von Kaufkraft aus benachbarten zentralen Orte bzw. integrierter Versorgungslagen. Dieses
Verhéltnis Umsatz zu Kaufkraft wird als Zentralitat (-sindex) bezeichnet. Als Regelvermutung wird schon ab
10% Uberschreitung von einer Beeintrichtigung der Versorgungssicherheit dort ausgegangen (vgl.
Stellnugnahme des RP vom 18.04.2024 S. 4 Abs. 4). Andere MaRstdbe zur Ermittlung der
Umsatzverlagerung aus der Nachbarschaft betrachten auch die dortigen Versorger. Dazu kommt der in der
Marktanalyse einzig ermittelte kaufmannische Einzugsbereich von 8.500 Einwohnern ins Spiel.

In Michelbach gewahrleistet ein kleiner Lebensmittelmarkt, ebenfalls von Tegut, einzig die
Grundversorgung. Dieser ist eindeutig in der etwas nebulésen Formulierung: , Auf einer
nahversorgungsrelevanten Verkaufsflidche von insgesamt rd. 315 gm innerhalb des prospektiven
Einzugsgebietes werden rd. 2,3 Mio. € Umsatz generiert” zu identifizieren, denn die Grundflache der
eingeschossigen Markthalle betrdgt 350 m2. Angesichts der derzeitigen SchlieBungswelle bei Tegut ist nur
allzu offensichtlich, dass Tegut vorhat, diesen Laden zu schlieBen. Sie waren mit dem Klammerbeutel
gepudert, sich selbst Konkurrenz zu machen. Daher kénnen diese 2,3 Mio. € Umsatz direkt einmal von den
fiir den oberen Rotenberg avisierten 6,3 Mio. € Gesamtumsatz abgezogen werden. 4,0 Mio dirften dann
sehr genau die wahre Kaufkraft des grundversorgten Gebietes in Marbach und Wehrshausen
widerspiegeln. Somit liegt eine Uberschreitung um 50% vor.



Letztlich quantitativ angegeben und gerechnet wurde nur die Umsatzverlagerung vom Rewe am
Wilhelmsplatz (,,Streulage”) und aus der Innenstadt als Ganzes, nicht aber aus den zentralen Orten
Ockershausen, Marbach und den integrierten Versorgungslagen Elnhausen (obwohl identifiziert,
fotografiert und zum Einzugsgebiet gerechnet). Das Beeintrachtigungsverbot wurde somit duRerst
unvollstdandig abgeprift. Nachgrade grotesk wird der Lebensmittelladen in Elnhausen nur als Beispiel fiir
Unterversorgung angefiihrt. Wahrend sogar 8-9% Umsatzverlagerung aus dem Innenstadtbereich erwartet
werden, soll aus Elnhausen keine Kaufkraft abflieRen. Dabei liegt der geplante Standort direkt an der
Pendelstrecke der ElInhduser nach auswarts und zu den Schulen. Lediglich der Pharmastandort und das
Lahntal stidlich Niederweimar werden aus Ellnhausen anders erreicht, sonst ganz Marburg, der Uni- und
Klinikumscampus Lahnberge und der Osten liber den Rotenberg.

1.4.2 Vorschadigungen und Gefahrdungen

Auf S. 22 der Begrindung raumen die Projektierer selbst ,,bedeutenden Leerstand...” ein. Die
integrierte Versorgungslage in Michelbach wurde bereits durch den Ausbau des
Einzelhandelsschwerpunktes Sterzhausen mit Rewe und Aldi in 2,8 km Entfernung beeintrachtigt.
Deswegen wird Michelbach nicht am Rotenberg einkaufen. Auch Dagobertshausen kauft in Sterzhausen
ein. Der kleine Lebensmittelladen in ElInhausen mit nur 150 m? Grundfldche —ebenfalls eine integrierte
Versorgungslage — wirtschaftet am Existenzminimum. Aktuelle Planungen zum Umbau des Bereichs des
Werksteils der Behringwerke sidlich der Emil-von Behring StraRe (u.a. mit ehemaliger Bibliothek) sehen
einen Lebensmittelladen dort vor. Die zentrale Ortslage Marbach ist durch den Wegfall des dortigen
Lebensmittelmarktes in der Emil von Behring StralRe 37 vor ca. 20 Jahren beschadigt. Aktuelle
Bestrebungen zu einer Wiederbelebung wiirden durch den Tegut am Rotenberg zu nichte gemacht. Der
grundversorgte Bereich in der Tallage ist um Uber 90% groRer, da mehr Menschen im Tal wohnen und
Luxusvillen eher in die Hohenlagen gestellt werden. Es sind dort die anderen 2.220 Einwohner Marbachs
zuziglich 150 Bewohner von Elsenhdhe, Brunnenréhren, Hausstatt, zuziglich 1.200 Einwohner im
Uberschneidungsbereich.

Der Satz S. 44 ,Ferner bestehen keine nennenswerten strukturellen Schwdchen in Form von
Leerstdnden oder trading-down-Nutzungen innerhalb dieser [der Innenstadt].” Ist an Dreistigkeit nicht
mehr zu Uberbieten. Jedem Marburger tut das Sterben der Oberstadt in der Seele weh. Zuletzt fand es im
Wegzug der Philipps-Apotheke — einer absoluten Anker- und Traditionseinrichtung in einem der
schonsten historistischen Fachwerkhauser — einen traurigen Hohepunkt. Jedem Marburger ist bekannt,
dass die Halfte der Ladenlokale in der Oberstadt seit Jahren leer steht, oder mit reinen Alibi-Nutzungen
wie der Darbietung von Ausstellungsstiicken, oder geférderten Nutzungen belegt ist. Das Siechtum der
Oberstadt ist seit Jahrzehnten eines der TOP-Themen in der Stadtverordnetenversammlung und das
Kernthema schlechthin der linksliberalen Wahlervereinigung ,Biirger fiir Marburg”. Die Gutachter maf3en
sich indes an ,,...vorhabeninduzierte Aufgabe ansonsten marktfdhiger Betriebe...“ (S. 51) auszuschlieRRen.
Wenn ein Gutachten etwas ausschliel$t hat der Gutachter jegliche Haftung ausgeschlossen.

1.4.3 Erfolgte FérdermalRnahmen

Die Stadt Marburg bezog Férdergelder aus dem IKEK (integrierte kommunale Entwicklungskonzepte)
Programm des Landes Hessen, speziell zur Belebung der Dorfkerne der AuRenstadtteile, im avisierten
Einzugsbereich Dagobertshausen, EInhausen, Wehrshausen, Michelbach, Dilschhausen. Weiterhin werden
aktuell nach Férderzusage 11/2019 Gelder aus dem Stadtebauférderprogramm lebendige Zentren
abgerufen. Darin geht es speziell unter Punkt 3. den ,fortschreitenden Funktionsverlust des Einzelhandels
in der Marburger Oberstadt aufzufangen”. Im Falle der Realisierung des Tegut-Marktes kénnte die Stadt
rickzahlungs-pflichtig werden.

Die Stadt Marburg hat liber ihren Fachdienst Wirtschaft und ihre kommunale Gesellschaft ,,Marburger
Stadtmarketing e.V.” spatestens seit 2019 ein Férder-programm zur Behebung des Leerstandes in der
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Oberstadt aufgelegt. Unter anderem firmiert es mit den Schlagworten , FreiRAUM", ,VieRAUM" oder
,KreativMall“, fordert Ladenlokale speziell fir kurzzeitige Nutzungen fiir je einen Monat und gewahrt
einen Mietzuschuss fiir langfristige Nutzungen Gber die ersten 5 Jahre. (vgl. Beitrag “Weitergedreht:
Marburg hiibscht verwaiste Lédden auf” in der Hessenschau vom 16.04.2023,
https://www.hessenschau.de/tv-sendung/weitergedreht-marburg-huebscht-verwaiste-laeden-auf,video-
182066.html und Darstellungen der Stadt Marburg https://www.marburg.de/portal/seiten/bunt-kreativ-
und-vielseitig-statt-leerstand-dauerhafte-ladennutzung-900003202-23001.html,
https://www.marburg.de/portal/seiten/vielraum-oeffentlich-[fd-15-wirtschaft]-900002975-23001.html).
Zur Belebung der Oberstadt wurde eigens ein ,Oberstadtbiiro” eingerichtet. Somit arbeitet innerhalb der
Stadt Marburg die rechte Hand gegen die linke.

1.5 Verletzung weiterer Ziele des Regionalplan RPM2010

Da von den 7692 m? Sonderbauflache fir Supermarkt nebst Parkplatz 6.315 m? bis 6.969 m? nicht im
regionalplanerischen Siedlungsgebiet, sondern im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und Regionalem
Griinzug liegen, ist auch Ziel 5.4-5, das siedlungsstrukturelle Integrationsgebot verletzt. Der Standort (SO)
ist auch nicht einmal teilintegriert (LEP 6-3), weil er weder an ein Bestandswohngebiet, noch an ein
bestehendes vorwiegend wohngenutztes Mischgebiet grenzt.

Auch das Warenangebot mit 15.000 Artikeln wird offensichtlich nicht kongruent zum Dargebot im
Kernstadtbereich des Oberzentrums UnistraRRe / Stidviertel mit Wochenmarkt und Rewe-Feinkost. Auch
die verzweifelten Versuche den Wochenmarkt vor dem Rathaus wiederzubeleben, diirften mit Tegut am
Rotenberg vollends scheitern. Die Staffelung des Warensortimentes nach Oberzentrum/ Mittelzentrum —
zentraler Ort —integrierte Versorgungslage wiirde durchbrochen. Damit ist auch Ziel 5.4-4, das
Kongruenzgebot verletzt. SchlieRlich droht mit der Ausweisung von 3.128 m? Mischgebiet zuséatzlich zu
7.692 m? Sondergebiet die Bildung einer Einzelhandels-Agglomeration, in die auch die leerstehende
Sellhof-Scheune einbezogen werden kénnte.

Somit wird gegen die Grundsatze 5.4-1 und -2, sowie die Zeile 5.4-3 bis 5.4-7 und 5.4.9 des RPM2010
verstoRen. Diese VerstoRe sind nicht nur formal, sondern fiihren zu handfesten, im Folgenden naher
beschriebenen Konflikten mit den bestehenden Strukturen von Versorgung, Wohnnutzung, Griinraum,
Naherholung, Verkehr, Landwirtschaft und dem Netz Natura-2000. Das Vorliegen tatsachlicher Konflikte ist
eine gewichtige Tatbestandsvoraussetzung flr die Durchfihrung eines Zielabweichungsverfahrens (vgl.
»Leitlinien der Ministerkonferenz fiir Raumordnung fiir die Durchfiihrung von Zielabweichungsverfahren bei
Planungen und Vorhaben des grofSfidichigen Einzelhandels.”“ Vom 18.12.2020.

Neuer in Aufstellung befindlicher Regionalplan RPM2020

In den neuen Regionalplan wurde zwar eine Klausel fir Randlagen aufgenommen. Sie ermaoglicht
groRflachige Einzelhandelsvorhaben dort aber nur, sofern die Grundversorgung am zentralen Ortsteil
sichergestellt ist und durch das Vorhaben nicht gefahrdet wird. Dies ist nicht der Fall, s.o. Daflr wurden in
der Begriindung sehr detailliert innenstadtrelevante Sortimente definiert. Das Beeintrachtigungsverbot
bleibt vollumfanglich erhalten.

1.6 VerstoR gegen weitere Ziele der Raumordnung

In den als Erwiderung auf Einwendungen des RP ergdnzend aufgenommenen Ausfiihrungen unter Nr.
2.7 der Begrindung (S. 21, 22) wird das ehemalige Gartnereigeldnde als ,,innerstddtische Brachflichen”
bezeichnet. Dies ist doppelt falsch. Es handelt sich klar um AuBenbereich. Brachflache ist auch nicht
irgendetwas, sondern in § 2 ROG wohldefiniert. Gemeint sind ehemals versiegelte Siedlungs-, Industrie-
und Gewerbe-, Verkehrs- oder Sonderflachen genau als Gegenteil zum Freiraum. Nicht mehr
bewirtschaftete Acker-, Wald-, Wiesen-, Baumschul- oder Freiluftgartnereiflachen, sind dem 6kologisch
wirksamen Freiraumverbundsystem zuzurechnen. Dieses ist zu schiitzen und dort sind gerade keine
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Einzelhandelsvorhaben einzukonzentrieren (§ 2 Il Nr. 2 Satze 4-7 ROG). Korrekt ware hier der Begriff
Flache im Freiraum nach aufgegebener gartenbaulicher Nutzung oder Sukzessionsflache im
AulRenbereich. Die vollkommen irrefiihrende Bezeichnung als Brachflache I6st nicht die Rechtsfolge
Vorzug der Brachflachenentwicklung gegeniiber neuer Flacheninanspruchnahme aus.

Laut Flachennutzungsplan handelt es sich um landwirtschaftliche Flache.

2. Ligen in der Begriindung zum Bebauungsplan

1)S.6zul.l
Vorgeblich geht es nur um Wohnraumversorgung. - Es geht aber um Grundstiicksverwertung.

,Hierzu zdhlen insbesondere zukunftsfidhige Wohnformen fiir besondere Nachfragegruppen wie
barrierefreies Wohnen vor dem Hintergrund des demografischen Wandlungsprozesses, Férderung von
Eigentum in Baugruppen oder Baugemeinschaften im urbanen Umfeld sowie in stddtebaulich integrierten
Lagen.”

— Der Standort auf dem Gipfelpunkt der Kuppe und dazu noch mit Gefalle nach allen Seiten ist weder
barrierefrei, noch urban, noch stadtebaulich integriert, sondern eine abseitige AuRenbereichslage jenseits
des Ortsrandes.

2)S.6zul.2

LJ#Ausgangspunkt fiir die Entwicklung des Standortes sind die im Wohnraumversorgungskonzept der
Stadt Marburg gelisteten potenziellen Wohnstandorte ,,Oberer Rotenberg/Héhenweg” im Stadtteil
Marbach und ,,Hasenkopf” im Stadtteil Stadtwald. Dieses Wohnraumversorgungskonzept wurde durch die
Stadtverordnetenversammlung am 20.11.2015 beschlossen.”

—In diesem 47-seitigen Werk wird der Obere Rotenberg nur im Zusammenhang mit den damals schon
lagst geschaffenen 37 Wohneinheiten am Elisabethenhof genannt. Das Gartnereigeldande ist dort gerade
genau nicht Gegenstand der Planung, weil die Gartnerei damals auch noch in Betrieb war. Gegenstand der
Planung waren damals vielmehr 350 — 400 Wohneinheiten auf den nérdlich riickwartig gelegenen 5,4 ha
Wiese im Bereich ,,Hohenweg”.

3)S.7
,Zur Versorgung des neuen Stadtquartiers sowie des angrenzenden unterversorgten Quartiers...“

- Das angrenzende Quartier, also die obere Marbach im Bereich Kreutzacker, Hohenweg, Lindenweg,
Pappelweg, UiImenweg, Am Hasenklippel usw. ist nicht unterversorgt und besteht seit 1980 praktisch im
jetzigen Ausbauzustand. Die Mehrfamilienhduser am Kreutzacker sind sogar bereits in den 70er Jahren
entstanden. Die Bewohner haben sich dort niedergelassen, weil sie Ruhe, Wohnidylle und Nahe zur Natur
haben wollen und eben nicht den Rummel um ein Einkaufszentrum. Sie haben 3 zentrale Ortsteile in

1,1 km, 1,4 km und 1,5 km Abstand zur Auswahl mit Lebensmittelmarkten, Arzten und Apotheken. Der
Bereich ist nicht unterversorgt und kein Mensch mochte dort einen Tegut Markt haben. Grundnahrungs-
mittel werden ohnehin beim Discounter gekauft, insofern ist keinerlei Versorgungs-Mehrwert gegeben.

4)S.9

,Der Strafsenverlauf Oberer Rotenberg ist in Teilabschnitten mit einem einseitig ausgebauten Radweg
versehen.”

— Hier besteht keinerlei Radweg, nirgendwo, auch nicht abschnittsweise

5)S.15
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»Der im RPM 2010 festgelegte VRG Regionaler Griinzug ist teilweise bereits durch Nebengebdude
vorbelastet, da er auf dem privaten Grundstiick einer ehemaligen Gdrtnerei liegt..."

— abgesehen davon, dass es sich hier um semantischen Nonsens handelt, entfallen von den 19.660 m?
Gértnereigeldnde ca. 9.425 m? auf das Vorranggebiet regionaler Griinzug und hier besteht und bestand
ganz genau gar kein Nebengebdude, sondern nur Freilandbeete, Baumschulgehdlze, Heckengehdlz und
Wiese. Einziges Obdach hier ist ein 6 m x 7 m Holzschuppen / Gartenhtte, wie er im AuRenbereich
selbstverstandlich zulassig ist.

6)S. 15

,hur geringe Teile des Plangebiets tatsdchlich landwirtschaftlich genutzt” und S. 20 ,,/Im Bestand
werden nur geringe Teile des Plangebiet als landwirtschaftliche Fldchen genutzt. In groRen Teilen ist das
Gebiet bereits bebaut...”

— das Gebiet wurde vollstandig landwirtschaftlich genutzt. Gartnerei, auch einschlieRlich der
Gewdchshiuser ist landwirtschaftliche Nutzung! Das Wohnhaus macht 150 m? oder 0,8% der 19.660 m?
Grundstiicksflache aus, alles andere, die Nebengeb&ude 457 m? oder 2,3%, Einfahrt, Parkplatz und
Hofflache 1.060 m? oder 5,4%, die Gewachshduser 1.972 m? oder 10,0% zihlen zur landwirtschaftlichen
Nutzung! 99,2% als nur geringen Teil zu bezeichnen ist schon dreist. Selbst 82,5% sind Griinflache.

7)S.20

,Bauliickenkataster der Universitétsstadt Marburg”
— ist nicht online verflgbar und damit inexistent.
8)S. 20

,...die Ausweisung von Wohnbaugebieten gemdf der ....potentiellen Wohnstandorte ,,Oberer
Rotenberg/H6henweg” im Stadtteil Marbach und ,,Hasenkopf” im Stadtteil Stadtwald unausweichlich ist.”

— Ist schon nicht erforderlich und massiv gegen den Willen der Biirger und insbesondere der
Vorhabensnachbarschaft.

9)s.20

,,...fur die Deckung des stetig wachsenden Wohnraumbedarfs...“, ebenso S. 32 ,,Aufgrund der stetig
steigenden Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum®, ebenso S. 46 ,, Trotz des stetigen
Einwohnerwachstums*

— Menschen wachsen nur etwa bis zu ihrem 16. Lebensjahr. Es besteht in Marburg kein Wohnraumbedarf,
allenfalls steigen die Anspriiche an Wohnflache pro Person. Die Einwohnerzahlen steigen seit Beginn 2019
nur noch um 210 Menschen pro Jahr oder 0,27%. Selbstverstandlich wiirde jeder gerne weniger fir Alles
zahlen, aber es gibt eben eine allgemeine Preissteigerung, Lohne und Sozialleistungen steigen auch,
zusammen nennt man dies Inflation. Wesentlich sind aber Ursache und Wirkung verkehrt. Die
Einwohnerzahl steigt, solange es Wohnraum und Arbeit/Unterhalt gibt und ist durch den verfiigbaren
Wohnraum begrenzt.
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Einwohnerzahl Marburgs, It. stat. Bundesamt

~~~~~~~

jjjjj

2015 2019 2071 2023 2025

2011 2013 2015 2017 2018 2021 202 2025

10) S. 21

,Die Reaktivierung brachliegender Fléichen, wie jener der ehemaligen Gdrtnerei in Stadtrandlage zur
Kernstadt der Universitdtsstadt Marburg, stellt eine exemplarische Umsetzung nachhaltiger Fléichen-
nutzung dar. Solche brachgefallenen Areale repréisentieren eine wertvolle Ressource fiir die urbane
Entwicklung, deren Wiederverwendung unbertiihrte Naturrdume und landwirtschaftliche Fldchen schont.
Durch die Umnutzung dieser innerstddtischen Brachfléchen wird der Zersiedelung entgegengewirkt, was
zur Bewahrung natiirlicher und agrarischer Gebiete beitréigt.”, ebenso S. 22 ,,...brachliegende Flachen...”

— ,Brachflache” ist im ROG ein wohldefinierter Begriff und bezeichnet ausschlieRlich zuvor versiegelte
Flachen. Auf dem Gartnereigelande waren aber 81,5% der Flache unversiegelt und 99,2% genau selbst
landwirtschaftliche Flache, sie ist auch nicht innerstadtisch, sondern AuBenbereich. (vgl. 3.6)

11)S. 22

,Dariiber hinaus werden auch die zukiinftig entstehenden Qualitdten des Stadtbausteins (u.a. z.B. Frei-
und Erholungsfléichen) einen Mehrwert fiir die angrenzenden Stadteile und die Bewohnerschaft auslésen.”
— Die massive Verhunzung, Verlarmung und Verkehrs-Vermassung der Wohnidylle und Naherholung
bedeuten eine massive Wertminderung fir die Nachbarschaft. Die Verkehrszunahme nétigt allen
Verkehrsteilnehmern ab, langer im Stau zu stehen. Insbesondere auch die Stadtbusse kommen langsamer
voran, weil sie keine separaten Fahrspuren haben. Langsameres Vorankommen der Rettungsdienste
schlagt direkt auf Leben und Gesundheit der Menschen durch.

12) S.22
,Diese Lésung vereint ...Vorteile, indem sie ..., zur Verringerung der Fléichenversiegelung beitrdgt...”
Es werden netto 13.577 m? neu versiegelt.

13) S.30zu2.8.7
Die Planung unterstutze die Ziele von MoVe35

— Einerseits ist MoVe35 im Blrgerentscheid krachend gescheitert, andererseits induziert das Vorhaben
massiv zusatzlichen Verkehr, da es sich um einen klassischen Mittelversorger fiir 18.400 Einwohner
handelt, jedoch nur fiir h6chstens 8.500 der Supermarkt ohnehin auf dem Weg liegt. Das ,,einmal hin —
alles drin“ — Prinzip wird unterlaufen.

14) S.32

Es wird behauptet, an den Rahmenplan Marbach anzukniipfen. Aus dem Rahmenplan Marbach
wurden aber durch zusatzliche Prifauftrage grade die Siedlungserweiterungsflichen herausgenommen.
Seitens des Ortsbeirates wurde die Siedlungserweiterung auf eine Zeile mit 12 Einfamilienhdusern
begrenzt. Die umfangreiche Blrgerbeteiligung zum Rahmenplan ergab massive Ablehnung jeglicher
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Siedlungserweiterung im Bereich Hohenweg. Das Gartnereigelande war niemals Teil der ohnehin
abgelehnten Siedlungserweiterungsflachen.

15) S.33

»-.. handelt es sich bei dem westlichen Bereich, der an den neu aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 24/9
,Wohnquartier Oberer Rotenberg mit Supermarkt” angrenzt, um ein reines Wohngebiet der jiingeren
Siedlungsentwicklungsphasen seit den 1950er Jahren. Innerhalb dieses Wohngebietes besteht der bauliche
Bestand hauptsdchlich aus drei- bis viergeschossigen Mehrfamilienhéusern sowie Reihen-, Doppel- und
Einzelhduser mit bis zu 2 Geschosse, im Ubergangsbereich zum Oberer Rotenberg vorwiegend drei- bis
viergeschossigen Mehrfamilienhéusern”

- Die Nachbarbebauung ist maximal dreigeschossig und in der gesamten oberen Marbach gibt es keine
viergeschossige Bebauung.

16) S.36

LJAuswirkungen: ...- Beseitigung stddtebaulicher Missstdnde und Schaffung von gesundenden Wohn-
und Arbeitsverhdltnissen.”

- Ein Gartnereigelande im AulRenbereich nach Betriebsaufgabe ist kein stadtebaulicher Missstand. Ein
solcher wird durch die bewusste Verlarmung der kiinftigen Anwohner und die kiinstliche Konstruktion
von Gemengelagen grade neu geschaffen.

17) S.38
,Diese geplante Nachverdichtung am Siedlungsrand”

- Es handelt sich komplett um reinen AuBenbereich und damit Neuausweisung von Bauland. Ein
Bauzusammenhang mit Liicken, die verdichtet werden kénnten ist nicht ersichtlich.

18) S.46

»Eine vorhabeninduzierte Aufgabe ansonsten marktféhiger Betriebe kann ebenfalls ausgeschlossen
werden.”

- Tegut betreibt selbst den kleinen Lebensmittelladen in Michelbach und es ist allzu absehbar, dass
dieser geschlossen wird, sollte der Obere Rotenberg eréffnen. Wie in 3. gezeigt, war die Marktanalyse
grob falsch und untersuchte nur die Auswirkung auf der Ebene des Mittelbereichs, nicht aber auf den
Nahbereich und die Kaufkraftabfliisse aus benachbarten Nahbereichen, wie EInhausen oder dem alten
Ortskern Marbachs.

19) S.53

»Wohnprojekte gemeinwohlorientierter Akteur*innen haben eine preisdimpfende Wirkung auf den
Wohnungsmarkt, da kein Wohnungseigentum gebildet wird und die Spekulation mit Wohnungseigentum
ausgeschlossen sind.”

- Dies ist dreifach falsch: Gerade Sozialwohnungen gehen nach Ablauf der typischerweise nur 10-
jahrigen Mietpreisbindung gerne an GrolRkonzerne wie Vonovia oder die Deutsche Wohnen, in
Marburg auch zuletzt in der SchiitzenstralSe zu bestaunen. Sie sind ideales Spekulationsobjekt groRer
Konzerne. Insbesondere Projektierer kdnnen bei Projekten wie vorliegend beachtliche Summen
vereinnahmen. Der Ausbau einer Fachwerkscheune zu Wohnungen bietet indes kaum solche
Moglichkeiten zum ,,Mitschneiden”. Staatliche Zuschiisse im Sozialwohnungsbau treiben die Kosten im
Bauhauptgewerbe und setzen einen Inflationsreiz. Am in der Kapazitdt endlichen Grundstlicksmarkt
konkurrieren solche Projekte direkt mit allen anderen, sind also nicht ausgeklammert.
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20) S.54

,,GemdfS textlicher Festsetzung kénnen zu der Grundstiicksfléiche im Sinne von § 19 Abs. 3 BauNVO auch
Fldchenanteile an den aufSerhalb des Baugrundstiickes festgesetzten privaten Griinfléchen (z.B.
Entwdsserungsmulde und Fldchen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Bédumen,
Strduchern und sonstigen Bepflanzungen anteilig hinzugerechnet werden.”

- AuBer fur Kinderspielplatze und Gemeinschaftseinrichtungen ist eine solche Regelung unzulassig.
Private Griinflachen werden definitiv nicht auf das Bauland als BezugsgroRe fiir die Grundflachenzahl
angerechnet, vgl. hierzu BVerwG 4 NB 24/90 vom 24.04.1991 und Birk 5. Aufl. S. 164, FuRnote 578

21) S.72

Die Flachenbilanz ist komplett falsch und entspricht nicht mehr der Plankarte. Sie entstammt
offensichtlich noch der Vorentwurfsphase, als der riickwartige Teil von MI1 noch als WA3 festgelegt war.

Exaktes Ausmessen der Plankarte ergab:

Projektierer diesseitig
Anteil  Anteil 19.660 m?

m* Anteil m’ Gesamt  Gartnereigelande

Allgemeines Wohngebiet 4.681 18% 3.883 15% 20%
Mischgebiet 3.128 12% 3.926 15% 20%
Sondergebiet 7.692 29% 6.976 27% 36%
Verkaentiche 6 990 26% 6.763 27% 12%
Offentliche Griinflache 2.411 10% 2.431 10% 5%
Private Griinflache 1.384 5% 1.423 6% 7%

Gesamt 26.286 100% 25.402 100% 100%

3. Falsche Inhalte des Umweltberichtes

- S.47 ,Das einzige Oberflidchengewdsser ist ein kleiner Gartenteich auf dem angrenzenden Grundstiick”
ist Lige und ,,Es kommen keine Oberfldchengewdsser im Plangebiet vor” zumindest irrefiihrend. In den
Nachbargarten findet sich genau gar kein Gartenteich, aber zwischen dem Feldweg an der Gartnerei-
Grundstiicksgrenze und nordwestlich anliegendem Acker eine 1.030 m? temporare Wasserflache, siehe
§ 30-Biotope.

- S.18 Das Postulat einer Verkehrsminderung, da Bewohner der westlichen Stadtteile zum Einkaufen
nicht mehr in die Innenstadt fahren ist schlichtweg falsch. Menschen fahren selten den Tegut als
einzige Adresse einer Tour an. Typischerweise wird das Einkaufen von Lebensmitteln und
periodischem Bedarf auf der Strecke von und zu weiteren Zielen wie Arbeit, Bildung, Verwaltung,
Gesundheitsfiirsorge, Besuch von Bezugspersonen erledigt. Es wird ein enormer Anwohner- und
Mitarbeiterverkehr zusatzlich ausgeldst. Zudem sind die avisierten 2444 m? Verkaufs- und
Kleingewerbefliche nebst 1.400 m? Tegut mit 15.000 Artikeln auf die Versorgung von 18.400
Menschen (vgl. 3.2) ausgelegt, in den westlichen Stadtteilen leben aber nur 8.500. Die ca. 10.000
Differenz sind Mehrverkehr aus Innenstadtbereichen an die gegenstandliche Stadtrandlage. SchlieRlich
wird ein erheblicher Verkehr zur Naherholung ausgeldst, da diese vor Ort nicht mehr moglich sein
wird.

- S.18,..kommt es zu keinen Uberschreitungen der TA-Ldrm, Verkehrsldrmschutzverordnung...” ist ein
glattes Falschzitat der ,,Schalltechnischen Stellungnahme” es kommt explizit zu beiden, erheblicher
passiver Larmschutz wurde fir erforderlich befunden.

- S.24 ,Hb6he von 334,8 m (i NN. Dies entspricht den Bestandsgebduden der Gértnerei, so dass die
Einfligung in die bestehende Umgebung verbessert wird.“ ist falsch, es handelt sich nur um das

Wohnhaus der Gartnerei mit einem einzigen Vollgeschoss und zweistdckigem Walmdach. Der
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langgezogene Riegel M1 wird 4 m tiefer stehen. Optisch werden sich 5 Stockwerke tiber der StraRe
erheben. Die angrenzende Bestandsbebauung Am Kreutzacker 11 und 6 ist optisch und real 3-stockig.
M1 wird wie ein monstréser Mauerriegel die gesamte Optik des Ortseingangs verhunzen.

Zu 2 c) MaRRnahmen

V1 widerspricht dem B-Plan, dort ist gerade nicht der Erhalt der Gehdlze beidseitig der K72
vorgesehen. Auf der Nordseite kommt alles weg, inklusive der Baume und Hecken der Privatgarten fiir
den Radweg. Festgelegt ist als Nr. 6 bzw. TF1 nur der Erhalt der Baumreihe im Westen. Der Schutz
einer Abstandsflache von 1,5 m zum Kronentraufbereich der Baume ist offensichtlich nicht
durchfiihrbar, weil der Kronentraufbereich der Alleebdume jetzt schon an die Fahrbahn heranreicht
und sie in etwa 15 Jahren hoffentlich liberschirmt. Das haben Alleen so an sich. Das RRB ist ebenfalls
innerhalb der 1,5 m bzw. unter der Krone geplant, vgl. 2.2. Die vorgesehene Parkplatzbepflanzung und
— Uberschirmung wire so ebenfalls unméglich.

V2 wurde bereits vom realen Geschehen Uiberholt. Die Abrissarbeiten fanden mitten in der Brut- bzw.
Setz- und jeweils Jungenaufzugszeit der Vogel und Flederméause statt vom 15.07.2024 bis Oktober
2024.

V3 Die Angabe der Brutzeit der ,Vogelarten der Agrarlandschaft vom 01.04.-31.07“ ist ornithologisch
schlicht eine Unverschamtheit. Unsere Mitgeschopfe werden nicht mit solchen A-Wértern beschimpft,
sondern korrekt als Offenlandarten bzw. Wiesenvogelarten angesprochen. Einige schreiten bereits
Ende Februar zur Brut, der Wachtelkdnig zieht im August noch seine Jungen groR. Vor Ort befindet sich
auch keine Agrarlandschaft, sondern ein hligelig-terrassiertes kleinteiliges Offenland-Mosik.

V4 st vollkommen deplatziert und verfehlt das Thema, da von einer Nullbilanz beim Boden
ausgegangen wird. Es werden aber 8.400 m? Uberschuss anfallen, die auch nicht als kostbares Gut
fachgerecht zu erhalten, sondern voraussichtlich als Sondermiill zu entsorgen sind, da sie von
Gartnerei-Pestiziden durchsetzt sind. Wesentliche MaBnahmen sind 1) der Staubschutz, damit nichts in
die Nachbarschaft verweht wird, 2) der Regenschutz, damit die Kontamination nicht herausgewaschen
wird und 3) die Schicht- und Abschnittsweise Beprobung, da je nach Kontaminationsgrad
unterschiedliche Entsorgungswege eroffnet sind.

V5 ,, Aushubmaterial und die im Rahmen des Briickenabbruchs entstehenden Abfalle...“ ist
offensichtlich ein Textrelikt aus einem Vorgangerprojekt.

V6 Losungen sind im Rahmen der OBB nicht spontan zu entwickeln. Auch fiir Konflikte, die nur
moglicherweise und nicht sicher auftreten sind im Vorfeld Losungswege schriftlich zu skizzieren, wie in
jeder Betriebsanweisung im Arbeitsschutz auch. Amphibienschutzzdune sind in den Wanderungszeiten
mindestens allmorgentlich zu kontrollieren.

V7 Temporiére Leitstruktur. Ein Zaun mit Maschenweite 4 cm x 4 cm stellt ein Fledermausfangnetz,
aber keine Leitstruktur fiir Fledermause dar.

V8 Beleuchtungskonzept. Das ,Beleuchtungskonzept” niitzt nichts gegen die Autoscheinwerfer der
Tausenden von Kunden-PKWs. Diese Lichtemissionen sind nur mit Einhausung in Form eines
Parkhauses bzw. einer Tiefgarage in den Griff zu bekommen, einschlieBlich Abschirmung durch
Blendschutzlamellen an den Ausfahrtsbereichen. Dies liegt auch im Interesse der Verkehrssicherheit
auf der K72. AulRen vor bleiben in V8 auch Bauscheinwerfer.

Fiir die Strallen- und AuBenbeleuchtung reicht Reduktion von Anzahl und Lichtstarke nicht aus.
Wesentlich ist bewegungs-sensorgesteuerte bedarfsweise Beleuchtung, wie sie in China langst
Standard und in jedem Baumarkt erhaltlich ist. Hier wird solche aber ausschlieBlich fir
Wandanstrahlungen unterbreitet.
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Wesentlich ist auch, dass die Ansaugoffnungen der Gebaudeliftung im Dunkeln liegen, damit diese
nicht zur Todesfalle fiir Insekten werden.

V9 Es fehlt der Kollisionsschutz fiir Flugtiere mit dem StraRenverkehr. Hierzu sind durchgehend
Alleebdaume so wichtig, s.o.

A1l Baumpflanzungen Hier fehlen verbindlich die Baume entlang der nérdlichen Alleezeile und
entsprechende Griinbriicken aus Kletterpflanzen an Rankhilfen tGber die Einfahrten.

A2 Die unterbreitete ErsatzmaRnahme auf der stidtischen Okokontofldche Kirchspitze ist
offensichtlich nicht verfligbar. Den Unterlagen zum B-Plan, insbesondere 4a ,Bilanzierung
Umweltbericht” und 4b ,Bestandsplan zum Umweltbericht”, wie auch zur Okokontofliche
»,Bewertungsschema gemdfs HMUELV 2009: Hinweise fiir naturschutzrechtliche
Kompensationsmafsnahmen im Wald“ entsprechend macht die Stadt Marburg sich die
Kompensationsverordnung Hessen 2018 (KV) als BewertungsmaRstab zu eigen. Laut
MaRnahmenbogen handelt es sich um 66.200 m? 187-227 Jahre alten Eichenwald mit 28% 147-jahriger
Buche und 7% Kiefer. Fiir einen definierten Lebensraumtypus nach FFH-RL und KV Hessen fehlen die
notwendigen Charakterarten und Standorteigenschaften, wie auch der Mindestanteil von 70% Eiche.
Somit handelt es sich um Mischwald dessen Wert nach KV aus 46 WP/m? furr Eiche, 41 WP/m? fiir
Buche und 44 WP/m? fiir Kiefer zu interpolierten ist, entsprechend 44,46 WP/m?2. Dies kann
dahingestellt bleiben, da die Stadt selbst am 31.03.2025 erklarte, dass die Grundbewertung konstant
bleibe ,,Eine Grundbewertung ist im vorliegenden Fall entbehrlich, da in die Besténde nicht eingegriffen
werden soll.“. Zudem und korrekt nachvollziehbar unterbreitet die Stadt eine Zusatzbewertung nach
Anlage 2 Nr. 2 der KV in Héhe von 8 WP/m? von hier maximal moglichen 10 WP/m?2. Somit betragt
bereits der Ausgangswert 52,46 WP/m? und maximal ist noch eine Wertsteigerung um 2 WP/m?
moglich.

Als MalRnahme ist lediglich die Aufgabe der forstlichen Nutzung unter Beibehaltung der
Verkehrssicherung in einem von Besuchern, Spaziergangern, Wanderern hochfrequentierten Bereich
vorgesehen. Dies ist wiederum Etikettenschwindel. Die absolut libergriffige Art, wie die Stadt Marburg
Verkehrssicherung betreibt, ist weit invasiver und schlimmer als gute forstliche Praxis. Seit Jahrzehnten
wird gnadenlos jeder Baum umgesabelt, der nur ein welkes Blattchen zeigt. Davon zeugte zuletzt in
12/2024 die Fallung einer kerngesunden stadtbildpragenden Winterlinde am Wilhelmsplatz, die
ersatzlose Vernichtung von 31 Apfelbaumen aus der Allee am Hasenkopf im Februar 2019, zwischen
2010 und 2013 die Vernichtung der ehrwiirdigen RoRkastanie am Forsthof, der Wirkungsstatte Bettina
von Arnims, die Vernichtung der Weide vor der Elisabethkirche, die Fallung von 5 Gber 100-jdhrigen
Eichen im Nordwesteck des Vitos-Gelandes 2019, die Vernichtung einer Wildkirsche in 02/2025 im
Marbacher Hotzenplotz-Waldchen (Zwischen Martsacker, Pappelweg und Am Hasenkippel), die
Fallung von Eichen am Rabenstein.

Die Stadt ist im Rahmen der Bauleitplanung in der Wahl ihres Bewertungsmalistabes frei und nicht
einmal an die KV-Hessen gebunden. Mit der der Stadt Marburg eigenen Auffassung von
Verkehrssicherung und dem Publikumsverkehr als deutliche Beeintrachtigung des Nutzungs- bzw.
Lebensraumtypus ist durch das vorgesehene Regime unter keinerlei denkbarem Malistab eine
Aufwertung zu realisieren, die den mit 481.218 WP bezifferten Eingriff ersetzen kdnnte. Es ware eine
Aufwertung um mindestens 7,3 WP/m? innerhalb von 3 Vegetationsperioden erforderlich. Sollte die
Stadt die 8 WP/m? aus der Zusatzbewertung nicht als Ausgangszustand, sondern bereits als
Wertzuwachs durch die MaRnahme betrachten, so ist dem keinesfalls zu folgen. Totholzbewohner,
Altholzbewohner und die Baumartenzusammensetzung von ausschlieRlich Laubbdumen im
Altholzliberstand kénnen nicht innerhalb von 3 Vegetationsperioden wertgebend verandert werden.
Warum ,,iiberwiegend fehlende bis sehr spdrliche Begleitflora” einen zusatzlichen WP/m? abgeben soll
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ist ohnehin nicht nachvollziehbar. Im Natureg-Hessen ist auf der Kirchspitze jedenfalls noch gar keine
MaBnahme registriert.

A3 ist nicht zu beanstanden

Acerd Ersatzhabitate wurde durch den Lauf der Dinge tberholt. Die Flache SO wurde bereits im Februar
2025 gerodet und im Marz 2025 gemulcht, ohne dass die Freibriter-Nisthilfen (z.B. Zweige zu einer
Mulde zusammenbinden) gebaut waren. Ein Vorlauf der MaRRnahme ist nicht mehr gegeben. Auf der
nachtraglich durch die UNB festgelegten Flache hierzu, Flurstiick 45, 60 m stdlich vom Plangebiet
besteht iberhaupt noch kein Aufwuchs von Gebiisch. Es handelt sich um einen 13 m x 162 m
Ackerstreifen nach Nutzungsaufgabe mit einer Ruderal-Krautschicht. Die real 6kologisch aufgewertete
Flache greift gliicklicherweise 30% Uber den grundbuchlichen Zuschnitt auf die Nachbargrundstiicke
aus, Ubergriffigkeit auch hier als grundlegendes Handlungsprinzip der Stadt Marburg.

Anlage 3 zum Umweltbericht -Sichtbarkeitsanalyse

Dortige Abb. 1 ist offensichtlich Unsinn. Was sollen bitte ,sichtverschattete Bereiche" sein.
Einschlagig waren hier der Bereich aus denen das Vorhaben sichtbar ist. Offenbar verfligen die
Verfasser lGber keinerlei Ortskenntnisse. Denn aus dem Gros der im 2 Km — Suchraum flachig
markierten Bereiche ist das Vorhaben gewiss nicht einsehbar, so aus dem Wald, und den tieferen
Lagen Marbachs, Wehrshausens, dem Ludwigsgrund und der Westflanke der Ringmauer. Eine
hervorragende Einsehbarkeit ist hingegen vom Hasenkopf aus gegeben.

Dies ist ein Beispiel flir einen hier irrelevanten Belang, der das Thema verfehlt. Schwer wiegt
hingegen die Verschandelung des Stadt- und Landschaftsbildes in 700 m Umkreis im Bereich der
Kuppenlage des Marburger Riickens und fiir die unmittelbare Vorhabensnachbarschaft.

Abb. 4 in Anlage 3 zum UB zeigt nicht den Blick nach Westen, sondern nach Nordnordost auf den
Bereich Sonnenhang, Europabad und dahinter Vogelherd, im Vordergrund jede Menge Glatthafer.

Weitere Fehler im Umweltbericht (UB)

Der Text S. 16 zu 6fftl. Griinflachen passt nicht zur Plankarte, die exzentrische Flache liegt nicht im
Nordwesten, sondern im Nordosten, auf der zentralen Griinflache sind in der Plankarte keine und nicht
vier Baumpflanzungen vorgesehen.

Der auf Seite 18 erwahnte Saumstreifen zwischen Steinacker und StralRacker von der Nordwestgrenze
Richtung Sellhof ist seit spatestens 2019 langst hergestellt und tragt zur 6kologischen Wertigkeit des
Gebietes bei.

Eine Befristung der Uberwachung der Umweltfolgen auf 5 Jahre ist dem Bau- und Umweltrecht
wesensfremd. Sachgerecht sind 30 — 50 Jahre, da die Nutzungen mindestens fiir diesen Zeithorizont
vorgesehen sind. In der hier nicht verbindlichen, aber freiwillig als MaBstab herangezogenen KV
Hessen wird tiber 50 Jahre kompensiert. Die Verjahrungsfrist nach BGB betragt 30 Jahre, etwa im
Hinblick auf verdeckte Mangel durch Altlasten.

4. Fehlerhafte Darstellung des Verfahrens, vorzeitige, teilweise illegale Tatigkeit
auf dem Geldnde
Der Abriss der Vorgeschichte ist in der textlichen Begriindung falsch wiedergegeben. Als wesentliches
Merkmal dieser Geschichte wurden in den letzten 25 Jahren Begehrlichkeiten auf die gegenstandliche

Flache immer wieder planerisch und durch Beschlussfassung des Marbacher Ortsbeirates und der
Stadtverordnetenversammlung abgewiesen.
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Bereits im Jahre 2001 wurde unter breiter birgerlicher Mitwirkung der stadtebauliche Rahmenplan
Marbach fir die gesamte Ortslage beschlossen. Hierin war zwar eine Siedlungspotentialflache
eingezeichnet, die aber lediglich 4.100 m? des 19.660 m2-Gartnereigeliandes einschloss (Abb. 1). Diese
wurde aber in beschlossenen Anderungsantrigen textlich auf eine Bauzeile parallel zum
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Abb. 20 Mit dem Rahmenplan Marbach (iberschneidet sich das Plangebiet nur auf 4.100 m? des 19.660 m? Gértnereigeldndes. Die Potentialfldche
wurde durch angenommene textliche Anderungsantrége auf eine Bauzeile mit 12 Einfamilienhdusemn konkretisiert.

Hohenweg mit maximal 12 Bauplatze fir Einfamilienhduser mit Einliegerwohnung konkretisiert. Dies
manifestierte sich auch in Beschluss und Antrag des Ortsbeirats Marbach vom 18.01.2001. Die Freihaltung
der Kuppenlagen von jeglicher Bebauung wurde im Rahmenplan klar als stadtebauliches Ziel formuliert.
Der Rahmenplan Marbach gilt in seiner Form nach dem zweiten klarstellenden Beschluss der StVV, mit
den textlichen MaRgaben. Eine Bebauung des Gartnereigelandes war niemals Gegenstand des
Rahmenplans. Insofern sind die Ausfiihrungen zum Rahmenplan (S. 19, S. 32 oben) grob falsch.

Am 21.12.2001 beschloss die StVV den einfachen B-Plan 24/7 fur die gesamte Ortslage Marbach. Die
vordere Baulinie aus dem Bestandsplan 24/4 von 1972 wurde erstmals um eine hintere Baulinie ergénzt,

ausdriicklich, um die Durchgriinung des Stadtteils zu erhalten und stérende Nachverdichtung zu
begrenzen.

Am 06.07.2004 informierte der Fachdienst Stadtplanung im Bauausschuss der StVV zum Verfahrens-
auftakt Landschaftsplan Marburg-Mitte. Die im Rahmenplanungsprozess erarbeitete maximale

Ausdehnung der bebauten Ortslage Marbachs und Freihaltung der Kuppenlagen wurde im Folgenden
auch in den Landschaftsplan eingearbeitet.

Offenbar 04.2007 trat der Landschaftsplan Marburg-Mitte in kraft. Hier sind lediglich 9.939 m? des 19.660
m? Girtnereigeldndes als bebaubar eingeschlossen (s.u. und Abb. 6).

Im unter 1.2 auf S. 6 der Begriindung erwdhnten Wohnraumversorgungskonzept vom 20.11.2015 (Abb.
21) wurden eben gerade nicht potentielle Wohnstandorte ,,Oberer Rotenberg/Hohenweg” gelistet,
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sondern es heilSt dort lediglich ,,Der Bereich Héhenweg ist bereits im stddtebaulichen Rahmenplan
Marbach von 2000 erfasst”, zuvor ,,rahmenplanerischen Uberlegungen, z.B. in Marbach*. Auch in der
zugehorigen stadtweiten Skizze auf S. 23 ist das Gartnereigeldnde genau ausgespart und mit der
Bezeichnung ,,Hohenweg” 350-400 Wohneinheiten auf der 5,4 ha groBen riickwartigen Wiese nordostlich
im Anschluss an das Plangebiet unterbreitet.

Abb. 21 Wohnraumversorgungskonzept, beschlossen am 20.11.2015. Hier war der Bereich Gértnereigeldnde Oberer Rotenberg ausgespart.

lllegale, wilde Rodungen groRer Nadelbdume auf dem Geldande fanden schon Anfang 2019 statt, die
Lokalpresse berichtete am 21.02.2019.

Die Gewachshauser wurden ab 15.07.2024 abgerissen, ohne Bauschild und ohne Staubschutz.

Der Alleen-Biotop wurde Februar 2025 zerstort durch Fallung von 25 Fichten auf der nérdlichen und 2
Linden auf der stidlichen StralRenseite.

Der vordere Grundstiicksbereich wurde im Marz vor 28.03.2025 gemulcht.

A Mot :



Universitatsstadt Marburg Haushalt 2021
Anlage 1.2

aus: Jahresabschluss GEW 2019 !

Lagebericht fiir das Geschaftsjahr 2019 An Iage 15
1. Darstellung des Geschaftsverlaufes

Die Aufgabe der SEG ist es, bebaute und unbebaute Flachen zu erwerben, aufzuarbeiten und zu
entwickeln sowie wieder zu verauBern. Im Sinne einer vorausschauenden Stadtentwicklung betreibt
die SEG Bodenbevorratung, um fir die Universitatsstadt Marburg jederzeit neue
Stadtentwicklungsprojekte durchfiihren zu kénnen.

Aufgrund der strukturellen Besonderheiten in unserem Wirtschaftsraum waren in der Vergangenheit
Konjunktureinbriiche in Deutschland in der Geschéftsentwicklung der SEG nur in abgeschwéchter

Form festzustellen.

Der Grundstiicksbestand des Umlaufvermégens der Gesellschaft stellte sich zum 31. Dezember 2019
wie folgt dar (*getrennter Ausweis Verkehrs-/Ausgleichsflachen):

Bestand Zu-/ Abgang Berichtigung Bestand
01.01.2019 31.12.2019
m? m? m? m?
Stadtwald 20.579 -15.904 4.675
* Verkehrsflache 4.450 4.450
Michelbach 193.953 193.953
* Ausgleichsflache 199.826 199.826
Gisselberg 0,00 0,00
* Ausgleichsflache 11.402 11.402
Hasenkopf/Wald 6.448 6.448
Hasenkopf 1.309 1.309
Gesamt 437.967 -15.904 422.063

Rotenberg Nichts

Gisselberg

Hasenkopf/Wald

Stadtwald
Hasenkopf

Im Jahr 2019 wurden im Stadtwald insgesamt 15.904 m? verkauft.

1111


Rotenberg Nichts! 

aus: Jahresabschluss GEW 2019

Anlage 15   


Universitatsstadt Marburg Haushalt 2022

aus Jahresabschluss GEW 2020

Lagebericht fiir das Geschaftsjahr 2020

1. Darstellung des Geschéftsverlaufes

Die Aufgabe der SEG ist es, bebaute und unbebaute Flachen zu erwerben, aufzuarbeiten und zu
entwickeln sowie wieder zu veraufiern. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung betreibt die SEG
Bodenbevorratung, um in Zusammenarbeit mit der Universitatsstadt Marburg Gewerbeflachen und

bezahlbares Wohnbauland vorzuhalten und zu erschlieRen.

Im Zusammenhang mit dem in den 90er Jahren begonnenen GrofR3projekt der Kasernenkonversion ist
die Vermdgens- und Kapitalstruktur von Verbindlichkeiten und Verlusten aus der Vermarktung von

Restflachen der ehemaligen Tannenbergkaserne gepragt.

Der Grundstlicksbestand des Umlaufvermdgens der Gesellschaft stellte sich zum 31. Dezember 2020

wie folgt dar (*getrennter Ausweis Verkehrs-/Ausgleichsflachen):

Bestand Zu-/ Abgang Berichtigung Bestand
01.01.2020 31.12.2020
m? m? m? m?
Stadtwald 4.675 4.675
* Verkehrsflache 4.450 4.450
Michelbach 193.953 193.953
* Ausgleichsflache 199.826 199.826
Gisselberg 0,00 0,00
* Ausgleichsflache 11.402 11.402
Hasenkopf/Wald 6.448 6.448
Hasenkopf 1.309 1.191 2.500
Gesamt 422.063 1.191 423.254

Rotenberg Nichts!

Gisselberg

Hasenkopf/Wald

Stadtwald
Hasenkopf

Im Jahr 2020 wurden im Bereich ,Hasenkopf* in Ockershausen insgesamt 1.191 m? gekauft.
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Lagebericht fiir das Geschéftsjahr 2021

1. Darstellung des Geschaftsverlaufes

Die Aufgabe der SEG ist es, bebaute und unbebaute Flachen zu erwerben, aufzuarbeiten und zu
entwickeln sowie wieder zu verauBern. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung betreibt die SEG
Bodenbevorratung, um in Zusammenarbeit mit der Universitédtsstadt Marburg Gewerbeflachen und
bezahlbares Wohnbauland vorzuhalten und zu erschlieBen.

Im Zusammenhang mit dem in den 90er Jahren begonnenen GroBprojekt der Kasernenkonversion ist
die Vermdgens- und Kapitalstruktur von Verbindlichkeiten und Verlusten aus der Vermarktung von

Restflachen der ehemaligen Tannenbergkaserne gepragt.

Der Grundstiicksbestand des Umlaufvermégens der Gesellschaft stellte sich zum 31. Dezember 2021
wie folgt dar (*getrennter Ausweis Verkehrs-/Ausgleichsflachen):

Bestand Zu-/ Abgang Berichtigung Bestand
01.01.2021 31.12.2021
m? m? m? m?
Stadtwald 4.675 -4.675 0
* Verkehrsflache 4.450 - 515 3.935
Michelbach 193.953 -2.197 191.756
* Ausgleichsflache 199.826 199.826
Gisselberg 0 0
* Ausgleichsflache 11.402 11.402
Hasenkopf/Wald 6.448 6.448
Hasenkopf 2.500 14.289 16.789
Ginseldorf 0 9.272 9.272
Gesamt 423.254 16.174 439.428

Rotenberg Nichts!

Michelbach _

Gisselberg

Hasenkopf/Wald

Stadtwald

Ginseldorf Hasenkopf

B Stadtwald ® Michelbach ® Gisselberg Hasenkopf/Wald B Hasenkopf M Ginseldorf
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Lagebericht fiir das Geschaftsjahr 2022

1. Darstellung des Geschéftsverlaufes

Die Aufgabe der SEG ist es, bebaute und unbebaute Flachen zu erwerben, aufzuarbeiten und zu
entwickeln sowie wieder zu verauflern. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung betreibt die SEG
Bodenbevorratung, um in Zusammenarbeit mit der Universitatsstadt Marburg Gewerbeflachen und

bezahlbares Wohnbauland vorzuhalten und zu erschlief3en.

Im Zusammenhang mit dem in den 90er Jahren begonnenen GroRRprojekt der Kasernenkonversion ist
die Vermdgens- und Kapitalstruktur von Verbindlichkeiten und Verlusten aus der Vermarktung von

Restflachen der ehemaligen Tannenbergkaserne gepragt.

Der Grundstlicksbestand des Umlaufvermdgens der Gesellschaft stellte sich zum 31. Dezember 2022

wie folgt dar (*getrennter Ausweis Verkehrs-/Ausgleichsflachen):

Bestand Zu-/ Abgang Berichtigung Bestand
01.01.2022 31.12.2022
m? m? m? m?
Stadtwald 0 0
* Verkehrsflache 3.935 3.935
Michelbach 191.756 -2.300 189.456
* Ausgleichsflache 199.826 199.826
Gisselberg 0 0
* Ausgleichsflache 11.402 11.402
Hasenkopf/Wald 6.448 6.448
Hasenkopf 16.789 7.302 24.091
Ginseldorf 6.737 -3.390 3.347
* Verkehrsflache 2.535 2.535
Gesamt 439.428 1.612 441.040

Rotenberg Nichts!

Michelbach

Gisselberg

Hasenkopf/Wald

Hasenkopf

Stadtwald

Ginseldorf

Hm Stadtwald ® Michelbach  m Gisselberg  m Hasenkopf/Wald ™ Hasenkopf ® Ginseldorf
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Lagebericht fiir das Geschéftsjahr 2023
1. Darstellung des Geschéftsverlaufes

Die Aufgabe der SEG ist es, bebaute und unbebaute Flachen zu erwerben, aufzuarbeiten und zu
entwickeln sowie wieder zu verauBern. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung betreibt die SEG
Bodenbevorratung, um in Zusammenarbeit mit der Universitétsstadt Marburg Gewerbefldchen und

bezahlbares Wohnbauland vorzuhalten und zu erschlie3en.

Im Zusammenhang mit dem in den 90er Jahren begonnenen GroB3projekt der Kasernenkonversion ist
die Vermdgens- und Kapitalstruktur von Verbindlichkeiten und Verlusten aus der Vermarktung von

Restflachen der ehemaligen Tannenbergkaserne gepragt.

Der Grundstiicksbestand des Umlaufvermégens der Gesellschaft stellte sich zum 31. Dezember 2023

wie folgt dar (*getrennter Ausweis Verkehrs-/Ausgleichsflachen):

Bestand Zu-/ Abgang Bestand
01.01.2023 31.12.2023
m2 m2 m2
Stadtwald 0 0
* Verkehrsflache 3.935 3.935
Michelbach 189.456 189.456
* Ausgleichsflache 199.826 199.826
Gisselberg 0 0
* Ausgleichsflache 11.402 11.402
Hasenkopf/Wald 6.448 6.448
Hasenkopf 24.091 6.339 30.430
Ginseldorf 3.347 -1.015 2.332
* Verkehrsflache 2.535 2.535
Gesamt 441.040 5.324 446.364

Rotenberg Nichts!

Im Jahr 2023 wurden im Bereich ,Hasenkopf in Ockershausen insgesamt 6.339 m2 gekauft und im

Bereich Ginseldorf 1.015 m2 verkauft.
2. Darstellung der wirtschaftlichen Lage
Im Geschéftsjahr 2023 hat die SEG einen Fehlbetrag von 1.075,6 T€ erwirtschaftet. Unter

Berlcksichtigung der Zufuhrung zur Kapitalriicklage von 7.000,0 T€ und des Verlustvortags von
5.141,5 T€ verbleibt ein Eigenkapital von 882,9 T«€.
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Lagebericht fur das Geschaftsjahr 2024

1. Darstellung des Geschaftsverlaufes

Die Aufgabe der SEG ist es, bebaute und unbebaute Flachen zu erwerben, aufzuarbeiten und zu
entwickeln sowie wieder zu veraufiern. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung betreibt die SEG
Bodenbevorratung, um in Zusammenarbeit mit der Universitatsstadt Marburg Gewerbeflachen und

bezahlbares Wohnbauland vorzuhalten und zu erschlief3en.

Im Zusammenhang mit dem in den 90er Jahren begonnenen GrofR3projekt der Kasernenkonversion ist
die Vermdgens- und Kapitalstruktur von Verbindlichkeiten und Verlusten aus der Vermarktung von
Restflachen der ehemaligen Tannenbergkaserne gepragt. Die Bilanzstruktur wird zudem durch eine
Zufiihrung in die Kapitalriicklage im Zusammenhang mit dem Erlass eines Betrauungsaktes im Jahr

2022 wesentlich bestimmt.

Der Grundsticksbestand des Umlaufvermdgens der Gesellschaft stellte sich zum 31. Dezember 2024

wie folgt dar (*getrennter Ausweis Verkehrs-/Ausgleichsflachen):

Bestand Zu-/ Abgang Bestand
01.01.2024 31.12.2024
m? m? m?
Stadtwald 0 0
* Verkehrsflache 3.935 3.935
Michelbach 189.456 -8.620 180.836
* Ausgleichsflache 199.826 199.826
Gisselberg 0 0
* Ausgleichsflache 11.402 11.402
Hasenkopf/Wald 6.448 6.448
Hasenkopf 30.430 8.769 39.199
Ginseldorf 2.332 2.332
* Verkehrsflache 2.535 2.535
Gesamt 446.364 149 446.513

Rotenberg Nichts!
Im Jahr 2024 wurden im Bereich ,Hasenkopf* in Ockershausen insgesamt 8.769 m? gekauft und im
Bereich Michelbach wurden 13.370 m? verkauft, 2.197 m? zuriickerworben und durch Vermessung der

Verkaufsflache an Pharmaserv und der Restflache wurden 2.553 m? korrigiert.
2. Darstellung der wirtschaftlichen Lage
Im Geschaftsjahr 2024 hat die SEG einen Fehlbetrag von 466,9 T€ erwirtschaftet. Unter

Berucksichtigung der Kapitalrticklage von 7.000,0 T€ und des Verlustvortrags von TEUR 6.217,1 T€
verbleibt ein Eigenkapital von 416,0 T€.
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1.3 Erlauterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Umsatzerlose aus der Hausbewirtschaftung

Unter dieser Position sind folgende Ertrage zusammengefasst:

Vers. Stellplatze 5.800 €
Stadt Marburg (Gorzhauser Weg 2) 14.500 €
PharmaServ 9.700 €

Umsatzerlose aus dem Verkauf von Grundstiicken

Im kommenden Jahr ist geplant, fir den Wohnungs- und Gewerbebau Grundstiicke am Stadtwald A 12, in
Michelbach — Gérzhduser Hof und Teilflachen in Marburg-Ginseldorf zu veraufRern.

Umsatzerlose aus Betreuungstatigkeiten

Der Betrag setzte sich wie folgt zusammen:

Betreuung der HLG in Michelbach: 40.000 €
Marburg800: 53.000 €
Beltershauser Str.: 45.000 €
Dienstleistungen fur die GeWoBau: 40.000 €
Pacht fur Flache Gérzhauser Hof 12.000 €
Gesamt: 190.000 €

Bestandsverdnderungen

Die Bestandsminderung setzt sich zusammen aus dem Abgang der geplanten Verkaufsgrundsticke in
Hoéhe von 1.150 T€ und dem Zugang fir neu gekaufte Grundstlicke in Hohe von 1.810 €.

Sonstige betriebliche Ertrage / Zinsertriage

Hierunter fallen Zinsertrage (10 T€) aus der Aufzinsung von sonstigen Ausleihungen. AuRerdem sind hier
30 T€ aus Reservierungsentgelten bertcksichtigt (Reservierung wurde nicht in Anspruch genommen).

Aufwendungen fiir Hausbewirtschaftung

Diese Position betrifft im Wesentlichen die laufenden Betriebskosten wie Strallenreinigung, Miuillabfuhr,
Pflege von AuRRenanlagen und Versicherungen der noch im Bestand befindlichen Grundsticke.

Grundstiicke

Im Jahr 2020 sollen folgende Grundstlickskaufe getatigt werden:

Ginseldorf 810.000 € (davon 450.000 € ErschlieRung)

Rotenberg 450.000 € (davon 20.000 € fur ErschlieRungsplanung)
Hasenkopf 100.000 €

Gisselberg 450.000 €

Im Weiteren 13.000 € fir Instandhaltungsmafnahmen zur Verfligung.

Andere Lieferungen und Leistungen

Fir die Entwicklung der Bebauung der Beltershduser Str. missen auch Fremdleistungen in Anspruch
genommen werden.

Personalaufwand

Die Personalkosten werden sich im Jahr 2020 wesentlich erhéhen, da fir die Betreuung des Projekts
Marburg800 Personal neu eingestellt werden soll. Eine angenommene Tariferhéhung ist bertcksichtigt.
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1.3 Erlauterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Umsatzerlose aus der Hausbewirtschaftun

Unter dieser Position sind folgende Ertrdge zusammengefasst:

Vers. Stellplatze 5.300 €
Universitatsstadt Marburg (Gérzhauser Weg 2) 14.000 €
PharmaServ 9.700 €

Umsatzerlose aus dem Verkauf von Grundstiicken

Im Jahr 2021 ist geplant, fiir den Wohnungsbau Grundsticke in Marburg-Ginseldorf (900 T€) zu verauBern.

Umsatzerlose aus Betreuungstatigkeiten

Der Betrag setzte sich wie folgt zusammen:

Betreuung der HLG in Michelbach: 35.000 €
Marburg800: 80.000 €
Beltershauser Str.: 45.000 €
Dienstleistungen fiir die GeWoBau: 50.000 €
Pacht fur Flache Gdrzhduser Hof 24.000 €
Gesamt: 234.000 €

Bestandsveridnderungen

Die Bestandsminderung setzt sich zusammen aus dem Abgang der geplanten Verkaufsgrundstiicke in
Hohe von 781 T€ sowie dem Zugang fir neu gekaufte Grundstlicke und deren ErschlieBung in Héhe von
1.655 €.

Sonstige betriebliche Ertrage / Zinsertrage

Hierunter fallen Zinsertrage aus der Aufzinsung von sonstigen Ausleihungen.

Aufwendungen fiir Hausbewirtschaftung

Diese Position betrifft im Wesentlichen die laufenden Betriebskosten wie StraBenreinigung, Millabfuhr und
Versicherungen der noch im Bestand befindlichen Grundstliicke und Gebaude.

Grundstiicke

Im Jahr 2021 sollen folgende Grundstiickskaufe getatigt werden:

Ginseldorf 725.000 € (davon 400.000 € ErschlieBung incl. Planung)
Rotenberg 430.000 €
Hasenkopf 500.000 €

Im Weiteren werden 3.000 € fiir InstandhaltungsmaBnahmen sowie 50.000 € fir Planungsleistungen
Grundstickskauf Gérzhauser Hof Il in Michelbach veranschlagt.

Personalaufwand

Die Personalkosten werden sich im Jahr 2021 weiter erhdhen, da das Projekt ,Marburg800“ fortgeflhrt
wird. Eine angenommene Tariferhéhung ist berticksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten Kosten der Geschéaftsbesorgung fir die GeWoBau i.H.v. 71 T€ werden sich im Vergleich
zum Vorjahr durch eine Aufstockung der Arbeitsleistung erhéhen. Die geplanten sonstigen sachlichen
Aufwendungen werden ca. 72.000 € betragen.
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1.2 Wirtschaftsplan 2022 — Aufwendungen

€ €
7. Aufwendungen fiir bezogene Lieferungen und Leistungen
Hausbewirtschaftung 12.000
Grundstiicke 1.422.000
Allgemein 10.000
Gorzhauser Hof 375.000
Ginseldorf 817.000
Rotenberg 20.000
Hasenkopf 200.000
Andere Lieferungen und Leistungen ' 5.000 5.000
8. Personalaufwand 310.000
9. Abschreibungen auf imm. & Sachanlagen -
10. Sonstige betrieblichen Aufwendungen 140.000
Geschaftsbesergung und Miete GeWoBau/Stadt 80.000
Sonstige sachlichen Aufwendungen 60.000
11. Zinsen und dhnliche Aufwendungen 73.000
Zinsen fir Darlehensverbindlichkeiten 34.000
Blrgschaftsprovisionen 39.000
12. Sonstige Steuern {Grundsteuern) 4.000
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag -
Aufwendungen gesamt 1.966.000

Aufwendungen fiir Hausbewirtschaftung

Diese Position betrifit im Wesentlichen die laufenden Betriebskosten wie Stralenreinigung, Mullabfuhr und
Versicherungen der noch im Bestand befindlichen Grundsticke und Gebéude.

Grundstiicke

Im Jahr 2022 sollen Grundstiickskaufe am Hasenkopf (200 T€) getatigt werden. im Weiteren sind folgende
Betrage eingeplant:

Instandhaltungsmafinahmen (Pauschale) 5.000 €
Planungsleistungen (Pauschale) 5.000 €
Erschlielung Baugebiet Ginseldorf 817.000 €
ErschlieRungsmaitnahme Gérzhauser Hof I 175.000 €
Bauleitplanung/Gutachten Gérzhauser Hof [l 200.000 €
ErschlieRungsplanung Oberer Rotenberg 20.000 €
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1.2 Wirtschaftsplan 2023 — Aufwendungen

€ €
7. Aufwendungen fiir bezogene Lieferungen und Leistungen
Hausbewirtschaftung 12.000
Grundstiicke 1.379.000
Allgemein 5.000
Gorzhauser Hof 212.000
Hasenkopf 200.000
Rotenberg 680.000
Ginseldorf 102.000
Lahnberge 80.000
Bodenbevorratung 100.000
Andere Lieferungen und Leistungen 5.000 5.000
8. Personalaufwand 390.000
9. Abschreibungen auf imm. & Sachanlagen 2.760
10. Sonstige betrieblichen Aufwendungen 140.000
Geschaftsbesorgung und Miete GeWoBau/Stadt 70.000
Sonstige sachlichen Aufwendungen 70.000
11. Zinsen und dhnliche Aufwendungen 140.000
Zinsen fur Darlehensverbindlichkeiten 100.000
Bulrgschaftsprovisionen 40.000
12. Sonstige Steuern (Grundsteuern) 4.000
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag -
Aufwendungen gesamt 2.072.760

Aufwendungen fiir Hausbewirtschaftung

Diese Position betrifft im Wesentlichen die laufenden Betriebskosten wie StraBenreinigung, Mullabfuhr und
Versicherungen der noch im Bestand befindlichen Grundstiicke und Gebaude.

Baugebiete

Im Jahr 2023 sollen Grundstiickskdufe am Hasenkopf (200 T€) und oberen Rotenberg (660 T€) durchgefiihrt
werden. Im Weiteren sind folgende Betrdge eingeplant:

InstandhaltungsmafBnahmen (Pauschale) 5.000 €
BaustraBBe/ErschlieBung + Ausgleich/Okopunkte Ginseldorf 102.000 €
Verlangerung der BaustraBe Zur Hainseite Gérzhauser Hof Il 12.000 €
Bauleitplanung/Gutachten Gérzh&user Hof Il 200.000 €
ErschlieBungsplanung Oberer Rotenberg 20.000 €
Grunderwerb Lahnberge 80.000 €
Bodenbevorratung 100.000 €
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Baugebiete

Im Jahr 2024 sollen Grundstuickskaufe am Hasenkopf (200 T€) und oberen Rotenberg (680 T€)
durchgefiihrt werden. Im Weiteren sind folgende Betrage eingeplant:

Instandhaltungsmaflinahmen (Pauschale) 5.000 €
Verlangerung der Baustrale Zur Hainseite Gérzhauser Hof I 612.500 €
Bauleitplanung/Gutachten Goérzhauser Hof Il 150.000 €
Grunderwerb Hasenkopf 200.000 €
Grunderwerb, ErschlieBungsplanung, Abbruchkosten

Oberer Rotenberg 810.000 €
Ausgleich/Okopunkte Ginseldorf 75.000 €
Grunderwerb Lahnberge 20.000 €
Bodenbevorratung 500.000 €
Gesamt: 2.372.500 €

Personalaufwand

Die Personalkosten betragen im Jahr 2024 rund 430 T€. Seit dem 1. Oktober 2023 ist eine neue
Stelle fur die Bereiche Rechnungswesen und Bodenbevorratung besetzt worden. Ab April entfallt
eine Stelle fir Marburg800 (siehe Umsatzerl6se aus Betreuungstatigkeiten). Darlber hinaus wird
die im TVOD vereinbarte Tariferhéhung zum 1. Marz 2024 umgesetzt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten Kosten der Geschéaftsbesorgung und Miete fiir die GeWoBau werden sich auf ca.
70 T€ belaufen. Die geplanten sonstigen sachlichen Aufwendungen werden ebenfalls ca. 70 T€
betragen.

Zinsen und dhnliche Aufwendungen

Mit der zusatzlichen Kapitalausstattung durch den Gesellschafter i.H.v. 7 Mio. € konnten in
2022-2023 Geldmarktkredite i.H.v. 2.350 T€ abgel6st werden. Dadurch konnte angesichts der
Vervielfachung der Zinsen auf dem Kapitalmarkt ein Anstieg der Zinsaufwendungen auf das
Doppelte von 2022 begrenzt werden. Durch Zinsen bei den beiden CHF-Darlehen (3,0 Mio. € und
3,5 Mio. €) ist im Jahr 2024 mit Aufwendungen i.H.v. 202 T€ zu rechnen. Hinzu kommen ggf. zu
erwartende Kursveranderungen. Sollte seitens des Gesellschafters in 2024 eine entsprechende
zusatzliche Ausgleichszahlung auf Basis des Betrauungsakts erfolgen, ware eine Tilgung der
CHF-Kredite und damit eine vollstadndige Entschuldung der SEG zu prifen.

Steuern vom Einkommen und sonstige Steuern

Auf Grund des Verlustvortrages sind keine Steuern vom Einkommen gerechnet. Fir die
Grundsteuer ist ein Betrag von 4 T€ berlicksichtigt.
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Baugebiete

Im Jahr 2025 sollen Grundstiickskaufe am Hasenkopf (200 T€) und fir die Bodenbevorratung
(500 T€) durchgefihrt werden. Im Weiteren sind folgende Betrage eingeplant:

Instandhaltungsmaflinahmen (Pauschale) 5.000 €
Nebenkosten Grundstiickstausch Goérzhauser Hof I 25.000 €
Bauleitplanung/Gutachten Gérzhauser Hof I 250.000 €
Grunderwerb Hasenkopf 200.000 €
ErschlieBungskosten Oberer Rotenberg 1.000.000 €
Ausgleich/Okopunkte Ginseldorf 75.000 €
Vorbereitung Lahnberge 20.000 €
Vermarktung Industriegebiet Spiegelshecke 3.000 €
Bodenbevorratung 500.000 €
Gesamt: 2.078.000 €

Personalaufwand

Die Personalkosten betragen im Jahr 2025 voraussichtlich rund 394 T€. Dabei wird eine
Tariferhdhung von rund 4% unterstellt. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Personalkosten
dennoch, da die Stelle fir Marburg800 ab April 2024 entfallen ist.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten Kosten der Geschaftsbesorgung und Miete fur die GeWoBau werden sich auf ca.
42,5 T€ reduzieren (2024: 70 T€), da die Aufgaben des Rechnungswesens nun, bis auf die
Bereitstellung von Infrastruktur sowie einer Urlaubsvertretung, komplett bei der SEG selbst
umgesetzt werden. Die geplanten sonstigen sachlichen Aufwendungen werden ca. 78,3 T€
betragen.

Zinsen und ahnliche Aufwendungen

Mit der zusatzlichen Kapitalausstattung durch die Gesellschafterin i.H.v. 7 Mio. € in 2022 und 1,5
Mio. € in 2024 konnte der 3,0 Mio. CHF-Kredit in 2024 abgeldst werden. Dadurch konnten
anfallende Zinsen sowie die Auswirkungen von Kursschwankungen erheblich reduziert werden.
Durch Zinsen des fortbestehenden 3,5 Mio. CHF-Kredits ist im Jahr 2025 mit Aufwendungen
i.H.V. 95 T€ zu rechnen. Hinzu kommen ggf. zu erwartende Kursveranderungen. Fur die Monate
Mai bis Juli wird mit einer Kreditaufnahme von 1 Mio. € gerechnet, die erneut getilgt werden soll,
sobald ein zinsfreier Kredit der Gesellschafterin tber 1,5 Mio. € zur Verfugung steht. Diesen
erwarteten Zinsaufwendungen stehen erwartete Zinsertrage i.H.V. 8 T€ durch Tagesgeld in den
Monaten Januar bis April gegenuber. Darlberhinaus ist fur den Kreditrahmenvertrag mit einer
Bereitstellungsprovision von rund 24 T€ sowie mit einer Blrgschaftsprovision der
Gesellschafterin i.H.V. 22,5 T€ zu rechnen.

Steuern vom Einkommen und sonstige Steuern

Auf Grund des Verlustvortrages sind keine Steuern vom Einkommen gerechnet. Fur die
Grundsteuer ist ein Betrag von 4 T€ berucksichtigt.
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